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Im ersten Viertel dieses Jahrhunderts hatte die Evangelisch-Lutherische Lan-
deskirche Schleswig-Holsteins oder wI1e S1e sich damals annte die Evange--
lisch-Lutherische Kirche der Provinz Schleswig-Holstein (im folgenden als „die
Landeskirche“ bezeichnet) vornehmlich drei Auseinandersetzungen mit Geist-
lichen ihrer Landeskirche bestehen, die eın breites Publikumsinteresse
kirchlichen wWwI1e auch 1m außerkirchlichen Bereich fanden.

Während die eine, verbunden mıiıt dem Namen des liberalen Pastors Wil-
helm Heydorn‘, die andere mıit dem des Friedrich Andersen? rasch einem
Ende gebracht werden konnten, wurde die dritte fast ber eın Jahrzehnt mıiıt dem
orthodox-pietistischen Pastor Jacob Ferdinand Clausen? geführt. Der Hey-dorn endete mıit einem Disziplinarverfahren, einer ernsthaften Ermahnung von
seiten des Königlichen Konsistoriums (im folgenden: das Konsistorium) VO:

Maärz 1911 und seinem spateren Ausscheiden aQus dem Dienst der Landes-
kirche*?. Friedrich Andersen wurde disziplinarisch mıit einer arnung bestraft?.
Die Differenzen mıit Clausen, die 1ler beschäftigen sollen, wurden kirch-
licherseits durch die Amtsenthebung Clausens, durch seinen Austritt aus der
Landeskirche und durch eın Gerichtsverfahren einem Abschluß gebracht“®.ber den Fall Heydorn erschienen seinerzeit verschiedene Schriften und Auf-
sätze‘, auch der Konflikt Andersen fand seine Besprechung 1mM Schleswig-
Holsteinisch-Lauenburgischen Kirchen- und Schulblatt (im folgenden: Kirchen-
un! Schulblatt)®.

i1ne Abhandlung ber die Kontroversen mıt Clausen fehlt bisher jedoch,
wenn WIT von der Darstellung des „amtlichen Aktenmaterials“ VO seiten des
Landeskirchenausschusses absehen?.

Da während des zweiten Weltkrieges 1mM Jahre 1944 fast der gesamte Akten-
un: Archivbestand des Konsistoriums vernichtet, außerdem auch die öffentlichenBibliotheken stark 1n Mitleidenschaft SCZOgECN worden sind, liegt uns was
Jacob Ferdinand Clausen betrifft recht wenig Literatur, überdies eine seinen
Fall behandelnde kirchliche kte VOT. Wir mussen uns also auf eine unvollstän-
dige Ausgabe der Monatsschrift ”  1€ Köstliche Perle“10 und auf se1ine Aufsätze
1mMm Kirchen- und Schulblatt stutzen. Ferner stehen die Beschlüsse Fall
Clausen dus dem kirchlichen Gesetz- und Verordnungsblatt und als Sekundär-
literatur die kirchlichen Zeitschriften und Tageszeitungen ZUrTr: Verfügung. Außer-
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dem konnten von mMIr Originaldokumente ermittelt werden, die die Auseinander-
setzung zwischen Clausen und dem Generalsuperintendenten Adolf Mord-
horst betreffen!!.

Die kirchenrechtliche und theologische Situation ıIn der Landeskirche
Die Erörterung des „Falles Clausen“ erfordert zunächst eine Darstellung der

kirchenrechtlichen und theologischen Situation, die WIT ın dem behandelnden
Zeitraum 1n Schleswig-Holstein vortinden.

a) Die kirchenrechtliche Sachlage
Während der Konflikte der Landeskirche mit Clausen haben WIT eEs einer-

seits mıit einer institutionellen Verbindung der Kirche mit dem Staat, 1er dem
Königreich Preußen, andererseits mıiıt einer durch die Folgen des ersten Welt-
kriegs bedingten Übergangsphase

Aus dieser Feststellung ergibt sich auch die Beurteilung der kirchenrechtlichen
Situation, die ler anhand des seinerzeit für die Provinz Schleswig-Holstein gel-
tenden Kirchenrechts nachgezeichnet werden SOo.

Dabei darf£ nicht unerwähnt bleiben, dafß die Landeskirche 1mM Gegensatz
den übrigen Kirchen Königreich Preußen ine gewlsse Sonderstellung e1in-
nahm Das wird schon durch die Errichtung eines selbständigen Konsistoriums
für die eue Provinz verdeutlicht, durch die die Unabhängigkeit von dem ber-
kirchenrat 1n Berlin dokumentiert wurde!?. Kennzeichnend ist auch die Heraus-
gabe eines eigenen Kirchengesetz- und Verordnungsblattes SOWI1LEe die ausschließ-
liche Unterstellung un den Minister für die geistlichen etic Angelegenheiten*®.

Grundlage des schleswig-holsteinischen Kirchenrechts bildet die niederdeutsch
abgefaßte „Schleswig-Holsteinische Kirchenordnung VO': März 1542° auf die
sich alle folgenden Kirchenordnungen und Verfassungen stützen, auch die
Kirchengemeinde- und Synodalordnung VOIl 1876 Sie ordnete unter anderem den
verwaltungsrechtlichen Aufbau der Landeskirche. Die kleinste Einheit War die
Kirchengemeinde, die ihre Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen Grenzen
selbst regelte. Ihre Selbstverwaltungsorgane der Kirchenvorstand und das
Kirchenkollegium”*; hinzu kam der Geistliche, der seiner persönlichen Amts--
tätigkeit (Lehre, Sakramentsverwaltung, übrige heilige Handlungen etc.) VO

Kirchenvorstand unabhängig WAar. Den Gemeinden übergeordnet die Prop-
stelen, die einen eigenen Selbstverwaltungskörper mit eigenen Urganen TOp-
steisynode, Propsteisynodalausschuß) und eigenem rechtlichen Leben bildeten?®.
ber ihr stand die Gesamtsynode, die sich aus den beiden Generalsuperintenden-
ten, acht  vom Landesherrn TNannten Mitgliedern, einem Mitglied der Theolo-
gischen Fakultät 1n jel SOWI1LEe gewählten weltlichen und geistlichen Mitgliedern
zusammensetzte Sie wWar das gesetzgebende rgan der Landeskirche!®.

In dem den Fall Clausen betreffenden Zeitraum galten die Kirchengesetze, die
WITr 1mM „Chalybaeus“ zusammengefaßt vorfinden und die 1 folgenden Zeitraum
bis 1923 1mM Kirchengesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht worden sind.
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Die Durchführung der Gesetze lag bei dem Konsistorium 1n Kiel; das:rechtlich
die Stellung einer SGtaatsbehörde einnahm?*?. S50 lag auch die eigene disziplinare
Gerichtsbarkeit der Geistlichen 1n seinen Händen.

Wir wollen unls 1ler LLUT mıiıt den Gesetzen beschäftigen, die 1mM weiteren Ver-
auf dieser Arbeit VOIL Bedeutung sind. Da ist zunächst der „Religionseid“ VO:

Mai 1784 beachten, den die Geistlichen bei der Ordination abzulegen hat-
ten1  E
„Ich Endesunterschriebener gelobe und schwöre Gott und auf das heilige Dan-
gelium, daß ich durch (sottes Gnade iın dem mMI1r anbetrauten Lehramte hei der
reinen Lehre des göttlichen Worts, Wwıie selbige ıIn der heil Schrift gegründet, auch
ıIn der ungeänderten Augsburgischen Confession zusammengefafst 1St, +reulich
verbleiben, selbige lauter und unverfälscht ypredigen und voriragen, und alle
dawider streitende Lehren äußersten Fleißes vermeiden, auch die heiligen
Sacramente nach göttlicher Ordnung verwalten und austheilen ıll Imgleichen,
daß ich mich durch Gottes Beistand ıIn meinem Leben und Woandel als e1in
Vorbild der mır anvertrauten Heerde darstellen und unsträflich verhalten und
solchergestalt meın Amt ZU eıl der Jungen und Alten +reulich abwarten apıll.#

e1ım Amtitsantritt mußte außerdem ach Verordnung VO Januar 1867 der
Treueid auf den önig geleistet werden??, Was die Eigenschaft des Geistlichen als
mittelbaren Gtaatsdiener verdeutlichen sollte.

uch die Verwaltung des geistlichen Amtes WAarTr durch Gesetze, Bescheide des
Konsistoriums und des Ministers geregelt. Was die ehramtliche Pflicht und das
lehramtliche Recht betrif£fft, berieft 1Nnan sich auf die Schleswig-Holsteinische Kir-
chenordnung, die Instruction für den Generalsuperintendenten VO: Dezem-
ber 1739 auf das Formular des oben erwähnten Religionseides sSOWIle auf den

130 des Reichsstrafgesetzbuches, den sogenannten Kanzelparagraphen.
Was die Disziplinarvorschriften angeht, beschloß erst die vierte ordentliche

Gesamtsynode das „Kirchengesetz, etr. die Dienstvergehen der Kirchenbeamten
etc für die evangelisch-lutherische Kirche der Provinz Schleswig-Holstein, VvVom

September 1889 Dieses, Paragraphen umfassende Gesetz, regelte die
verschiedenen Aspekte des Sachgebietes w1e etwa Dienstvergehen und deren Be-
strafung, Disziplinarstrafen, Verfahren 1n leichten Disziplinarfällen, das förm-
liche Disziplinarverfahren eicC In dem Abschnitt L SS T1 4 werden die 1NSsSe-
Ien Konflikt betreffenden Disziplinarstrafen aufgeführt. Sie sind untergliedert 1n
Ordnungsstrafen und Entfernung aus dem Kirchenamt, wobei die Ordnungs-
strafen 1n arnung, Verweis und Geldstrafe bestehen, während die Ent-
fernung aus dem Kirchenamt durch Suspension, Versetzung, Amtsenthe-
bung und Dienstentlassung erfolgen annn Letztere, die auch den Verlust einer
sozialen Sicherung ach sich zieht, annn HUr auf dem Wege eines förmlichen
Dienstverfahrens ausgesprochen werden“?. Die Amtsenthebung bewirkt ledig-
ich den Verlust des kirchlichen Amtes, aber nicht den der Anstellungsfähigkeit
und der Rechte des geistlichen Standes.

In leichten Disziplinarfällen können Ordnungsstrafen VO Konsistorium,
Warnung Von den Propsteisynoden, arnung, Verweis und Geldstrafe VO  - den
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Propsteisynodalausschüssen verfügt werden. Außerdem ist jedem Dienstvorge-
setzten gestattet, Warnung und Verweise ihm unterstellte Kirchenbeamte
auszusprechen. Ein förmliches Dienstverfahren, wıe für 1L, 1n Frage
kommt, besteht 1n Voruntersuchung und Hauptverhandlung. Es kann entweder
VO Konsistorium oder VvVon dem inister für geistliche etc Angelegenheiten
veranlaßt werden. Letzterer War jedoch die entscheidende Behörde 1n zweiter In-
SCaNnZ, daß 1n der Regel das Konsistorium als Instanz das Verfahren
einzuleiten hatte In Fällen des förmlichen Dienstverfahrens nahmen STEe{s Mit-
glieder des Gesamtsynodalausschusses teil, ebenso wıe bei Verfahren Irr-
lehre

urch das Kirchengesetz VO Dezember 19205 wurde auch das Diszipli-
nargesetz insofern geändert, als eue Disziplinarbehörden eingesetzt wurden,
weil der inister als zweiıte nstanz fortf£iel. Durch den wurde das Gesetz
VO:  »3 1889 dahingehend „abgeändert, daß als Disziplinarbehörde  erster Instanz

Stelle des Konsistoriums eın Kollegium gebildet“ wurde, „das aus dem
ständigen Generalsuperintendenten als Vorsitzenden und Zzwel rechtskundigen
Mitgliedern des Konsistoriums“ bestand** urch eine Notverordnung VO':

Juli 1922 wurde dann da CS „dringlich“ erschien, festgesetzt, daß das Kon-
sS1istori1um leichtere Disziplinarangelegenheiten regeln habe und für die Fin-
leitung des förmlichen Disziplinarverfahrens zuständig G€e1. Das Kollegium trat
erst seine Stelle, wenn ein derartiges Verfahren eingeleitet worden War  25

In diesem Zusammenhang darf icht unerwähnt bleiben, daß es für die Lan-
deskirche kein Irrlehregesetz gegeben hat Dieses fand LUr Anwendung in den
Kirchen der äalteren Provinzen Preußens und ist 1n Schleswig-Holstein auch ach-
träglich nıe eingeführt worden“®.

Die theologischen Richtungen
Der offizielle staatskirchliche Rahmen konnte jedoch icht das gesamte rch-

iche Leben umfassen. Dies wird besonders den verschiedenen freien Einrich-
tungen der Landeskirche deutlich, VOomn denen hier 1Ur die Schleswig-Holsteinische
Ev.-Luth. Missionsgesellschaft Breklum und der Landesverein für Innere
1ssion mit seinen verschiedenen Werken als Beispiel genannt werden sollen*”.

Auch die theologischen Kontroversen 1M Lande lassen deutlich werden, „wıe
schwer jede landeskirchliche Arbeit durch das oft mangelnde kirchliche Bewußt-
sein und Zusammengehörigkeitsgefühl und durch weitgehende Teilnahmslosig-
eit der Gemeinden erschwert wurde  1128. Die Gemeinde ahm atuch aum Anteil

den LLUTLT: VO:  5 den Theologen ausgeführten Streitigkeiten, die schließlich weıt
gıngen, daß Erich Schaeder 1m Kirchen- und Schüulblatt 1904 Von einem „bekla-
genswerten Riß” spricht, der „ıUX noch breiter und tiefer werden“ kann, weil

sich bei den Auseinandersetzungen „nicht theoretische oder theologische,
sondern elementare praktisch-religiöse Differenzen handelt“” Ja, schreibt
SORar, daß jede Partei für sich „1Im etzten rund einen anderen otb; „einen
anderen Christus“” und „einen anderen Glauben“ habe, auch wenn der Gottes-



aco Ferdinand Clausen Todenbüttel

gedanke verwandte Züge aufweise“?. Im Vordergrund der Konflikte stand wıe
einmal festgestellt wurde*® die rage nach dem Gelbstverständnis der Kirche
In den Aufsätzen und Schriften rang INa  j das Schriftverständnis, die nNspi-
rationslehre, die Heilsgewißheit, die Lehrzucht und setzte sich mit der modernen
Universitätstheologie auseinander.

Ein Ausgangspunkt ist 1n der preußischen Kulturpolitik suchen, deren
Folge untier anderem auch die Theologische Fakultät 1n iel eine „Hochburg der
historisch-kritischen Theologie“ wurde?!. In diesem Zusammenhang en WIT
neben anderen Professoren den praktischen Theologen (O)tto Baumgarten®?* her-
vorheben, der sich ebhaft den Auseinandersetzungen beteiligte. Um ihn —-
melten sich die „Freunde der christlichen elt“, das „Schleswig-Holsteinische
Kirchenblatt“ wıe die „Monatsschrift für die kirchliche Praxis“, sceit 1907 „Evan-
gelische Freiheit“. Außerdem standen ihm die „Kieler theologische Konferenz“
(besser als „Bodenkonferenz“ bekannt), der „Liberalkirchliche Verein“, der
„Evangelische Gemeindebote“ un das „Schleswig-Holsteinische Schulblatt“ nahe
Damit ist die ıne Gruppierung genannt; die andere bildete Theodor Kaftan”
mit seiner echt „konfessionellen Theologie”, die Pastoralkonferenz mit dem
„Kirchen- und Schulblatt“, die „Möllner theologische Lehrkonferenz“ und das
landeskirchliche Organ „Die Landeskirchliche Rundschau“, während auf der
außersten theologischen Rechten Emil: Wacker®* mit seiner Flensburger „Luthe-
rischen Konferenz“”, der Lutherische Verein mit seinem Organ »” D  1e€ Köstliche
Perle“, das literarisch ZU größten Teil Von Clausen bestritten wurde, aNnge-
siedelt enN.,

Damit alle Streiter bestens gerustet. Den AnlaQ bildete Kaftans
„Auslegung des Ilutherischen Katechismus  435 Uun! deren Rezension durch aum-
gzarten 1 Schleswig-Holsteinischen Kirchenblatt, 1n der sich Baumgarten
gCcn den Inhalt des Katechismus erklärte und darlegte, dafß sich nicht mehr
die Auslegung Luthers SOWI1LE die Hauptstücke gebunden wisse*. In seiner Er-
widerung bezeichnete Kaftan Otto Baumgartens Theologie als „Nheue Konfes-
sion”,  M deren Merkmal „eine 1n ihren Ursprüngen durchsichtige Verwirrung“* 6e1'  37
Von der kirchlichen Rechten wurde 1n mehreren Artikeln des Kirchen- und Schul-
blattes 1902 der Baumgartensche Kommentar als Pronunziamento der modernen
Theologie aufgefaßt®. Die Auseinandersetzung eskalierte durch die Eingabe
VO  3 193 Geistlichen den Minister mıit der Bitte, Baumgarten aus SEeINeEeM aka-
demischen Amt entlassen“?. Die Folge War eine Vertrauensadresse VO  5 Stu-
denten der Fakultät für Professor Baumgarten“, Die Lage beruhigte sich
schließlich, nachdem mit Franz Rendtorff e1n zweiıter praktischer Theologe gefun-
den wurde, der wWI1e auch Kaftan die geistige Auseinandersetzung suchte*!.
Die Universität aber wählte Baumgarten außer der Reihe ihrem Rektor.
In seiner Rektoratsrede befaßte sich mit der „Voraussetzungslosigkeit der PIO-
testantischen Theologie“, indem er ausführte, daß die protestantische Theologie
der Kirche „Nicht Erbauung, Stärkung, Erhöhung, Versicherung der Frömmigkeit“

bieten habe, sondern einfach 1L1UT reine, nüchterne, klare und Freie Erkenntnis
ihrer Gesetze und Werte**, Es folgte heftige Kritik der 50g Mittelpartei
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Kaftan und Schaeder, der 1n der Rede „eine Auflösung der Theologie als
selbständiger Wissenschaft“ erkennen meinte®®.

Nach Kaftans „Vier Kapitel von der Landeskirche“ kam es den
liberalen Kreisen, besonders 1 Schleswig-Holsteinischen Kirchenblatt einem
Abrücken Von Baumgartens Position, daß dieser sich in der folgenden eit
jeglicher kirchlichen Diskussion 1n Schleswig-Holstein enthielt*. Wenig spater
erschien ann Kaftans „Moderne Theologie des alten Glaubens“*, der
seıin theologisches Programm entwickelt. Der alte Glaube ordert eine weltoffene
Theologie, die sich keiner äaußeren Autorität unterwirft, die alle Denkwege der
jeweiligen Epoche geht und sich nicht der Wirklichkeit verschließt. Kaftan
geht Gott, der sich dem Menschen zuwendet, während Baumgarten prTr1-
mar die Bemühungen des Menschen, mit der Gottesfrage zurechtzukommen, be-
trachtet. ine weitere Auseinandersetzung hatte Kaftan mıit der theologischen
Linken 1n dem Fall Heydorn, 1n deren Zusammenhang die Schrift „Wo stehen
wir 2“ vertaßte*‘. Er druckte 1n dieser sowohl die Thesen Heydorns als auch den
Erlaß des Konsistoriums ab und charakterisierte anschließend die kirchliche Lage
Dabei kam dem Ergebnis, dafß der Fall Heydorn eın 5ymptom ce1l  148 und der
Liberalismus kirchlich versagt habe*??. Er habe deshalb versagt, weil ZU Irr-
Jehregesetz nicht die „rechte Stellung gewinnen“ gewußt habe®. Schließlich
folgerte Kaftan, daß die kirchlichen Zustände unerträglich werden können
und ‚„iIm höchsten Grade reformbedürftig“ seien®*.

Im Zusammenhang mıit der Entwicklung 1mM Streit der theologischen Richtun-
gCcn 1n der Landeskirche wurde Von der orthodox-pietistischen GSeite der Kampf

die Verbalinspiration geführt, die zunächst 1 Kirchen- un Schulblatt ZUT:
Diskussion stand, annn aber 1n der „Köstlichen Perle“ wI1e och zeigen sSein
wird besonders heftig verteidigt und immer mehr Grundlage allen Verstehens
wurde. Emul Wacker, der zunächst als Repräsentant dieser theologischen ECWEe-
ZUuNg galt, wurde VO  3 Kaftan, der 1es 1mM übrigen sehr bedauerte, als „meın
entschiedener Gegner” bis sSelin Ende bezeichnet®?. Der herrschenden Universi-
tätstheologie standen diese Kreise vollkommen ablehnend gegenüber, aber auch
die Theologen der „Mittelpartei“ wurden VO: ihnen angegriffen, weil 61€e wWI1ıe
die Liberalen VOomn einem modernen Weltbild ausgingen. So kommt auch dazu,

Clausen, den WIT 1n den Augen Gleichgesinnter als Nachfolger
Wackers ansehen mussen, Kaftan als „einen VO Felsen der Gewißheit

abgewichenen Irrgeist“ bezeichnete®®.
Vertreter dieser Richtungen fanden sich selbstverständlich auch 1n den SynOo-

den, aber keine der Gruppen WarTr kirchenpolitisch festgelegt. Vielmehr verliefen
die Abstimmungen mitten durch s1e hindurch, wenn 61€e nicht OWI1e€eSs0 einen Ein-
mütigkeitsbeschluß der Synode darstellten®?.

Ckizzieren WIT LLU:  3 die theologischen Ansichten der Jetztgenannten Gruppie-
rung und damit die ihres Hauptvertreters, Jacob Ferdinand Clausen.
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Die theologische Position des Jacob Ferdinand Clausen

a) Die Verbalinspiration
Die Inspirationslehre finden WIT 1n den verschiedenen Religionen, 1 Hinduis-

111US und Islam, ebenso wıe 1mM Judentum und Christentum. WAar können WIT bei
der christlichen Begründung der Inspiration auf einige Bibelzitate des Neuen
Testaments hinweisen®, besonders ausgebildet wird 61€e jedoch Judentum und
jüdischen Hellenismus.

Die 5ltere christliche Theologie bediente sich der Auffassung des jüdischen
Hellenismus, der die Eigenarten der jeweiligen Verfasser 1n den Hintergrund
drängt und Wert auf die Feststellung legt, dafß die Autoren Von einer göttlichen
Manie ergriffen wären”®. Insbesondere die lutherische Orthodoxie ahm die In-
spirationslehre auf Während Luther och ag „Was Christum nicht leret, das
ist nicht Apostolisch, wWwens gleych DPetrus odder Paulus leret, Widerumb, WAas

Christum predigt, das ist Apostolisch, gleych Judas, Annas, Pilatus und
Herodes thet:“ und ausführte, dafß der rechte Prüfstein für die biblischen Bücher
ist, „ob G1€e Christum treyben odder nıtIl$1.

Dagegen lautet der Grundsatz der lutherischen Orthodoxie: „Scriptura
est verbum el  B 458 Dadurch wird die Bibel ein autorıiıtares, als wahr gC-
etztes Wort ach den Hauptvertretern dieser Lehre gibt CGiott den impulsus,
inspiriert die Tes und die verba®?. S0 wird die Schrift etwa ach Quenstedt
den Autoren inspirliert und diktiert durch den Heiligen Geist®.

Dadurch soll die Sonderstellung der Bibel gegenüber anderen literarischen
Werken abgehoben werden. Gott i6t also der Hauptverfasser der Schrift un der
Mensch L1LLUT: seıin Werkzeug. Diese Schriftinspiration iSt keine Real- oder
Personalinspiration, sondern ach den Hauptvertretern dieser Lehre, VO  - denen
WIT l1ler Hutter, Quenstedt und Hollaz nennen wollen, die Verbal-
inspiration.

Gie ist der Ausgangspunkt, der reh- un Wendepunkt aller theologischen
und kirchenpolitischen Gedanken, die Clausen VOor{rug. Schon recht früh be-
San OT die Diskussion die Verbalinspiration, die er 1 Kirchen- un:! Schul-
blatt J artikuliert. Vor allen Dingen wird diese Lehre aber 1n em
Vereinsblatt des Lutherischen Vereins, ”  j€ Köstliche Perle“, vertreten, wobei
sich die Angriffe auf die Gegner dieser Position VO  - Jahr Jahr steigern. Die

un einzige fast ohne Polemik geführte Diskussion können WIT dem Kir-
chen- und Schulblatt aus dem Jahr 1907 entnehmen. Sie steht 1 unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Fall Andersen, dem Kaftan mıit den Worten,
daß Andersen eın Opfer des Inspirationsdogma geworden sel, Stellung eZ0-
SCn hatte®, Clausen lehnte als Vertreter der Inspirationslehre jedoch „die
Verantwortung für Herrn Andersen unter allen Umständen ab 4 und betonte,
daß dieses ogma für ih den Fundamentalsätzen christlicher Theologie gehöre8

Immerhin wurde die Auseinandersetzung fair und sachlich geführt, daflß
Kaftan VO  - seiInem „freundschaftlichen egner  44 sprechen konnte und eine
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„horrende Behauptung eben „aqaus Freundschaft für Clausen nicht näher
untersuchen wollte®® Clausen kam auch der Aufforderung Kaftans ach
Fünf während dieser Diskussion aufgeworfene Fragen beantworten In dem
Artikel „Deines Wortes Kraft“%* versuchte Clausen darzulegen, auf welchem
Wege ZUT Inspirationslehre gekommen WarTr Einerseits geht Von der Bot-
schaft des Kreuzes ausS, andererseits versucht durch Kritik dem der
derzeitigen Theologie herrschenden Geschichtsverständnis die Schrift heran-
zugehen Von Gott wird alles erwartet WAas ZU eil un Leben dient 15
daher unmöglich, „daß Gottes Te1INeTr Lebensodem sich mischen soll mıiıt dem Ge-
ruch VO:  . edlem Menschenschweiß“ So gelangt Man, sich die Schrift
handelt ZUrTr „uneingeschränkten Inspirationslehre  65 nter der Clausen die
Verbalinspiration versteht Diese unterteilt TEL Phasen, „impulsus ad
scribendum, suggest10 und suggest10 verborum Er 15 der Überzeugung,
diese Lehre der paulinischen Gedankenwelt entlehnt habe Die Heilige
Schrift kennt 1Ur die wörtliche Inspiration, eine andere WIe etiwa die Realinspira-
t10Nn S16 1ST „ecine unwissenschaftliche und aus der Verlegenheit entstanden
oder die Personalinspiration S51€e kann jedem gläubigen Christen zuteil wWer-
den ist nicht möglich®‘ Letztere wird VO]  5 der „positiven” Richtung vertreten,
kann aber 1Ur indirektes Wort Gottes SCIN, jedoch nicht für ein VO  o Gott g-
sprochenes Wort gehalten werden®®

Konsequenterweise annn ZUr Verbalinspiration LUr der GSatz „die Heilige
Schrift ISt Gottes Wort führen”, während die These, die Bibel Gottes Wort
enthält ”  1n logische Unmöglichkeit“ darstellt®?.

Hier führt Clausen die Gemeinde als Beweismittel für die Verbalinspira-
tiıon ; 1Jas aber meınt die Gemeinde nicht und annn S1e niemals meinen“”
schreibt Hinblick auf die Behauptung VO  5 der Personalinspiration Für die
Gemeinde, die die Verbalinspiration nicht als theologischen Schulbegrif£ ennt
ist die Bibel ‚eigentlichsten Sinne Gottes Wort das VO' Gott geredete
Wort““® Sein Gedanke, „den Glauben der Gemeinde ber die wissenschaftliche
Arbeit der Theologie stellen, 1st diesem Zusammenhang 1Ur folgerichtig”

Die Verbindung zwischen der gläubigen Gemeinde und dem geglaubten eils-
gott wird durch die fides quae creditur hergestellt Da jedoch eın Bekenntnis,
noch ein Lehrsystem den Anspruch erheben kann, göttlichen Ursprungs SCIN,
annn diese vermittelnde fides JUaE creditur nichts anderes als die Schrift sein‘®
Sie i1st „Aatz für Satz VO ersten bis Z etzten Blatt das völlig irrtumslose
Wort Gottes“”? Die Bibel MU: schon deshalb das irrtumslose Wort Gottes SCH};
weil die Gemeinde selbst ihr keine Kritik üben, och die Ergebnisse der Ge
lehrtenarbeit kontrollieren kann  74 So folgert Clausen Se1inNner Darstellung,
daß jede „volkstümliche Wahrheit“ einfach Se11 un LUr die Verbalinspi-
ratıon der Gemeinde das bieten könne, Was derem Wesen entspreche Schließlich
1st die Schrift durch die Verbalinspiration VO aller wissenschaftlichen Erkenntnis
unabhängig, und dem Laien einsichtig An die Verbalinspiration glauben, heißt
ach Clausen nicht „vokabelgläubig”, sondern „wortgläubig 5e1n „Das
Wort 1st die MmMi1t dem Geist den Gedanken des Redenden erfüllte Vokabel So
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ist die Heilige Schrift „die Darstellung irrtumsfreier göttlicher Wahrheiten Ver-

mittels menschlicher Vokabel“”>
In seinen Thesen ber die Verbalinspiration versucht den Vorgang der

Inspiration durch eiıne 1n sich widersprüchliche und spekulative Theorie VO  5 Ge-
dankenübertragung erklären, indem den Vorgang des Empfangs VO  3 (B
danken und Worten der biblischen Schriftsteller durch den Heiligen Geist mit
dem Empfang VO'  3 Gedanken bei einer Gedankenübertragung vergleicht‘®. Wäh
rend 1910 von einer näheren Beschreibung des Inspirationsvorgangs Abstand
nimmt‘”, erklärt 1919 den Vorgang folgendermaßen:

Wo die biblischen Schriftsteller redeten, redete Gott durch S1€e. „Sie redeten
selbstverständlich nicht als Automaten, als wandelnde Leichen, die selbst icht
wußten, WAas 61e redeten und schrieben. Sondern S1e gaben dem Geiste Gottes
völlig Raum 1n sich, GS1e  > stellten sich selbst, ihre Leiber, ihre Seelen, ihren Wil-
len, ihre Lippen, ihr Denken, ihr Empfinden restlos dem Geiste Gottes ZUrTr Ver-
fügung. So redete Gott ZWAarTr durch sie, aber sS1e selbst redeten auch '”78

Im Laufe der Diskussion das Inspirationsdogma, sSOweiıit 1mM Kirchen-
und Schulblatt 1mM Jahre 1907 erortert wird”® richtet wı1e schon oben erwähnt

Kaftan Clausen einige Fragen, die dieser ach nochmaliger Auftorde-
rung auch beantwortet. Auf die erste rage, ob e heute 1ne wörtlich, Wort für
Wort inspirierte Bibel gebe, antwortet Clausen, dafßß 61e 1n dem hebräischen
en Testament und dem griechischen Neuen Testament vorhanden ce1°. Zur
rage der Varianten meıinte 1904 noch, daß die Menschen alles „entstellt“
hätten®. Nun antwortet eT; bei einer fraglichen Variante jedenfalls e1nNs der
„ ZUT Verfügung stehenden Wörter sicher als inspiriert gelten“ kann'  82 Aber,
wer auf Gottes Wort hin alles glaubt, brauche sich die Verbalinspiration
keine Dorgen machen.

Der zweiten rage, die davon ausgeht, daß die Bibel e1n Literaturwerk wW1e
jedes andere sel, begegnet Clausen mıiıt dem Hinweis, da{f der Sinn der Ver-
balinspiration der sel, „ Gott eın  » $ Literaturwerk zustande bringt, das frei ist
Von allem menschlichen Irrtum  1183‚ Zu den drei oben angeführten Phasen des
impulsus und der suggest10, ach denen Kaftan auch fragt, entgegnet

Clausen nichts. Auf die dritte Frage, die VOT den naturwissenschaftlichen,
geographischen und anderen Irrtümern der Bibel spricht, erwidert Clausen,
daß er „summarisch, ohne estimmte Unterlagen“ aum dazu Stellung beziehen
könne*®*.

opäter, 1n den Jahren 1919 und 1920, außert sich 1n der „Köstlichen Perle”
dahingehend, daß eın Student den „Theologenschwindel mıiıt Jahvist, Elohist,
Priestercodex“ kennen mUusSsse. Für ihn hingegen gelte der mosaische Schöpfungs-
bericht als die „entscheidende und unverrückbare Grundlage für das biblische
Weltbild“®5.

Als die Widersprüche 1n den neutestamentlichen Berichten ber die Passion
und Auferstehung erklären soll, muß gestehen zumal er sich „nicht abschlie-
Bend orientiert“ habe daß T7 keine Antwort erteilen OoNnnNne
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Sopäter 50 Clausen sich nicht mehr auf derartige Diskussionen ein. jel-
mehr trifft VOT allem 1n der „Köstlichen Perle“ immer wieder Feststellungen
ber die Inspiration der Bibel, die einfach hinstellt wıe etwa

„Das Formalprinzip ‚die Schrift allein/’ wird LLUT da 1 Sinne Christi, der
Apostel, Propheten und Reformatoren gewahrt, die Schrift 1mM gaNzZCN und
1n allen ihren Teilen als das irrtumslose, VO heiligen Geist inspirierte Wort
Gottes anerkannt wird“86

Dazu betont bewußt
VVr Lutherischen VOIl unseTrTer Bibel s1e i5t Gottes Wort, ohne Irrtum
VO ersten bis ZU etzten Blatt”87_

und beruft sich auf die biblischen Zeugen, indem CT ausführt:

JJ * Die Propheten und Apostel bezeugen selbst aufs Klarste, daß 61€e ihren
Glauben und das Wort, das 61€e verkündigen, nicht aus sich selber, sondern
mittelbar durch Inspiration VON Gott empfangen haben Kein Geringerer
als der Herr Christus hat alten Testament auch LUr einen Schatten
VOIIL Irrtum festgestellt“®®.

Seine Auffassung VOIN der Auferstehung und eschatologischen Theorien

uch die Auferstehungsvorstellungen Clausens mussen WIT als Folge S@1-
Lielr Inspirationslehre verstehen. Von daher vertritt eiıne recht materialistische
Auferstehungslehre, 1 der besonders die „Auferstehung des Fleisches”“ her-
vorhebt, die Vomn der des Leibes oder einer geistlichen Auferstehung streng
unterscheidet®?. Während die erstere als Lehre der Halbmodernen nicht anl!

annt werden kann  90  T bedeutet letztere für ihn die ständige Bekehrung des Sün-
ers Gott. Jesus hingegen „ist auferstanden mıit Fleisch und Bein  e  J AAuur daß
61e (i Fleisch und Bein, Verf.) verklärt, himmlischen Lebens fähig DE
worden sind“ Als Zeugnis der Auferstehung führt Clausen d. daß alle
Jünger, a71ıı Tausende und schließlich Zehntausende VO  3 Juden aus Jerusalem
und Palästina dem leeren rab gepilgert sind, sich davon überzeugen.
Dabei betont besonders, daß das rab leer gEeEWESCN ist, enn „ohne leere Grä-
ber gibt keine Auferstehung  1192' Auch die Auferstehung aller Toten Jüng-
sten Tag vollzieht sich 1n diesem Rahmen, denn alle Toten werden aus ihren
Gräbern, s1e auch sein mOgen, auferstehen. Sie werden ihrer vorherigen
Gestalt VOT den Richterstuhl Gottes treten, wobei ann diejenigen, die ZU ewWl-
gen Leben auferstehen, eın Leben auf der erneuerten Erde erwartet®®.

Allerdings weiß auch Clausen, daß kein Mittel besitzt, einen Nicht-
gläubigen Von der Tatsache der Auferstehung überzeugen. Nur die Schrift
kann dem Gläubigen den Beweis geben®*,

Hinsichtlich der Endzeiterwartung und dem Zeitpunkt des endzeitlichen Ge-
richts finden WIT 1n der „Köstlichen Perle“ verschiedene Berechnungen, die

Clausen anhand VvVon Daniel und Apokalypse Johannes ähnlich wIı1e 61€e
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auch bei sektiererischen Gruppen anzutreffen sind angestellt hat Schon VOT

dem ersten Weltkrieg will mıit ihrer Hiltfe beweisen, schon aniel
die Ankunft Jesu vorhergesagt habe®.

Gestützt auf die dabei aufgestellten Zahlenkombinationen und mit Hilfe VO  }

Apk Joh interpretiert nach Ausbruch des Krieges politische Geschehen durch
biblische Worte und Berechnungen, deren Folgerichtigkeit nachzuweisen®.
So werde muıit dem Jahr. 1914, bedingt durch den eginn des Weltkrieges, der
Schlag das Leben der Völker geführt”‘. Als wichtiges Moment bei seinen
Berechnungen erscheint die Befreiung des Heiligen Landes, die durch den Unter-
gang des Islam, verursacht durch die militärische Niederlage der Türkei, einge-
leitet werde®.,

Den Schlag die Kirche verheißt für die Jahre 1923 bis 1927 So soll
laut Offenbarung *1; 1mMm Frühjahr 1927 eine große Revolution und eın Blut-
vergießen unter den europäischen Völkern erfolgen”®. Und nicht zuletzt erwarte

Clausen auf rund seiner Auslegung VOIl Dan M  J ”
1933/34 das Ende aller inge, die Auferstehung der Toten, das Weltgericht und
der Anbruch der seligen Ewigkeit erwarten ist  ;/100 Der Chiliasmus wird VvVon

ihm als nicht der Bibel entsprechend abgelehnt*”.

Das Verhalten Clausens zegenüber seinen Kritikern und sein Kirchenver-
ständnis

a) Clausens Kritik seıinen theologischen Gegnern
Ausgehend VO:  5 seiner Inspirationslehre übt Clausen 1n seiınen verschie-

denen Autfsätzen und Beiträgen ZU: Teil heftige, polemische Kritik seinen
theologischen Kontrahenten. Bevor WIT auf dieses Thema näher eingehen, ist der
akademische Bildungsweg Clausens skizzieren. Für diesen Zusammen-
hang werden seine autobiographischen Mitteilungen herangezogen. Kaftan
bezeichnet ih 1n seinen Erinnerungen als einen „früheren Ritschlianer

Clausen selbst berichtet, dafß als Student „nach den Begriffen uUuNnseTeTr

heutigen Theologen“ schon SanNz eın „Mann der Wissenschaft“ SCWESEN 6e1. Zu
ihnen zählt alle Bibelkritiker, denen auch angehört, und die These, Christus
habe menschlich geit, die auch verireten habe un! deshalb damals VO'  w el-

103
L1emM „bibelgläubigen Studenten“ angegriffen worden Tatsächlich ce1l ©1

von der liberalen Theologie und Bibelkritik au  CSHaANHECNM, VOIl der sich aber
104„durch einen Willensakt“ getrennt und der Verbalinspiration zugewandt habe

Bibelkritik, die mıt Christuskritik gleichsetzt, zählt Clausen s@e1-
1ien „Jugendsünden, deren WIT  _ u15 jetzt schämen  “ 105 Die moderne Theologie
selbst leitet Clausen VOIl Schleiermacher ab Dessen Verdienst bestehe 1LUL

darin, daß den Rationalismus überwunden, aber Gtelle des alten einen
Irrtum gesetzt habe Schleiermacher habe also „den Teufel mit dem Beelzebu ‘

ausgetrieben, und auf Schleiermachers Theologie begründe sich die Schule VvVon

Ritschl!0®
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Wenn WIT Clausens Kritik theologisch Andersdenkenden beleuchten,
ussen  E WIT feststellen, dafß eine wissenschaftliche Auseinandersetzung nıe att-

gefunden ha.t107 Clausen bemüht sich 1n seinen Aufsätzen nicht, einen —-

deren Standpunkt verstehen, sondern versucht LLUT seiner eigenen Position
willen verdeutlichen, wIıe und weshalb die anderen 1n diesen theologischen
Fragen 1rren.

Zunächst verlief diese Auseinandersetzung noch 1n „geordneten Bahnen“ etwa
wıe oben dargestellt ber die Verbalinspiration (1907) ber auch Clau-

sSens Stellungnahme ZUT Kaftans „Moderne Theologie des alten Glaubens“
können WIT dazuzählen. Er begegnet Kaftans Buch mıit wohlwollender
Kritik, WEe'’ schreibt: „Zweifelsohne wird das Buch sich viele Freunde eT-

werben, die wıe ine Offenbarung ihrer eigenen, LLULTC noch nicht ausgestalteten,
aber schon Jängst dunkel empfundenen Gedanken begrüßen werden.  4108 Auch
WEe': seine und Kaftans Auffassungen ber die Inspiration wıe eut-
ich hervorhebt verschieden sind, bezeichnet die Schrift als einen „Ge-
W1NM Kaftan erwidert darauf, daß Clausen überzeugter Anhänger
der alten Theologie sel, jedoch nicht, und da{fß darin die tatsächlichen Diffe-
renzen bestünden*®. Clausen hat „. VOIN Standpunkt der äaußersten Rechten’
ein1ge Bedenken geltend gemacht“”, die Kaftan auch erwartet habe, aber „die
Gemeinschaft des Glaubens würde nicht verleugnet

Diese Glaubensgemeinschaft kündigt Clausen dann 1914 auf, weil „die
Modernen und Halbmodernen die Irrtumslosigkeit der Schrift und das Schuld
opfer VO  3 Golgatha streichen Er unterteilt seine Gegner konsequenterweise
1n diese beiden Richtungen. Unter der ersteren versteht Baumgarten und
seinen Kreis, die anderen sammeln sich Kaftan und die andeskirchliche
Normaltheologie. Beide erfahren VOoI Clausen ıne gleich vernichtende Be-
urteilung. Wenn S1e ber Bibel und Kreuz reden, komme nichts den Tag
315 eın Haufe VO:  5 ver und verwirrenden Redensarten, 1n denen eın
Widerspruch den anderen tll Gie hätten Bibel Uun! Kreuz verloren, un! ihre
Rede darüber se1l „nichts als widergöttliche Menschenrede  /1113' Baumgarten
wird VOIL Clausen unterstellt, daß ıne offene Aussprache mit den Alt-
gläubigen w1e Clausen seline Anhänger unter anderem bezeichnet
wünsche, die religiöse Kraft und Begeisterung, die Clausen als etIwa:
Sekundäres betrachtet, kennenzulernen!!*, Als Kern des Christentums nennt

Clausen ach Joh 579 „die Wahrheit“. Diese Wahrheit haben die MoO-
dernen jedoch nicht, da G1€e nicht VO':  ' Gott sind und ihre Theologie nichts als
Selbsttäuschung el  ®  115. Die Polemik Baumgarten wird auch ort
überhörbar, Clausen schreibt, „ das; Was Prof Baumgarten 1eTr VO

Zentrum des Christentums sagt”, ZWOarTr VO  5 den Lutherischen „Wort für Wort“
unterschrieben würde, aber S1e „wüßten, 1n welchem Sinne das alles gemeınt
ist/116

Die derzeitige Theologie ehbt nach Clausen, obwohl 61e das unfehlbare
Wort Gottes kennt, VO Irrtum. Sie zerpflückt das Wort „und trıtt die Fetzen

die Füsse  I/117. Sie steht ZWaTl 1mM Zeichen wahrer Wissenschaft, aber ihre
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Kritik kommt nicht aus Gottes Wahrheit un Geist sondern aus Unwahrheit und
dem Gieist irrender Menschen!!® Denn wer Bibelkritik übe, offenbare sich als
eln Mensch dem das richtige Schriftverständnis für die Passion Jesu Christi
fehle??* Daher kennzeichnet Clausen S1e als „ausgesprochene Schwarmgei-
sterel und meın aus ihr die Stimme des Teufels hören  120 Schließlich wird
516e besonders Z.U Argernis, weil „Tausende VO  5 JjJungen 5eminaristen durch die
moderne Theologie Glauben und Seligwerden gehindert werden!  4121 Sie
1sSt eben „durch und durch unwahr“, aber den Theologen fehlt der Blick für diese
Unwahrhaftigkeit*“

Die eigentliche Front Clausen bilden die sSog  en Halbmoder-
nen, weil S1e ‚„ das eigentliche Christentum Tetien wähnen “ 123 Zu dieser
Feststellung gelangt Clausen, weil den Ursprung dieser Richtung das
Konsistorium verlegt Hierzu welst VOT allem auf den Prozeß den Pa-
STOT Diekmann und das damals EeErgangeNe Urteil hin das für ihn der Anfang
VO: Ende bekenntnismäßigen Theologie lst124 Sicherlich bildet diese
dem influfß Kaftans gewachsene theologische Gruppierung schon deswegen
den Hauptangriffspunkt für Clausen, weil S1e Vergleich ZUTC iberalen
Richtung eine ungleich größere Anhängerschaft besitzt Er sich mıit ihr aller-
dings 1LUFr durch ständige Unterstellungen und Beleidigungen auseinander 5o
behauptet CI, daß diese Theologen durch die Bibelkritik die Bibel verwerfen und

ihr Sanz anders stehen als Christus und die Apostel und daher (auch) diese
sich haben!® Weil 561e nicht die Auferstehung des Fleisches, sondern die

des Leibes lehren, werden 561e als Menschen von sehr beschränktem Gesichts-
kreis“ bezeichnet!?® So wird auch das Bekenntnis der Landeskirche durch 616e
„unheilvollster Weise“ erschüttert.

Insbesondere rückt Kaftan schließlich den Mittelpunkt SsSe1inNner heftigen
Kritik Ihm wird unterstellt daß „überhaupt nichts VO: Kreuz Christi“ VeT-
stehe, das ihm LLUT als Dekorationsstück diene!?? Seine Theologie während seiner
Amtszeit habe 1Ur dazu gedient den Bibelglauben Lande auszurotten!*® un:
überhaupt 6€e1 Kaftan Theologe ZSEWESECN, ” dessen Theologie ich (d
Clausen, er bis auf den heutigen Tag och keine Spur VOoO  } Theologie habe
finden können  4129 Weiterhin bezeichnet Clausen den ehemaligen General-
superintendenten als „Hohepriester des Unglaubens“, der das „Weltregi*
ment des Herrn Christus“ leugne  130 Mit den Geistlichen habe „theologisches
Karousselfahren angestellt*“*, un schließlich 61 auch wieder „der
Ruter Streit die Bibel Christus, die Propheten Gottes
gewesen**?,

Zur kritischen Auslegung der Bibel bemerkt Clausen: „Bibelkritik aber
1ST Christuskritik, un! Christuskritik ist Gotteskritik Sie i1st „etwas unsag-
bar Böses Sie ist Lästerung wider den wahrhaftigen Gott und ein tödlicher An
oriff auf Glauben un: Seligkeit der Menschen  4134 Was die Bibelkritiker
„sind Worte des Todes ZU eWIgeN Tod Es ist der Tod des Glaubens, der Tod
der christlichen Gemeinde  &. 135] wWenln die kritische Exegese der Bibel durchgeführt
wird



Hans-Joachim Ramm

Wie die Theologen einschätzt, wird schon 1912 deutlich, als 61e mıit den
Schriftgelehrten vergleicht und als „Lügner” und „Teufelskinder“ bezeichnet!?8
Kennzeichnend für se1ine Haltung 1st auch der Ausspruch anläßlich eines Nach-
rufes für Wacker, den Gegensatz „Revolvertheologen“ für einen
e Lutheraner hält!?7. Schließlich ommt 1922 dem Ergebnis,

keinem Theologen mehr trauen kann, zumal dieser sich 1n VOIL 100 Fällen
Aa Bibelkritiker und damit als Widersacher des Herrn Christi und der Schrift”“
entpuppt138

Clausens Verhältnis ZUT Landeskirche

Irotz seiner heftigen Kritik den theologischen Aussagen der führenden
Kirchenmänner („Ich ege jedes Wort auf die Goldwage, denn die kirchliche
Macht ist den Händen vVon Menschen, die mıit ihrer Bibelkritik und Christus-
kritik die Todfeinde des alten ewigen Bibelglaubens sind. “ hält Clausen

der Landeskirche als Kirche und Kirchenorganisation fest, zumal sich als
„überzeugter Landeskirchler“ versteht}**. Schon 1910 wird 1n der „Köstlichen
Perle“ die rage aufgeworfen, ob diejenigen, die der Schrift festhalten und 1n
ihrem Sinne leben wollen, noch 1n der Landeskirche bleiben können14!. Während
der Auseinandersetzung mıiıt einem Mitglied der Breslauer (ev.-luth.) Freikirche
unterstreicht Clausen jedoch deutlich, der Landeskirche festhalten
wolle, solange 661e die „Verkündigung des reinen, unverkürzten Evangeliums ach
der Schrift und nach dem uth Bekenntnis gestattet  11142. Die Freikirchen werden
von Clausen deshalb abgelehnt, weil s1e sehr den Alleinvertretungsanspruch
geltend machen*. Ja, unterstellt SOgAaT, „der freikirchliche Kirchenbegriff

schriftwidrig und unlutherisch wIıe 1U  }—+ möglich ist  u“ 144 Die Breslauer Frei-
kirche 7A1 Beispiel öffnet sich nach seiner Meinung sehr den Modernen  145

dafß Clausen ihr vorwirft, „sıe Gce1 Von Gott abgefallen un habe das Recht
verwirkt, sich eine lutherische Kirche nennen“ 146 Sein nächster Kontrahent ist
die Missourikirche, die kritisiert, weil G61€e die Gewissen der Gläubigen Vel-

wirre147
Clausen wirft aber auch 1mM Namen des Lutherischen Vereins die Frage

auf, weshalb I1Lall noch Mitglied der Landeskirche Seın kann Sie annn LLUT durch
eine weitere beantwortet werden, nämlich, ob Christus och 1in der Landeskirche
herrsche, ob och Ort £finden €e1. Fallen die Antworten pPOS1t1V aQu>S, dann
besteht nicht 1Ur das Recht, sondern auch die Pflicht, 1n ihr bleiben, „denn
Christus ist, da 1st für die wahrhaft Gläubigen der Ort des Bleibens“148 Ein
Austritt annn auch LLUT annn erfolgen, wenn Gott ih auf Grund Kor 6, TWA
gebietet. och aber finden WIT  S 1n der Volkskirche wWI1e 61e u11Ss 1n der organısato-
rischen Form der Landeskirche begegnet der Irrlehren die reine Lehre des
Wortes Gottest** Die Freikirchen bieten durchaus keine Garantie, daß Wort und
Glaube 1n voller Reinheit 1n der Kirche un! Schule herrscht! Seinen Kirchen-
begriff leitet Clausen von der Rechtfertigungslehre ab ” W  re Kirche ist
die Gemeinschaft der Gerechtfertigten“*, die durch den Glauben Gott gerecht-
fertigt sind Diese Kirche 1st nicht bestimmte äußere Formen gebunden. Da die
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Landeskirche sich jedoch ZUT Confessio Augustana bekennt, könnte s1e für ihren
Bereich iıne wahre Kirche Christi sein, deren sichtbare Zeichen Wort und Sakra-
ment sind. WAar finden die „Altgläubigen“ dies nicht VOTL, aber Gottes Wort un!
Glaube bestimmt 61e vA Bleiben 1n der Landeskirche, welches Clausen als
„Protest des Glaubens wider den Unglauben“ gewer wIissen will!>=

Der Lutherische Verein oreift auch in die Diskussion das Gelbstverständnis
der Kirche ein, die durch Kaftans Heydornbuch hervorgerufen worden 15  t153

Kaftan rat einer Kirchenreform, der VO: Lutherischen Verein ıne fünf
Punkte umfassende Erklärung abgegeben wird, 1n der seın Standpunkt ZUTrC Neu-
bildung eine Verdeutlichung ertährt. In These sind seine Ansichten und seine

Grundposition zusammengefaßt: „Die ev.-Iuth. Landeskirche Schleswig-Hol-
steins steht und £511t mit der unverkürzten Anerkennun der Schrift und der
ungeänderten Augsburgischen Confession.  4154 ine Auflösung der Kirche 1n

zweı Gruppierungen, VOIL der ıne den „alten Glauben“, die andere die „moderne
Theologie“ vertritt, häalt Clausen für eın Unglüc 159

Insbesondere trıtt Clausen allen Bestrebungen energisch enigegen, die die
Irennung VOIL Staat un Kirche betreiben!. Im übrigen xibt auch och 1919

erkennen, daß sich nicht den Bestand der Landeskirche wende oder
das Kirchenregiment 1n seiner Funktion antaste  157 CSeine Kritik ce1 lediglich 17-
haltlichen Charakters. So ruft auch nicht direkt ZU Austritt aus der Landes-
kirche und Z FEintritt in die Freikirche auf, denn dieser Schritt ware der letzte
wWEenll auch einzige Ausweg  158 ber dieser Schritt MUu „reiflich durchdacht und
richtig beantwortet se1in, ob die Zustände derartig sind, da{fß eın Austritt aus der
Landeskirche für alle wahren Christen ach Gottes Wort ZUTLX zwingenden Not-
wendigkeit geworden 1st

Clausens Beurteilung der inneren Situation der Landeskirche nımmt ihren
Ausgang VOIL der Erörterung de Konsistorialerkenntnisses VO:  > 1878 den
Pastor Diekmann*®. Clausen kritisiert das halbherzige Vorgehen des
Konsistoriums, weil es die Scheidung zwischen Bekenntnis un Bekenntnistheo-
logie nicht nachgewiesen und den Weg der Bibelkritik betreten habel®*. Seine
Kritik begründet mıiıt dem Religionseid. Dort heißt cS, da{fß sich der Geistliche
auf die „reine Lehre des gyöttlichen Worts”“ verpflichtet. Man kann deshalb davon
ausgehen Clausen dafß die „reine Lehre gefunden”“ un ın der Con-
fessio Augustana „in kurzer Zusammenfassung ebhaft dargestellt ist

Clausen richtet 1n diesem Zusammenhang einige Fragen die Theolo-
gen des Konsistoriums, deren erste den Grundtenor se1nes Anliegens verdeut-
licht

St 5 wahr, da{s der Jesus Christus der zeitgemäße Ignorant Wäaäl, der seine
Bibel schlechter kannte als heute Theologen oder als etwa eın Jüngling, der
sich als Student oder Präparand un der Leitung seiner theologischen Lehrer
der Bibelkritik befleißigt? der WarTr Er der ewige Gottessohn, dessen 1n

Knechtsgestalt verhüllte Allwissenheit die Bibel irrtumslos bis 1n die tief-
sten Gründe verstehen lie($? War Er das Letztere, wI1e die gläubige Christen-
eit aller Jahrhunderte Ihn freudig bekannt und geehrt hät; WarTrumlll behan-
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deln die Theologen bis 1n die Kirchenregierungen hinein Ihn dann als einen
Ignoranten, der sich Von dem ersten, besten Kritiker mufß schulmeistern las-
sen?168
Im gleichen Atemzug folgen Anfragen die Juristen des Konsistoriums, die

die Frage nach der Eidestreue Z Religionseid und das eidgetreue Verhalten der
Pastoren ZUMm Inhalt haben!%*

Schließlich ommt Clausen der Erkenntnis, vielleicht Pa-
storen 1n der Landeskirche gibt, „die Gott die Ehre geben und glauben und leh
TECI, wI1e Christus lehrt“, die übrigen rechnet Zwel Gruppen Dabei zählt

400 „Positive“ und 175 „Ganzmoderne“, die als Bibelkritiker „verleugnen,
verschleiern, das Evangelium verdunkeln, unterschlagen, verdrehen, verstum-
meln 165 In diesem Zusammenhang greift Clausen dann auch die ach-
richt Vonmn den „Hunderten von Meineiden“, die der Kirche angeblich geschwo-
ren werden, äuf, die wl1e och zeigen sSe1in WIFTL: spater besonders iın die
Waagschale wirft166

ach dem Zusammenbruch des staatskirchlichen Systems äaußert er sich auch
ZUT Neubildung der Landeskirche. Seine Kritik richtet sich zunächst VOTI allem

den Umstand, daß die Lutherischen icht den Ausschüssen berücksich-
tigt worden selen und auch deshalb bei den Wahlen keine Aussicht auf Erfolgsähen!?”.

In der „Köstlichen Perle“ 1920 führt Clausen dU>S, die Gläubigen von
der Kirche nichts arten hätten!® So ist die jetzt auf demokratische
Grundlage gestellte Kirchenorganisation „das vollendete Widerspiel der wahren
Kirche Christi“169 Von daher bezeichnet die Kirchenwahl VO: September
1921 als „ein Gericht VO:  ; ott“ Allerdings hindert ih: das nicht, einen Wahlauf-
ruf mıit Wahlvorschlag veröffentlichen!?®. Das Ergebnis dieser Wahl ist für
den Lutherischen Verein jedoch niederschmetternd gCeWESECNH, zumal kein Bewer-
ber der sSog|  ten „Bekenntnisliste“ annähernd 1Nne Chance gehabt hatte!71.

Die Konflikte

a) Die kirchlichen Maßfßnahmen
ACo Ferdinand Clausen wurde September 1891 ordiniert unı trart

seıin erstes Pfarramt 1n dem Zentrum der schleswig-holsteinischen AÄAußeren Mis-
S1027 1n Breklum all. Zum März 1896 übernahm dann das Pastorat O
denbüttel, Propstei Rendsburg. Zu dieser eit hat sich, ohl inspiriert durch
seine Breklumer Tätigkeit, Gemeinschaftskreisen und schließlich dem 1908 g-
gründeten Lutherischen Verein zugewandt. Wie schon erwähnt, fanden schon ın
den Jahren 1904 und 1907 durch seine Veröffentlichungen 1mM Kirchen- und Schul-
blatt theologische Diskussionen mıit ihm STa

Zu einem ersten Höhepunkt der Auseinandersetzungen kam c5, als Clau-
sen August 1911 die Herausgabe der „Köstlichen Perle” übernahm. Es folg-
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ten den kommenden Jahren heftige Angriffe moderne un halbmoderne
Geistliche und Professoren. Positive Theologie galt für ih: als „heimliche Ge-
fahr“ 4! Professor Baumgzgarten wurde als „Prediger des Unglaubens“ und 1N-
direkt als „Satan  LO bezeichnet*!”®. Die modernen Theologen „sind keine Ver-
standesmenschen  “ 174] durch ihre Predigt werden „Tausende VO  »3 Seelen ihr
Heil betrogen  “ 175_ Kaftan wurde unterstellt, die Landeskirche aufteilen
wollen‘  170 Und 1m Jahre 1912 schrieb Clausen seinen Aufsatz „Gibt für
uNnseTe Landeskirche och ine Höffnung? A dem unter anderem die lan-
deskirchliche Vereinigung als „Kaiphas und seine Freunde  44178 titulierte und
dem Ergebnis gelangte, zwischen den einzelnen Gruppierungen unüberwind-
bare Gegensätze bestünden, VOT denen Ina  } MNUur 1mM immel Ruhe finden
könne  179_ Im Jahre 1913 folgte eine Aufsatzreihe un dem Titel „Der Zug des
Todes Ein Stück landeskirchlicher Personal- und Sachchronik“ 189 In ihr führte

aus, das Wort Gottes, wI1e ©5 Von Christus, den Aposteln, Propheten und
Reformatoren verkündigt wurde, VO:  5 den Landeskirchen verachtet werde  181 S50
folgerte CI, daß die „Landeskirche mit ihren Theologen auf dem Wege des Todes
ist“/155

Seine Polemik gipfelte schließlich 1n der neunten Folge dieser Reihe, die mit
AD  1€ GöÖötter und die Spötter“* überschrieb!® Clausen meıinte  ° “IES gibt
‚landeskirchliche’ Kreise, 1n denen Männer des Kirchenregiments direkt oder 1N-
direkt eine führende Stellung einnehmen und aus deren Mitte sich eın Strom VOomn

Lüge, Heuchelei und meineidigem Wesen durch unNnseTe Landeskirche ergießt, der
den bibellutherischen Charakter 1seTer Landeskirche vernichten droht.“154
Die moderne Theologie kennzeichnete als die Massenlüge der Zeit, 1n der die
Landeskirche wahrscheinlich ihr rab finden werde  185.

In seinen Ausführungen forderte ıne amtliche Stellungnahme geradezu
heraus, indem sich bereit erklärte, Vr jeder geordneten nstanz“ ZUrT: Ver-
antwortung HCZOgECEN werden  188.

Nun reaglerte die Landeskirche, die nicht mehr vewillt W sSe1Nne scharfe Pole-
mik unwidersprochen hinzunehmen, un! teilte Clausen ihre Entscheidung
durch eın Schreiben VO Juni 1914 mit187 Bisher hieß es habe INa  an

von einem amtlichen Einschreiten Abstand e  J I dem Bestreben, auch
den Schein vermeiden, als ob das Konsistorium, Verf.) eine sachliche
Kritik den Urganisationen der Landeskirche un! ihren Trägern icht dulden
wolle“188 Man wollte L11U:  - aber die verschiedenen Unterstellungen und Beleidi-
gungen durch einen landeskirchlichen Geistlichen nicht mehr dulden „Von einer
disziplinarischen Ahndung werde diesmal LLULr arum abgesehen, weil Clausen

vielleicht muit einem Schein des Rechtes ag könne, die bisherige
Nachsicht ihn 1n der Ansicht bestärkt habe, seine Veröffentlichungen selen nicht

beanstanden.  4189 Konkret äaußerte sich Clausen 1n der „Köstlichen Perle“
nicht ZUr Stellungnahme des Konsistoriums. Doch kann i1Nnan seine Ansicht der
Nr und der ersten Januarausgabe des Jahres 1915 entnehmen. In der zweiten
Juniausgabe 1914 (Nr. 12) ieß 1n großen Lettern eın Lutherwort abdrucken.
1n dem es anderem heißt, da{fß der Prediger den Wölfen wehren muß, da-
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mıit diese die Schafe nicht angreifen der mıit falscher Lehre verführen. Der Wolf
INa ZWar die Schafe, aber annn „nicht leiden, daß die unde feindlich bel-
len

Da eS hne Zusammenhang auf der ersten Seite wiedergegeben ist, und ZWaTr

1n der Ausgabe, die unmittelbar auf das Schreiben des Konsistoriums
Clausen folgt, mussen WIT 1er annehmen, daß sich celbst für den Prediger

Uun! das Konsistorium für die Wölfe haält
Im Januar 1915 teilte ©T dann dem Leser mit; dafß seine Aufsatzreihe des-

halb eingestellt habe, weil „den Feinden des Kreuzes Christi“ keinen AnlaßQ
bieten wolle, ih: „des kirchlichen Burgfriedensbruches“ bezichtigen*,

Clausens schriftstellerische Tätigkeit für die „Köstliche Perle“, deren Bei-
trage während dieser eit fast ausnahmslos VO  } Pastor Freytag*® Nortorf,
bestritten wurden, ruhte VO  5 August 1914 bis Januar 1915 rst annn csetzte OTr

wieder ein, un: ZWAarTr mit der Aufsatzreihe „Ist dieser Weltkrieg das orgen-
graucNn des jungsten Tages  ?”193l deren Verlauf Berechnungen ber den
Jüngsten Tag anstellte. Gehässige Polemik theologische Kontrahenten fin-
den WIT den Jahrgängen 1915 un! 1916 der „Köstlichen Perle“ aum.

Dagegen verursachte Clausen durch seinen Artikel anläßlich der DPen-
sionNl1erunNg VO:  5 Kaftan erhebliche Unruhe, zumal die Nr der „Köstlichen
Perle“, der ersten Maiausgabe 1917 verschiedene Pastoren der Landeskirche
versandte  194. Sie beinhaltet einen heftigen Angriff auf Kaftan, die Pastoral-
konferenz SOWI1E das Kirchen- und Schulblatt. Kaftan wird der Verhöhnung
des Evangeliums beschuldigt und die ewige Seligkeit abgesprochen  195. Dazu hatte

Clausen eın Gebet verfaßt, dafß außerdem och mıit Rotstift besonders
kennzeichnete  196 schließlich schilderte auch die Begegnung Kaftans mıit Luther
1mM Himmel!?

Die Pastoralkonferenz un das Kirchen- und Schulblatt wurden insofern einNner
Kritik unterzogen, als Clausen VOIL den 61€e tragenden Theologen behaup-
tete, dafß Gc1e mıit ihrer Bibelkritik die Apostel und Propheten „ FÜr Schwachköpfe“
und Christus selbst AAÜr einen unwissenden Menschen“ erklärten!®®. Wegen
seiner 1n diesem Artikel veröffentlichten AÄußerungen wurde Clausen LLUN

mehr ernstlich ermahnt und ihm mitgeteilt, »” diese seiner Polemik als
sittlich verwertflich anzusehen sel, wenngleich ihm ‘das Recht auch einer deut-
lichen Kritik seiner theologischen Gegner unbestritten bleiben solle‘  „1199.

Ungeachtet dieser Ermahnung cetzte Clausen seline polemischen Angriffe
fort. Sie steigerten sich besonders 1n den Ausgaben April bis Juni 1919 der
„Köstlichen Perle“. 5o führte Clausen ausS, daß die „kirchliche Macht 1n den
Händen VOoOonNn Menschen“ sel, die „Todfeinde des alten ewigen Bibelglaubens
sind“*%% Dem Direktor des Preetzer Predigerseminars wirft VOT, daß dieser
” b  15 Z.UII1 erfolgreichen Studium des Gebots och nicht vorgedrungen“ Ge1‘  e  2Dl.
Die Theologie Kaftans „und seiner zehntausend Nachfolger“ laufe auf „Got-
teslästerung“ hinaus02 „Huren und 7Zöllner werden nach Christi Wort eher 1n
Gottes Reich eingehen als 1e,  “ An Christus wird Adas Messer ihrer wWissen-
schaftlichen Kritik“ gesetzt“®*, Sie sind die „Kohorte Satans  4205 und Kaftan
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„Hohepriester des Unglaubens  11206. Die Theologen hausen 1n der Bibel wıe ach
einem Bild aus Ps 30, die Schweine 1n einem Weinberg  207 Schließlich spricht

Clausen „den Generalsuperintendenten und ihrem Anhang“ den Glauben
ab, „weiter VO Glauben als diese Theologen“ ‚jätch Kaiphas un!: SEINEe
Leute nicht“=%5. Kaftan, der Rufer Christus, versteht überhaupt nichts
VOII Kreuz Christi, und endlich muß INa dem Ergebnis kommen, dafß „Theo-
logen und Kirchenmänner die Lügner sind““% Die Landeskirche konnte und
wollte diese AÄußerungen nicht unwidersprochen hinnehmen und stellte deshalb
eın Disziplinarverfahren Clausen 1n Aussicht, VOT dem dieser jedoch
„verantwortlich”* Ve' werden mußte‘  210 Bei geENaAUCH Durchlesen seiner
Schriften kommen WIT icht umhin behaupten, daß Clausen dieses Ver-
fahren provozleren wollte. S0 schreibt GT, dafß das „Unrecht ganz auf der Seite
der Anderen“ liege und da{f( „jede Verantwortung 1n der Sache“ ablehne“*!*.
An anderer Gtelle außert sich : „Wenn Leser aber fragen, aTru: WIT
reden, und celbst der Gefahr aussetzen, da{fß Obrigkeit uns den Prozeß
macht und uns auf die Gtraße wirft, ist 1er die Antwort: Wir ordern VOonmn

nsren Theologen und Kirchenmännern für UunNs und Gemeinden den
unverfälschten Christusglauben und die Bibel zurück.

Vor seiner Vernehmung reichte etT Juli 1919 eın Schriftstück e1in,
dem och einmal seine Ansichten darlegte Zwischen lehrgesetzlicher und eVan-

gelischer Verpflichtung unterscheide nicht. Unter der lehrgesetzlichen Ver-
pflichtung verstehe das „sachliche Vortragen der objektiven Gotteswahr-
heiten Christi und der Schrift überhaupt”, während die „evangelische Ver-
pflichtung des freien evangelischen Gewissens” als „subjektive Einfälle der Theo-
logen“ un! damit für „Meineid” erkläre. „Jeder Eid ist (Gesetz und äßt dem Sub-
jektivismus keinen Kaum. Fin vereidigter Pastor hat das objektiv ehren, Was

Christus und die Schrift objektiv darbieten. Weigert sich dessen, bricht den
FEid.““1%%

Al diese Unterstellungen und Beleidigungen, die schließlich auch die Amts-
brüder Clausens betrafen, konnten nicht mehr geduldet werden.

S0 folgte Juli 1919 die verantwortliche Vernehmung mit dem Ergebnis,
daß Clausen eine Erklärung abgab, 1n der seine Angriffe bedauerte. Er
verpflichtete sich ausdrücklich unter der Voraussetzung, daß auch weiterhin
seine theologischen Ansichten 1n sachlicher Form vortragen dürfe, „VOoNn allen
persönlichen Angriffen auf Mitglieder des Konsistoriums und auf dieses 1n seiner
Gesamtheit abzusehen

Auf rund dieses Versprechens wurden keine weiteren Schritte
Clausen unter  me  } und durch Verfügung des Konsistoriums VO Ok

tober 1919 die Angelegenheit als erledigt betrachtet“!*.
Das Vertrauen, das das Konsistorium Clausen und seıin Votum gesetzt

hatte, sollte bald VOIL ihm mißachtet werden. Clausen cah sich keineswegs
seine Worte gebunden und cetzte seine Angriffe 1n unverminderter Schärfe

tort S0 schreibt CI, daß „die Theologie und Predigt der Landeskirche“ „vVon Lüge,
eineid und Gotteslästerung“ triefen“*. AnlaßQ für ein weiteres Einschreiten
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des Konsistoriums gab jedoch icht eine schriftliche Außerung Clausens, SON-
dern der Generalvisitationsgottesdienst 1n Todenhüttel 1mM November 1919

Schon VOT dem Gottesdienst hatte Clausen seine Gemeinde durch eın  e
Flugblatt eingeladen und VO:  - seinem Vorhaben unterrichtet, dafß beabsichtige,
dem Generalsuperintendenten einige Fragen vorzulegen. Adolf Mordhorst,
dem Visitator, hatte VOT dem Gottesdienst nicht VO  5 dieser Absicht unterrich-
tet Zunächst führte 1n seiner Predigt aUuU>S, daß „NUr die Pastoren dem Nie-
dergang des Volkslebens schuld seien, da sS1e icht mehr 1mM Glauben predigen“*16,
Wie schon 1n der „Köstlichen Perle“ wartf 1n der Visitationspredigt Kaf-
fan rückblickend abermals VOT, daß dieser geraten habe, die Schulkinder nicht
mehr Bibelglauben unterrichten setzte sich annn mıiıt verschiedenen
Glaubensbegriffen auseinander, schließlich Mordhorst folgende sechs
Fragen vorzulegen:
„Ist wahr, Was heute die große Mehrheit der Professoren, Pastoren und Reli-
gionslehrer von Jesus Sagt

Jesus uns falsch ber die Bibel unterrichtet hat, weil Er S1e selbst nicht+
verstand?

Jesus uns falsch unterrichtet hat, weil Er selbst einen falschen Begriff
VO' Glauben hatte?

Jesus u1ls falsch ber die Gnade Gottes, die Vergebung der Sünden, ber
die Auferstehung un Erlösung VO' Tode unterrichtet Hat, weil Er das les
selbst icht verstand?

Jesus uns falsch ber die geschaffene Welt, ber Himmel un! Erde und
ewlges Leben unterrichtet hat, weil Er sich falsche Vorstellungen von diesen
Dingen machte?
Was bleibt VO der christlichen Religion och übrig, wenn diese Theologen
recht haben, Jesus aber 1 Unrecht ist?
Ist Jesus aber 1mM Recht, Was ist dann für eın Unterschied zwischen den Juden,
die Jesum verworfen und gekreuzigt haben, und diesen Theologen, die Ihn VOT
aller Welt degradieren un! moralisch vernichten?“218

Mordhorst ieß sich Von diesen F+ragen jedoch nicht provozieren, ahm
1n seiner anschließenden Visitationsansprache keine Stellung Clausens
Theologie und lehnte überhaupt ab, die gestellten Fragen beantworten.
Vor der Gemeinde legte der Generalsuperintendent dar; daß eın  B Prediger jedes
Wort, das spreche, ernsthaft prüfen habe Schließlich 21in auch auf die
rage ach der Irrtumslosigkeit der Schrift eın und führte aUsS, daß die Bibel IM
allen Fragen, die das eil unNnseTer GCeele betreffen“ „das irrtumslose Wort Gottes
HL  sei”, hingegen Gce1 61e eın naturwissenschaftliches Nachschlagebuch. Vor allem
kritisierte die Clausenschen Verdächtigungen, mit denen dieser seine Amts-
brüder bedacht hatte III kann und ll l1ler nicht azu schweigen, daß meline
Amtsbrüder verunglimpft werden. mu{ SdgenJn, ich nehme Cc5 mit Gottes
Wort gCeNaAUECT, denn 1n meiner Bibel steht geschrieben: Du sollst nicht falsch
Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“ Insbesondere ahm auch Kaftan
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1n Schutz und schloß mit den Worten: „Richtet nicht, auf daß ihr icht gerichtet
werdet.  4219

Die Folge Von Clausens Auftritt War das November 1919 einge-
eitete erste £förmliche Disziplinarverfahren ihn“** Zunächst reichte
wieder e1iNe Stellungnahme ein, 1n der mıit beleidigenden Worten „das Diszi-
plinarverfahren des Konsistoriums als unzulässig und unberechtigt erklärte  11221_
Seine Angriffe die Pastorenschaft wurden 1n dieser Schrift wiederholt, 1N-
dem er unter anderem unterstellte, dafß 9/10 der Geistlichen nicht mehr schrift-
vemäßß ylauben und lehren, WOZUu s1e „eidlich verpflichtet S11 u sondern dadurch
Christus bekämpfen un den Glauben der Gemeinde verderben.

Außerdem wandte sich den Minister für die geistlichen etc Angelegen-
heiten un! versuchte dadurch das Verfahren des Konsistoriums für ungültig ET -

klären lassen. Er forderte den Minister auf, eın VO: Konsistorium unabhän-
g1ges Gericht einzusetzen oder der Staatsanwaltschaft bzw dem Schwurgericht
das Verfahren übertragen.

Schon VO juristischen Standpunkt her War sein Vorhaben ZUF Ergebnislosig-
eit verurteilt, denn auch die staatlich gebundene Kirche hatte ihre eigene Dis-
ziplinargerichtsbarkeit.

So wurde Clausen VOT dem Konsistorium VE  11. Zunächst erklärte
seıin Vorhaben während der Visitation damit, und seine Anhänger VO:

Kirchenregiment nicht TNS 24 werden und „daß INa  z} ber seine Ver-
kündigung nichtachtend und spottend UT Tagesordnung übergehe  vl 222_ Weiter-
hin führte er AD Entschuldigung a 11a sSeINe Erklärung VO Juli 1919
offensichtlich falsch interpretiert habe und ih; 1n der freien Meinungsäußerung
beschränken wolle. Die sechs Fragen Mordhorst habe gestellt, damit
dieser für Clausens „kritiklose Wortverkündigung“ eın Zeugnis ablege.

Damit wird die Absicht deutlich, dafß Mordhorst durch ein solches Zeug-
nıs auf die Verbalinspiration festgelegt und dadurch als Zeuge für 61e angeführt
werden sollte. Zum Schluß seiner Vernehmung brachte Clausen ZAR Aus-
druck, daß auf Wunsch der Gemeinde einen Bruch vermeiden wolle. Go gab
1n VIier Punkten Protokoll, daß se1n Bedauern ber die Vorfälle bei der Visi-
tatıon ausspreche und auch 1n Zukunft derartige Formen 1n der Diskussion Vel-

meiden wolle‘  2283 In der Hauptverhandlung schließlich reichte unaufgefordert
folgende Erklärung e1in:
A verspreche, mich mit allen Kräften bemühen, mich fortan jeglicher

ypersönlicher ngriffe enthalten, und hei der Vertretung meines Glaubens mich
der äußersten Sachlichkeit befleißigen. Insbesondere werde ich hei meinen
Aufsätzen ın der Köstlichen Perle mich fortan ın sSirengz sachlicher orm un
Vermeidung jeglicher beleidigender Ausdrücke mit meinen Gegnern auseinander-
sefzen Auch werde ich 0“Oor allem auf der Kanzel 1Ur sachlich mich äußern und
beleidigende Ausführungen, insbesondere andere Seelsorger, nicht machen.
ZEZ. Pastor Clausen“??4

Durch das Disziplinarurteil VO Januar 1920 wurde Clausen mit einem
Verweis bestraft?? In der Urteilsbegründung wird ausgeführt, daß das Verhal-
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ten des Angeklagten während der Generalvisitation eine schwere Verletzung S@1-
neTr Amtspflichten bedeute. Man könne ihm letztlich icht nachweisen, ob
seinen Angriffen den Generalsuperintendenten persönlich gemeıint habe, aber
j nahm „doch den Tatbestand der objektiven Achtungsverletzung und eines

seinen Vorgesetzten moralisch und juristisch unzulässigen Angriffs an
egen sSeiner häufigen zügellosen Angriffe, in denen unter anderem dem
Kirchenregiment und seinem Generalsuperintendenten vorwirft, daß G1e „Haufen
VO  j meineidigen Geistlichen, die die Ehre des Herrn Jesu Christi ungescheut mit
Füßen treten, ungezählten Geelen durch ihre Irrlehren die Ursache ihrer Verdam-
MuUunNng werden, und sich der unsittlichsten Unsittlichkeit dadurch schuldig machen,
da S1e Gott und Menschen Eid und TIreue brechen, und von dem Herrn Christus
demgemäß als Lügner, Hunde, 5äaue, Räuber, Satanskinder gebrandmarkt WEeTl-

den, unbehelligt 1mM Amte äßt und G1e Ehrenstellen 1ın der Kirche befördert“*?7,
wurde diskutiert, ob als Geistlicher noch tragbar sel1. Nur auf Grund seiner
gu Gemeindearbeit und sSe1INes Versprechens wurde VO  - einer Amtsenthebung
abgesehen. „De  ın Verbleiben 1mMm Amte“ WarTr Tr die Zukunft die unbedingte,
vorbehaltlose Innehaltung der 1n seiner Erklärung enthaltenen Verpflichtung“
gebunden228

Irotz des milden Urteils, das selbst zugleich mıit dem Vertreter der
Anklage gebeten hatte, versuchte CL, obwohl keine Rechtsmittel einlegte, die
Wiederaufnahme des Verfahrens e1m inister erreichen. Sein Auftrag blieb
jedoch ohne Erfolg“*?,

ach fast ber einem Jahr wurde deutlich, daß Clausen sich icht mehr
die VOT dem Konsistorium geleisteten Versprechen gebunden wußte
Am September 19217 fand die Wahl DA verfassunggebenden Landeskir-

chenversammlung STa uch der Lutherische Verein mit Clausen der
Spitze wollte sich der Wahl beteiligen und warb für seine Position. Das gC-
schah durch eın  z VO  3 Clausen versandtes Flugblatt, das die Gläubigen aufrief,
„Männer VO Lutherischen Verein, VO' Gemeinschaftsverein oder VO  -} der Brek-
lumer 1Ssion wählen, und durch Zwel öffentliche Wahlveranstaltungen
mıit Clausen uUun: September 109027 1n Hademarschen.

Auf beiden Zusammenkünften richtete heftige Angriffe Pastoren, die
seinen theologischen Standpunkt nicht teilten und erklärte, »” Prozent der DPa-
storen selen meineidig, eine hochgestellte kirchliche Persönlichkeit habe SC
sprochen, daß 1n der Landeskirche Hunderte VO  5 Meineiden geschworen WUTr-
den  LL Auf der zweiıten Veranstaltung reihte den anwesenden Gemeinde-
pastor Treplin ausdrücklich unter die Angeschuldigten, indem er ber eine
AÄußerung Treplins berichtete, die einem privaten Gespräch zwischen beiden
gefallen Wa  $ 50 wurde bei den Zuhörern der Eindruck erweckt, daß ihr eigener
Gemeindepastor meineidig G@1'  232 Die versammelte Gemeinde wWar emport ber

Clausens Bemerkungen und forderte ihn auf, den Namen der Persönlichkeit
nennen. Diesem Ansinnen wich dadurch aus, da{ erklärte: III ll Ih-

111e  3 den gegebenen Weg zeigen, wenden Sie sich das Konsistorium.  4233
Außerdem teilte mıit, habe schon häufig ber den Meineid der Pastoren 5C-
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schrieben, ohne daß INa  3 ihn deswegen belangt habe und sagte: „Die Herren
haben Angst VOT MIr !//234

Diese Darstellung wiederholte einem „Eingesandt“ der „Landpost*
schreibt:

III erwährnte ferner hei dieser Gelegenheit öffentlich, daß ich, als mMa  n mich
vDOor ZWwel Jahren einmal U4UÜS Anlaß meınes Fintretens für 1e Bibel (!) ZUFr Ver-
anfwortung 7ziehen wollte, v“O  - dem Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung die Verweisung der Sache DOr 1e Staatsanwaltschaft for-
derte ber mMa  > hat sich schwer gehütet, darauf einzugehen 5o ist (919)4) der
ganzen Sache kein Wort die ÖOffentlichkeit gekommen. weifß, daß auch
ın diesem Fall eın Pastor die Sache anrühren wird, dazu 1st S1e viel hrenz-
lich für die anderen.

Nach Bekanntwerden von Clausens Bemerkungen wurde Ok-
tober 1921 VOTI dem Beauftragten des Konsistoriums verantwortlich Ve  INelN.

Wie eigentlich nicht anders erwarten, versuchte sich wieder aus seinen ab-
gegebenen Versprechungen herauszureden. Diesmal gab als Motiv a
„unter dem Eindruck des für mich niederschmetternden Ereignisses stand, daß
meine Kirchenältesten mich 1mM Stich ließen *36 Während der Vernehmung
teilte Clausen annn auch mıt, mıit der „hochgestellten Persönlichkeit“
den Generalsuperintendenten Adolf Mordhorst gyemeint habe, der dem
Examenskandidaten Hans Asmussen während eines Gespräches gesagt haben
soll „Denken 5ie die Hunderte Vomn Meineiden, die 1n der Kirche geschworen
werden.“ Asmussen wurde daraufhin als euge TNOMmMMeEN un sagte aus5,
daß ZWAaTr VOINl Meineiden die Rede gewesen sel, aber nicht 17 usammenhang mit
dem Religionseid. ber er meıinte, sich obigen Ausspruch Mordhorsts
erinnern können. Dieser hingegen außerte 1n derselben Vernehmung, daß
von Meineiden, „die 1n der Kirche geschworen werden“, icht die Rede ZeWESECN
@1237

In der Urteilsbegründung Clausen kommt dem Resultat,
daß Asmussen den Generalsuperintendenten falsch verstanden habe Daß

Pastor Treplin als ungläubig und meineidigen Pastor hingestellt habe, leug-
ete Clausen 1n der Vernehmung. Ebenso bestritt seine AÄußerung, daß CT

SEINES Eintretens für die Bibel verurteilt worden Ge1438
In dem Urteil VO Mai 1922 wurden Clausen alle vorherigen Ver-

stöße och einmal VOT ugen gehalten und dargelegt, dafß der jetzigen Bestrafung
lediglich seine Bemerkungen während der beiden Versammlungen 1n Hademar-
schen, der Leserbrief 1n der „Landpost”“ SOWI1eEe seine Veröffentlichung 1n Nr
der „Köstlichen Perle“ zugrunde liegen.

Daraus ergibt sich, daß Clausen den des Disziplinargesetzes
verstoßen hat und nunmehr mit einer Ordnungsstrafe und wiederum mıiıt einem
Verweis bestraft wurde. Durch den Verweis soll ihm nochmals die Beurteilung
se1Ines Verhaltens vorgehalten werden. Dabei wird besonders betont, dafß iıne
Wiederholung seiner bisherigen Polemik, „sel e durch Rede oder durch Schrift,
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unbedingt” seine „Entfernung aus dem Kirchenamt ZUuUr Folge haben mMUuSsSse. So
wen1g eine offene Aussprache in der irche behindert werden soll, wenig
ann geduldet werden, dafß eiın andeskirchlicher Pastor seine Amtsbrüder schmäht
und beleidigt un! dadurch das Ansehen der Kirche untergräbt““*“,

Das Urteil WarTr noch gal nicht ausgesprochen, als Clausen 1n der Nr
der „Köstlichen Perle“, 1n der ET ZUT Tagung „Alter Glaube“, die Mai 1922
1n Neumünster stattfand, einlud“*”, sowohl die Landeskirche als auch die Theo-
logen erneut beschimpfte. Die Theologen haben demnach „jede Ehrfurcht VOTrT der
Schrift verloren  4241 und gelten, wWEe11lll 61€e Bibelkritiker sind, A als Widersacher
des Herrn Christi un der Schrift“#*42 So vergleicht den Pastor mit einem Sek-
tenprediger, 1Ur dieser „den landeskirchlichen Durchschnittspastor Hand-
umdrehen 1n die Tasche“ stecke‘  243 Im Zusammenhang mıit der Landeskirche
spricht wieder VOIm Heidentum und Meineiden und daß® die Christenheit der
Landeskirche „geistlich verwahrlost und innerlich verarmt se1l  : 1/244 Schließlich äßt
er sich der Bemerkung hinreißen: „Wenn 1er 1n dieser Welt Ur alles ruhig
abgeht, ann moögen die Theologen Falschmünzer und die Gemeinden Heiden
werden. Was macht das aus? Wenn die Leute L1LUTLr treu Uun! redlich ihre Kirchen-
steuern bezahlen, annn mussen s1e, wenn sS1e einmal sterben, selbst sehen, wIı1e 61©
mıiıt ihrer Geele und ihrer GSünde VOr dem Richterstuhl des Herrn Christi zurecht-
kommen. Das geht die Kirche nichts mehr Das ist das wahre Gesicht der
dernen Kirche Wer das bestreitet, der lügt, und Gott WIT' Richter Se1In.  “ Seine
Ausführungen gipfeln annn 1n der ziemlich unverhüllten Aufforderung ZU

Kirchenaustritt: A gläubigen T aien 1 Lande, steht auf und führt selbst die
Sache Glaubens; enn VO'  3 den Theologen und der sogenannten Kirche habt
ihr nichts mehr erwarten.

och eın weiteres Thema hat der Artikel VO April 1922 ZUuU Inhalt, den Tod
des hannoverschen Generalsuperintendenten Schwerdtmann. Diesen be-
schimpft Clausen och ach dessen Tode als „Doppelgesicht des Heidengot-
tes Janus  4247 und als jemand, der „mit gespaltener unge  44 geredet“*“ und durch
seine Bibelkritik „vielleicht mehr als einen Nagel seinem Darg geschmiedet”
habe“** Schwerdtmanns Tod stellt Clausen als „Richtertat Gottes”
hin“>%

Insbesondere die Ausführungen ZUuU Ableben Schwerdtmanns rufen 1Un

auch die andeskirchliche Presse auf den Plan Die „Landeskirche“ druckt
Clausens Artikel vollständig, befafßt sich mit seiner Kritik und fordert dessen

Gesinnungsgenossen ZUT „klaren Stellungnahme“ au E251 Weiterhin ahm Pa-
StOTr Engelke mi1ıt seinem Auftsatz ı Die Furcht VOT den Frommen“ Stellung
dem Problem Clausen uUun! seiner Anhänger“, Daraufhin gaben 1un endlich die
Mitstreiter Clausens sicher auch 1m Hinblick auf das bevorstehende Ver-
fahren eın Votum dahingehend ab, daß s1e sich VO  ’ der „Art und Weise“ der
Veröffentlichungen Clausens, besonders auch VO'  3 dem Artikel „Vor dem
Richterstuhl des Herrn Jesu ChnSb. : distanzierten253

In Neumünster fand Mai 1922 annn die agung „Alter Glaube“ sta  J
auf der der „Bund ‚Alter Glaube’, Vereinigung bibelgläubiger evangelisch-luthe-
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rischer Christen 1n Schleswig-Holstein“ gegründet wurde  254' Zwischen dieser Ta-
gung und Clausens Autsatz 1n der „Köstlichen Perle“ bestehen insofern Zu-
sammenhänge, als zunächst 1n dieser Zeitschrift der Tagung einlädt und
dann auf der Versammlung die Teilnehmer 1n ähnlicher Weise, wı1e dem Auf-
SatZ, Z Austritt aus der Landeskirche auffordert. In der Urteilsbegründung
VO: Oktober 1922 werden vier Punkte angegeben, die Clausen vorgeira-
gen habe
„1 Viele stünden schon mi1t einem Fuße iın der Freikirche un nach seiner Ansicht

würden In kurzer eıt viele sich v“Oo  Ra der Landeskirche abwenden. Wie mMan

ÜÜ S Sodom und Gomorrha geflohen sel, müßten die Versammlungsteilneh-
mer auch fliehen.
Die Landeskirche habe die Lüge ZU 5ystem erhoben.
Die verfassunggebende Landeskirchenversammlung wolle das Bekenntnis ab-
schaffen.
Die Erwähnung vO  - ‚Bonzen‘ oder ‚Oberbonzen’ In ıel ImM Zusammen-
hang m1t die Kirchenregierung gerichteten Angriffen.
Das Konsistorium ıst Von Geistlichen, die der Tagung teilnahmen, ber die

Äußerungen unterrichtet worden. Nachdem FLUK  3 Clausen offenkundig von
der Beschimpfung der Pastoren und der Landeskirche dazu übergegangen WAar,
zZzu Austritt aus der Landeskirche aufzufordern, blieb dem Konsistorium keine
andere Möglichkeit, als wiederum eın Disziplinarverfahren ihn eröff-
1eEelN. Daß der Ausgang dieses Verfahrens praktisch schon durch den Hinweis 1m
etzten Verfahren mıit der Amtsenthebung enden würde, War ohl aum be-
zweiteln.

Der Prozeß wurde August 1922 eröffnet. Bei seiner Vernehmung konnte
Clausen seine schriftlichen Darlegungen nicht abstreiten, aber seine Aus-

agen auf der Tagung „Alter Glaube”“ wollte sich nicht recht erinnern und
versuchte sie, auch nachdem Zeugen ih ausgesagt hatten, bagatellisie-
TelN. So wurde 1n der Hauptverhandlung durch Zeugenaussagen festgestellt, daß
es sich bei Clausens Worten ” einen beabsichtigten Versto{(‘ „SCgEC die Lan-
deskirche handele“ Der Gesamteindruck G1 der geWESECNH, daß Clausen AA SG Aus-
trıtt aus der Landeskirche aufgefordert habe*

In seiner Urteilsbegründung führt das andeskirchliche Disziplinargericht“”
och einmal die vorherigen Konflikte mıit Clausen a wobei besonders
auf das Urteil VO Januar 1920 verweilst.

Es sieht für erwiesen d daß Clausen durch seinen Autsatz „Vor dem
Richterstuhl des Herrn Jesu Christi“ eine Austrittsbewegung aus der Landes-
kirche 1NsSs Leben rufen wollte. Zudem werden die schon oben angeführten vier
SÄätze vorgelegt, die Clausen durch Zeugenaussagen nachgewiesen WEeTl-

den‘'  258' So folgert das Gericht, daß der Angeschuldigte sich der Tragweite cselner
Handlungen bewußt eın mußte und dafß sich trotzdem einer mit seiner
Stellung als landeskirchlicher Geistlicher unvereinbaren un: deshalb auch el-

antwortlichen Propagandatätigkeit hat hinreißen lassen, welche die Herabwürdi-
gung der Landeskirche ın weiıtesten Kreisen und, wenn nicht anders möglich,
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auch deren Schädigung 1n ihrem Bestande durch Aufforderung ZU Austritt Z
Ziele hat“=>%

In diesen Zusammenhang gehören auch Seine Worte VO'  3 der Lüge und den
„Bonzen 1n Kiel“, die Clausen insofern bagatellisieren versuchte, als
auf biblisches Zeugnis verwies, Was VO': Gericht jedoch nicht anerkannt wurde.

Hinsichtlich der angeblichen Abschaffung des Bekenntnisses durch die Vel-

fassunggebende Versammlung wird Clausen nachgewiesen, dafß wider besse-
165 Wissen diese Verdächtigung ausgesprochen habe, zumal ” als Theologe W15-
cen mußte, daß sich LLUT am handelte, ob und 1n welcher Form das Bekennt-
N1ıSs ın die Verfassung hineingebracht werden sollte

Vor der Urteilsfindung wurde Clausen nochmals die Gelegenheit gegeben,
VOIL seinen Angriffen öffentlich Abstand nehmen, indem 1n der „Köstlichen
Perle“ als auch 1n der „Landeskirche“ erklären sollte, daß nicht SA Austritt
aus der Landeskirche habe auffordern wollen und auch se1ine Beschuldigungen
und Beleidigungen 1n der „Köstlichen Perle“ und auf dem Tag „Alter Glaube“
bedauere‘  261.

ber Clausen lehnte 1ne derartige Erklärung ab Durch diese Ableh-
NUuNng cah das Gericht letztlich die Richtigkeit der Anklage Clausen als be-
wlesen Mit diesem Verhalten habe eT7 seinen Bruch mıit der Landeskirche voll-
ZUSCI, und sSe1ın Verbleiben 1 Dienst dieser Kirche se1 unmöglich geworden.

In der Gesamtbeurteilung wird och einmal betont, daß Clausen mit 6E1-
Nne’‘: Wirken immer das Beste beabsichtigt habe, jedoch seinem fanatischen lau-
benseifer ZUM11 Opfer gefallen 6e1. Deswegen wurde elr durch das Disziplinarurteil
VO Oktober 1922 nicht mıit der Dienstentlassung, der schwersten Strafe,
sondern LUr mit „Amtsenthebung“ bestraft?®®.

Clausens Reaktion auf seine Amtsenthebung und die Eskalation
seiner Vorwürtfe his ZUTC amtsgerichtlichen Klärung

Zunächst se1l  = bemerkt, daß Clausen keine Rechtsmittel das Urteil
einlegte, welches sSomıit Dezember 1922 rechtskräftig wurde‘  263 Bis die-
Se1n Datum ist et auch och 1n seiner Gemeinde Todenbüttel tatiıg SCWESEN, WI1Ie
aus dem Protokollbuch der Kirchengemeinde Todenbhüttel ersehen ist%64

Oktober 1922 schrieb Clausen obwohl OT och als Herausgeber VeTl-

antwortlich zeichnete keine Artikel mehr 1n der „Köstlichen Perle“, die VelI-

mutlich 1m November und Dezember nicht mehr erschien. Trst 1m Januar 1923
begann die Herausgabe wieder un Clausen, teilweise mıit Doppelnum-
mMerIn, da die inanzielle Grundlage, das Unternehmen 1M vorherigen Gtil fortzu-
setzen, fehlte*®>. Wahrscheinlich stellte die „Köstliche Perle“ 1m Dezember 1923
bis ZUI11 November 1924, 1 dem 6S1e mit Nr wieder beginnt un VO  } Pa-
STOT Hamann“®, Hohenwestedt, redigiert wird, ihr Erscheinen e1in‘  267 Clau-
sen selbst gab folgenden Zeitraum 1924 hbis 1927 eine eue Zeitschrift, „Das
Kreuz VO:  3 Golgatha”, heraus, 1n deren Titel er sich celbst als Pastor der „Evang.-

2658Luth ekenntniskirche ungeänderter Augsb Konfession“ vorstellte
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Bevor jedoch die „Köstliche Perle“ 1923, Nr herausgab, verfaßte
Clausen einen „Offenen Brief“ das Kieler Konsistorium mıit dem Titel

„Gott äßt sich icht spotten”. Diesen veröffentlichte auf eigene Kosten ein1-

gEeN Tageszeitungen und schickte ihn den Geistlichen der Landeskirche Zu  269
Mit diesem Schriftstück wollte sich Clausen den Gründen gegenüber recht-

fertigen, die das Konsistorium veranlaßt hatten, ih: des Amtes entheben.
Dabei stellte er die Angelegenheit dar, als ob ihm durch die kirchengerichtliche
Maßnahme schweres Unrecht zugefügt worden sel, während seine Aktivitäten
tunlichst verschwieg. Er beabsichtigte bei den Lesern den Eindruck erwecken,
daß der Maärtyrer sel, weil se1ines Glaubens und seiner Lehre willen VerLr-

urteilt worden el270
Insbesondere überfällt 1n dieser Veröffentlichung seinen ehemaligen Bi-

schof, Mordhorst, SOWI1e das Kieler Konsistorium mit persönlichen Ver-

dächtigungen und Beleidigungen. So unterschiebt er der Behörde Manipulationen,
die diese während der Verhandlungen ihn vorgenomMmMEe: habe; celbst
bestreitet un verdreht jedoch alle ihm vorgeworfenen nschuldigungen 6@1-

1111 Gunsten. Seine theologischen Gegenspieler Tonnesen, Engelke und
Andersen t+ituliert er als „Zerstoörer des christlichen Glaubens“ und „Priester

des Unglaubens
Und Ende seiner Ausführungen greift ohne ersichtlichen Zusammen-

hang mit seıinen Attacken die landeskirchlichen Urgane zwel Lehrer aus

Todenbüttel al indem ihnen vorwirft, s1e hätten mıiıt ihren Schülern unsıtt-
liche Lieder ZESUNHECN. Kennzeichnend für seine immer deutlicher 1NSs Gek-
t+iererische tendierende Haltung sind seine Schlußworte S werden keine
Jahre vergehen, dann wird Gott den Himmel und die Erde bewegen und die
Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus wird strahlend aufgehen ber den Irüm-
I1LLEeTI einer untergegangenen eit.

Das Konsistorium ahm L1LULTI ın einer kurzen Erklärung VO: Januar 1923

Notiz VOIl Clausens „Offenen Brief”, wobei nochmals auf die Disziplinar-
verfahren verwies un mitteilte, dafß „kein Anlafs*“ bestehe, weiter auf die An-

273schuldigungen Clausens einzugehen
Off£fensichtlich erbost ber diese inhaltlich nicht auf seine Schrift eingehende

Stellungnahme, ieß durch einen seiner Anhänger, Andresen, Heide, 7wel

„Offene Briefe“ das Konsistorium verfassen. Sie beinhalten die gleichen FOor-

derungen, die Clausen wiederholt vorgetragen hatte, VOT allem die ach e1l-

LLEIN ordentlichen Gerichtsverfahren274
Im übrigen erging sich Clausen 1923 wieder 1n den bereits aus den übri-

gCmH Jahrgängen der „Köstlichen Perle“ bekannten Beleidigungen und Unterstel-
lungen. Er redet VO:  3 dem „Madßs der kirchlichen Sünde“, das „nach yöttlichen Ma(-
stähben längst ZU Überlaufen voll“ GEe1‘  270 Schließlich ist der An-
sicht, daß die Landeskirche y einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit g-
worden“ 6e1‘  e  276. Auf seinen Prozefß VOT dem Kirchengericht bezieht sich 1Ur

insofern, als den andeskirchlichen Ankläger beschimpft, dieser G£e1 mit ”  —
erfüllten“ Anklagen ber ihn hergefallen und als eTtr wiederholt fordert, seinen
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Fall VOT eın öffentliches Gericht bringen.‘ Das Schweigen des Konsistoriums
auf seinen „Offenen Brief“ legt als Schwäche ausS, enn dadurch sollen die das
Amt belastenden Tatsachen nicht offengelegt werden. Da sich die Männer des
Konsistoriums icht VOTI einem neutralen Gericht rechtfertigen wollten, zeige
„däs wahre Gesicht des Kieler Konsistoriums  .“ 277°

Interessant ist diesem Zusammenhang vermerken, daß Clausen
seines oben angeführten „Offenen Briefes”, 1n dem auch die Lehrer-

schaft heftig angegriffen hatte, VOon der Regierung Schleswig Beleidi-
gzung zweler Lehrer angeklagt worden WAarTl. Clausen hatte behauptet, daß die
Lehrer die Kinder hätten anstößige Lieder singen lassen. Daraufhin wurde
VO  - dem Schöffengericht 1n Hohenwestedt Geldstrafe un UÜbernahme der
Verfahrenskosten verurteilt*7®. uch dieses Urteil verzichtete Clausen
auf jegliche Rechtsmittel, angeblich, weil ihm nicht die Ehre, sondern
„die tiefsten Fragen der Religion und Sittlichkeit 1n Kirche uUun! Schule“ ginge.
Er habe 1Ur erreichen wollen, daß die Gemeinde Protest „eine moderne
Lehrerschaft“ erhebe, und Was die Gerichtskosten anbelange, die „bezahlen mMeıne
Freunde“*“*

Außer durch die Veröffentlichung Se1INes „Offenen Briefes” agıtierte Clau-
sen auch auf Ööffentlichen Veranstaltungen die Landeskirche, denen 1
Kieler Raum einige Pastoren mıit Gemeindeabenden begegnen versuchten  280

Der heftigste und schließlich auch 1n der kirchlichen Presse aufgegriffene An-
griff die Landeskirche und das Kieler Konsistorium sollte och folgen. In
einer Schrift, die 1n der November/Dezember-Ausgabe 1923 der „Köstlichen
Perle“ veröffentlichte und dann auch och als Sonderdruck unter dem Titel „Das
wahre Gesicht des Kieler Konsistoriums und der landeskirchlichen Geistlichkeit“
herausgab, versuchte seinen Konflikt mıit der Landeskirche verfälschen,
daß S1e als eigentlich Schuldigen hinstellte.

Dem ersten Teil dieser Schrift mıit dem Thema „Ihr sollt das Heiligtum nicht
den Hunden geben“, lag eın Vortrag zugrunde, den Clausen auf einer öffent-
lichen Veranstaltung November 1923 1m Kieler Gewerkschaftshaus gehal-
ten hatte Den zweiten Abschnitt der Seiten umfassenden Broschüre versah

mıit der Überschrif£t „Masken öl
Ausgangspunkt War für Clausen einmal mehr das angebliche Wort

Mordhorsts VO  3 den Hunderten VOIN Meineiden. Diese Äußerung War für
Clausen deshalb bedeutungsvoll, weil hoffte, durch 661e einen desola-

ten Zustand der Landeskirche un ihrer Geistlichkeit nachweisen können.
So führte 1n seiner Schrift auch den Bischof Koopmann und den VOI -
mals heftig attackierten Kaftan als Zeugen für die Richtigkeit seiner Ge-
danken 281

Da Mordhorst die ihm VO  » Clausen unterstellten Aussagen bestritt,
wart ihm dieser ‚notorische Unwahrheit“#$ VOT un forderte annn immer wIlie-
der auf, die Angelegenheit VOorT einem Öffentlichen Gericht klären lassen, ob-
ohl ihm bekannt WAar, da{fß für kirchliche Disziplinarverfahren eın weltliches (3
richt niemals zuständig sein konnte. Schließlich wollte Clausen auch die Ursache
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seiner Amtsenthebung mıit der Meineidsäußerung 1n Zusammenhang bringen,
indem sich selbst als Menschen bezeichnete, „der nichts als die lautre Wahr-
eit gesagt” und dem iNnan einen „Justizmor begangen hätte*$ CSeiner An-
sicht ach habe sich der Konflikt folgendermaßen zugetragen: „Der en.-5S
Mordhorst hat schauerliche Zustände und viele Hunderte Meineide 1n der Kirche
festgestellt. ber weil dies Wort des Generalsuperintendenten für die Landegs-
kirche außerst peinlich WAar, hat Mordhorst abgeleugnet, un! WIT 1m Konsisto-
T1UmM haben mıit Unterschlagung amtlicher Zeugenaussagen die Sache gedreht,
als hätte nicht Mordhorst, sondern Clausen das Wort VO  3 den Meineiden gesagt
und haben Clausen 1 weiteren Verlauf der Sache aufs Pflaster geworfen.  4284
Von daher beabsichtigte c auch das Protokoll der Asmussenschen Vernehmung
als „Vergewaltigung“ hinzustellen*®, obwohl wıe WITr och zeigen werden
dieser 1n seiner Vernehmung die Außerung VO: „Meineid”“ wiederholt hatte
Ebenso versuchte das Ergebnis des Vertfahrens hinsichtlich seiner Ansprachen
1n Hademarschen lancieren, daß letztlich die Schuld dem Konsistorium und

Mordhorst zugeschoben werden müßte Er folgerte nach einer Aufstellung
VOI Punkten, 1n denen die Landeskirche heftig angreift und unter anderem
von Lügnern, Heuchlern, Teufelskindern USW. spricht: „Auf Grund aller dieser
Tatsachen klage ich das Konsistorium öffentlich des Eidbruchs, des Justizmordes,
der Schiebung, der Unterschlagung und Verdrehung amtlichen Zeugenmaterials
unı der Verleumdung an.

Im etzten Abschnitt seiner Schrift rag nochmals das Amtsenthebungsver-
fahren VOT und versucht interpretieren, dafß a  j ihm Angebote unter-
breitet habe, solle „widerrufen und solle die Priesterhaufen öffentlich weilß-
brennen“ und „den en.-S5 Mordhorst und das Konsistorium VO  - ihrer ber-
faulen Meineidsgeschichte Öffentlich lossprechen  “ 287 Daß VO  3 der Meineidsge--
schichte 1n der Clausen vorgelegten Frage ebensowenig die Rede War wı1ıe
vVon einer Lossprechung der Pastoren wıe WIT oben 1im Zusammenhang der Ur-
teilssprechung 1mM etzten Verfahren schon dargelegt haben wird ler VvVon ihm
unterschlagen.

Weiterhin wirft F.Clausen seinem ehemaligen Generalsuperintendenten VOT,
daß dieser während einer Ansprache VOT Kandidaten gesagt habe „ S gibt eine
Gemeindetheologie, hüten Sie sich davor.  4288 In „Der Fall“ wird diese Behaup-
tung korrigiert, nämlich, daß Mordhorst den JjJungen Theologen unter
anderem geäußert habe „Wer Führer der Gemeinde eın wolle, der musse eine
feste Stellung gewinnen suchen 1n fortlaufender ernstlicher theologischer
Arbeit. Es gäbe auch eine Art VO  3 Gemeindetheologen, VO  3 der (sic!) INnan nicht+
abhängig seın dürfe.“89

Schließlich gerät auch der Präsident des Könsistortms 1n Clausens
Schußlinie, indem ihm die Äußerung: III dulde jede abweichende Auffas-
Sung, wenn sS1e mıit Takt vorgetragen wird”“, vorhält“? Es ist nicht mehr
festzustellen, bei welcher Gelegenheit dieser Ausspruch gefallen ist (Slau-
sen interpretiert ih: jedoch 5 daß mit „Auffassungen““ Lehrmeinungen verstan-
den gewesen seın sollten und versteht mıit dem Wort für ihn folgerichtig e1-
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el Freibrief Für alle auch Gott streitende Lehren. So schreibt el 1ler
VO:  5 einem „kirchlich sanktionierten Eidbruch”, Von der „unsittlichsten Form der
Unsittlichkeit“ und meıint hierin „ das Ende aller Religion und Moral“ erblik-
ken Schließlich versteigt sich 1in diesem Zusammenhang der Bemerkung,

„die Moral eines Hurenhauses un Umständen eine bessere ist als die Mo-
ral einer solchen Kirche w1e Müller 61e für zeitgemäß halt Gewerbsmäßige Un-
zucht, wıe Dirnen s1e treiben, ist ach Christi Wort geringe Sünde, Vergleich
mit kirchlich sanktioniertem Meineid, wıe Müller ihn 1n die Landeskirche einge-
£ührt hat“7=9.

Ein sachlicher Fehler unterläuft Clausen dadurch, da{f darstellt, das
Konsistorium habe ih: aufgefordert, Berufung einzulegen“®“, Richtig ist viel-
mehr, daß jedem Urteil eine Rechtsmittelbelehrung beigefügt wird, und ZW. Vo  3

dem zuständigen Gericht, nicht VOIL dem Konsistorium, das immer wieder mit
dem landeskirchlichen Disziplinargericht verwechselt.

Nicht zuletzt versucht Clausen, die Landeskirche bei den außereuro-
päischen Freikirchen (USA, Australien) verleumden. Im Bewußtsein, da{f 1N15-

besondere die landeskirchliche Diakonie 1n den Nachkriegsjahren VO  e den Spen-
den dieser Kirchengemeinschaften abhängig ist, beabsichtigt diesen darzulegen,
daß deren Glaubensbrüder „Von der landeskirchlichen Geistlichkeit und Obrig-
eit auf alle Art angefeindet, verleumdet und verfolgt“ werden. Jeder Dollar für
die Landeskirche bedeute Clausen einen Angriff auf die Freikirche
Deutschland?®*®.

Die Reaktion auf diese Schrift, die ach Aussage des Kirchen- und Schulbla  bn
tes weiıteste Verbreitung bis ach Amerika und Australien gefunden hatte und
ort eın  Va außerst schlechtes Bild Von der Landeskirche zeichnen mußte, WarTr die
Aufforderung die Landeskirche, endlich auch das weltliche Gericht al1l.

rufen2094
Das Konsistorium reaglerte un mıiıt einem Strafantrag Clausen

eım Oberstaatsanwalt 1n zel Beleidigung des Konsistoriums, sSe1Ines Präa-
sidenten und des Generalsuperintendenten Mordhorst”*. Außerdem stellte
das Konsistorium das amtliche Material ber diesen Fall mMmMenNn und Ver-

sandte die Pastoren der Landeskirche296
AÄAm Maärz 1924 annn das Kirchen- und Schulblatt dann mitteilen, daß das

Ermittlungsverfahren Clausen eingeleitet worden ist und auf Antrag
der G+aatsanwaltschaft sämtliche Exemplare der Schrift „Das wahre Gesicht des
Kieler Konsistoriums und der andeskirchlichen Geistlichkeit“ SOWI1LE deren Druck-
platten beschlagnahmt worden sind“?“.

Der Prozeß Clausen £and dann Montag, dem Juni 1924 VOTI

dem Schöffengericht iel STa Die Verhandlung dauerte NnNeun_n Stunden, wobei
der Angeklagte Clausen sich 1n seinem Schlußwort Zzwel Stunden ang ber
sSeine religiöse Haltung und die Inspirationslehre verbreitete‘  298 Das Urteil, das

August 1924 rechtskräftig wurde, autete für Clausen einen Monat

Gefängnis mit Bewährung, Veröffentlichung des Urteils den führenden ages-
zeiıtungen des Landes SOWI1LeEe die Vernichtung der ZUT Herstellung seiner Schrift
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benötigten Druckplatten. Sein Verleger und Mitangeklagter, Johann Haack aus

Büsum, wurde freigesprochen‘  299' Damit blieb das Strafmaß dem Antrag
des Staatsanwalts, der Jler Monate Gefängnis SOWI1eEe 1ne Geldbuße VOIL 1000

Mark beantragt hatte“®®
In seiner Urteilsbegründung £ührte der Vorsitzende aus, daß das Gericht

nicht ber religiöse Anschauungen richten habe, sondern ber die Verletzung
e1nes Strafrechtsparagraphen, un! die liege VOT301

C) Clausens Tätigkeit ach seiner Amtsenthebung
och 1mM Dezember wird Clausen aus der Landeskirche ausgetreien sein.

Er hat sich dann der evangelisch-lutherischen Freikirche, den Missouriluthera-
Nnern, angeschlossen, „welche unwandelbar auf der Irrtumslosigkeit der eil
Schrift, auf dem uth Bekenntnis und dem Glauben das allgenugsame Schuld-
opfer des Sohnes CGiottes VO  5 Golgatha steht“99= Dort War er zunächst als IIPa_
StOTr der +reulutherischen Kirche 1in Holstein, Gemeinde Heide“% März

der Gemeinde Hohenwegstedt und ab August 1923 1n ıel tätig  804 Diese Po-
sition hat allerdings seiner Stellung als erster Vorsitzender des Lutherischen
Vereins nichts geändert, da{(s die „Köstliche Perle“ auch weiterhin als „Urgan
des Lutherischen Vereins“ erscheinen konnte. Die landeskirchlichen Pastoren tra-

ten nach Clausens Zeugnis freiwillig VO Vorstand des Vereins zurück,
ihm weiterhin seine Mitarbeit führender Gtelle und bei der Schriftleitung
ermöglichen”®®, Als dann Pastor Hamann 1mMm Jahre 1924 die „Köstliche Perle“
übernommen hatte, gab Clausen eine eigene Zeitschrift, „Das Kreuz “O Gol

306gatha“, bis seinem Fortgang aus Kiel 1 Juni 1927 heraus
Die Missourikirche verliefß Clausen jedoch 1mMm Juni 1927 wieder, als el-

1ieN Ruf ZU Pastor die freikirchliche Ev.-Luth. Erlösergemeinde Bochum-
Hamme erhielt®®” Diese wWar durch verschiedene Konflikte mıit der Landeskirche
entstanden, hatte sich zunächst der Missourikirche zugewandt, sich dann aber
1927 ihres Pastors wieder VOIl ihr rennen.

Clausen WAarTr ihr zunächst ein eifriger un! gyewissenhafter Seelsorger. Wie
e aber anscheinend icht anders se1in konnte, hatte xleich ach seinem Dienst-
antrıtt schon Differenzen mit der Westf£fälischen Landeskirche, weil 61e
ihrer Stellung ZUTFC freikirchlichen Gemeinde heftig beschimpfte  308

Nachdem Clausens Mitpastor aus dem Dienst der Gemeinde ausgeschie-
den Warl, versuchte 61€e zunächst wieder Anschluß die Landeskirche finden,
der aber der Person Clausens nicht zustande kam 50 bat die FEvan-

gelisch-Lutherische Kirche 1n Preußen Aufnahme der Gemeinde 1n ihren
Kirchenverband. Das Oberkirchenkollegium dieser Kirche t+ellte vier Bedingun-
gen, unter denen die Aufnahme vollzogen werden ollte, wobei Punkt 1er die
Person des Pastors Clausen betraf. Auf rund seiner Konflikte 1n Schleswig-Hol-
stein wWarTr e für die Kirche nicht möglich, ih: 1n ihren Dienst übernehmen300
ach einer weiteren Prüfung der Angelegenheit War 1111l aber bereit, die @-
meinde 1n den Kirchenbun aufzunehmen, wenlnl Clausen als Prediger unter
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der Bedingung, keine Gegengemeinde gründen, bei gleichzeitiger Fortzahlung
seiner Bezüge bzw. Pension entlassen werde  310_

Noch bevor diese Entscheidung bekannt wurde, griff Clausen auf einer
Gemeindeversammlung Februar 1928 die Ev.-Luth. Kirche Preußen

ihrer Haltung den Landeskirchen Daraufhin beschloß die ( 58-
meinde, unter der Wirkung der Clausenschen Ausführungen stehend, und weil
dieser sich der Gemeinde 1ın Notzeiten aNngCNOMME: hatte, sich icht von ihm
rennen“*. In der Folgezeit bildeten aber immer mehr häßliche Angriffe auf die
Landeskirchen den Inhalt seiner Predigten. Der Gottesdienstbesuch ieß nach,
und die Kranken wurden „immer seltener besucht, selbst Sterbende baten VeTlrT-

geblich das Heilige Abendmahl“312? Auf diese Zustände VO Kirchenvorstand
angesprochen, erschien Clausen nicht mehr dessen Sitzungen und teilte
telefonisch mit „Mit dem Kirchenvorstand bin ich fertig  M Dieser entzZOog ihm
daraufhin das Vertrauen un unterrichtete ihn folgenden Sonntag, dem

November 1928, vVon dieser Entscheidung. Clausen ZOß ohne Erklärung
die Konsequenzen, indem folgenden Tag abreiste und die Gemeinde sich
selbst überließ**.

Von Bochum ZUS nach Kiel, eın Jahr spater nach Eutin, dann nach Rends-
burg, VO  - Jahre 1933 wieder nach iel übersiedelte  314_ Mit seiner Frau
Marzgareta, geb Meyersahm, die (erst) 1M Jahre 1923 geheiratet hatte** Sa11ll-

melte er eine eigene Gemeinde sich, der den Namen „Freie Ev.-Luth.
Kreuzgemeinde ıel Rendsburg“ gab Versammlungen dieser Gemeinde £anden
VOT allen ingen 1n Kiel, Lornsenstr. f bei einem Mitglied dieser Gemeinschaft,
STa Seine Anhänger Lande versorgte Clausen auch während des
zweıten Weltkrieges (!) mıit einem vervielfältigten Sonntagsblatt, dem er auch
den Titel „Das Kreuz (910)4) Golgatha“ x abßlß

Während einer Veranstaltung 1n Osterstedt, auf der Clausen ber die
Taufe sprach, wurde mit dem Landwirt Friedrich rüger bekannt, der ih
nach Nordstrand einlud. Dort hielt Clausen mıiıt ausdrücklicher Erlaubnis
und Teilnahme des zuständigen Gemeindepastors, eorgz Asmussen, Bibelstun-
den und Andachten. Nach dem zweıten Weltkrieg ahm CT, seit 1946 auf ord-
strand wohnhaft, die Gelegenheit wahr und predigte 1n der Kirche ord-
strand?7. Schon vorher, 1mM Jahre 1944, hielt 1n seiner ehemaligen Kirche
Todenbüttel eine Ansprache  818.

Da Clausen den Chiliasmus ablehnte“?, wurde 1mM Jahre 1934 ZwWEeI1-
mal Von der Gestapo verhört, da die Nationalsozialisten hinter seinen AÄus-
führungen eın politisches Programm vermuteten. 50 standen auch die Veranstal-
tungen Clausens auf Nordstrand 1mM Hause Krüger unter polizeilicher Auf-
sicht. Dies geschah sicher auch deshalb, weil frühere Sozialdemokraten sich
den Bibelstunden versammelten. Der „Bekennenden Kirche“ stand Clausen Je-
doch fern, da sıe wıe auch die „Deutschen Christen“ als politische Richtung ab-
lehnte®?®

Nach seiner Ausbombung 1n 1e1 hat Clausen mıit seiner Frau bis LE

September 1950 1n Norderhafen auf Nordstrand gewohnt, Von 61e ach Oster-
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stedt bei Todenbüttel ZOgEN, weil seiner ehemaligen Gemeinde sterben
wollte. Während seiner Nordstrander eit MU: Clausen der dänischen Kir-
che beigetreten seın. 50 konnte CT, nachdem November 1950 heimge-
an WAarT, November 1950 Vonmn der Todenbütteler Kirche aus durch den
landeskirchlichen Pastor Puschke beerdigt werden“,

Die Grundlage der Angriffe Clausens die Landeskirche

Den Mittelpunkt der Angriffe und Anklagen Clausens die Landes-
kirche“*?* bilden der Meineid, den die Pastoren angeblich geschworen haben und
noch schwören SOWIe die AÄußerung des Generalsuperintendenten Mord-
horst VOoO  3 den Meineiden 1n der Kirche Dabei versuchte Clausen den Ein-
druck erwecken, daß LLUT der Wiedergabe dieser Von Mord-
horst gesprochenen Worte aus dem Amt enttfernt worden sel1. Wenn WIT jedoch
die chriften und Aussagen Clausens näher betrachten, werden WIT einem
anderen Ergebnis gelangen. Um diesen Sachverhalt erhellen, mussen WIT 1er
Gesichtspunkte unseTeTrT Darstellung zugrunde egen Es sind der Religionseid VO  5

1784, das Konsistorialerkenntnis 1n der Disziplinaruntersuchung Pastor
Diekmann 1878, die Gesamtsynode 1909 und schließlich auch das Gespräch

zwischen dem Generalsuperintendenten Mordhorst und dem Studenten
Hans Asmussen 1mM Februar 1921

Den Ausgangspunkt für die Auffassung Clausens bildet der auf der Ge-
samtsynode vVon 1909 durch Pastor Riewerts (Lindholm) vorgeiragene An-
trag auf Abschaffung des Religionseides  823 Obwohl die Mehrkheit der Synode
dem offensichtlich zustimmen wollte, unterblieb ıne Abstimmung, VOT allem
ohl deswegen, die 1n der Landeskirche schwelenden Konflikte nicht weiter

entfachen. ber das Ansinnen Rıewerts rief die strenggläubigen Kreise
dennoch auf den Plan, die 1n ihm die offizielle Einführung einer modernen, ibe-
ralen Theologie vermuteten. Der Religionseid galt für S1e als die unverbrüch-
liche Lehrverpflichtung auf die Confessio Augustana. In der Diskussion fiel auch
das Wort VO: „Eidbruch‘ ** das 1n den spateren Ausführungen Clausens durch
die Vokabel „Meineid“ ersetzt wurde  825 Die Ursache für eine derartige Ent-
wicklung meinte Clausen dem Konsistorialerkenntnis VO Juni 1878
entnehmen. Dabei berief sich auf dessen Ausführung: „Abe: auch die recht-
liche Bindung der geistlichen Lehrtätigkeit die Augsburgische Confession
chließt keineswegs ausS, dafßß der evangelische Glaubensinhalt 1n der Augustana
von der theologischen Fassung unterschieden werden.

Von dieser Entscheidung nahm die Clausensche Argumentation immer wieder
ihren Ausgang, wıe auch aus der „Köstlichen Perle“ ersehen igt9527 Er fol-
gerte aus diesem Erladfs, daß durch eın für ihn nicht vereinbares Zugeständnis
den Liberalismus gemacht würde‘'  328 Dieser billige grundsätzlich die moderne
Geistesrichtung 1n Theologie und Kirche; durch ih werde die Gottheit Christi
geleugnet*??, Wesentlicher Angriffspunkt ist für Clausen die Aussage, daß
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die Nichtidentifizierung des Wortes Gottes mit der Schrift durch den Religions-
eid vertreten 1  330

Mit ilfe e1nes Schreibens des Bischofs Koopmann“, auf den sich
Clausen immer wieder beruft, versuchte darzustellen, 1n dem Fall

Diekmann offiziell BescH den Religionseid verstoßen worden .  382_
Der Verletzung des Religionseides durch eine alsche Lehre und das 1st jede

Lehrauffassung, die der Clausenschen widerspricht galt für ih als Meineid®®*
Das Wort VO Meineid findet sich 1er 1n den noch vorhandenen und vorlie-
genden Ausgaben der „Köstlichen Perle“ ZU erstenmal feststellbar — schon 1914
1n seinem Aufsatz „Die Götter und die Spötter  44304 } Clausen führt dieser
Gtelle ausS, dafß dieses Wort VOT Jahren gefallen und auf einer Gesamtsynode ZUTI

Sprache gebracht worden scel. Er widerrufe nicht* Jeder Pastor, meıinte CT,
der Schrift und Bekenntnis predige, breche seinen ‘E1 d336 Was aber Schrift
und Bekenntnis für Clausen heißen, wird aus seiner Lehranschauung VO der
Verbalinspiration deutlich. So brechen demzufolge alle die Geistlichen den Reli-
yionseid, die icht die Verbalinspiration lehren und die wörtlich annehmen.
Da die Mehrheit der Geistlichen der sogenannten Mittelpartei zugerechnet Wer-

den, deren UOrgan das Kirchen- und Schulblatt ist, spricht VO  5 diesem als VO  }
337einer Zeitung, die „iIm Geist des Meineids wirkt und VO:  5 „meineidigen rie-

Tn und Hohepriestern“**,
Dabei suchte natürlich immer ach Autoritäten, die seine Ansicht unter-

STUtIzZten und teilten. So mulkßlten auch die Worte Bischof Koopmanns für
Clausen 1n Anspruchgwerden. Andererseits versuchte wWı1ıe

oben bereits ausgeführt während der Generalvisitation Todenbüttel,
Adolf Mordhorst einer posıtıven Aussage ber die Verbalinspiration

verleiten, Was jedoch mißlang. Nun kam ihm 1921 das Von Hans Asmussen ber-
lieferte Wort VOIL den Hunderten VOIl Meineiden cehr gelegen, seine Angriffe
durch einen derartigen Ausspruch ntermauern, indem immer häufiger VO  -

der „kirchlichen Persönlichkeit“ redete, die VO'  } den Hunderten VO  - Meineiden
gesprochen habe*®** Insbesondere sind die beiden Wahlveranstaltungen vVon

Hademarschen erwähnen, auf denen Prozent der landeskirchlichen CGeist-
ichkeit Unglauben vorwarf®* und bei der zweıten Versammlung besonders den
anwesenden Gemeindepastor Treplin ebenfalls dessen beschuldigte und als
Kronzeugen eın  E hochgestelltes Mitglied des Konsistoriums anführte. Weiterhin
meıinte Clausen seine Anschuldigungen deswegen Recht vorgetragen haben,
weil wıe 1n einem Leserbrief 1n der Landpost schrieb INa  } ih Mein-
eidvorwurtfs nicht „angefaßt habe

Bei der dieser Aktivität Clausens erfolgten Untersuchung teilte
während der Vernehmung 1mM Konsistorium muıt, dafß sich hinsichtlich der hoch-
gestellten Persönlichkeit den Generalsuperintendenten Mordhorst han-
dele und gab als Zeugen den Kandidaten Hans Asmussen 342. Mord-
horst WarTr ebenso überrascht w1e emport ber die Bemerkung Clausens, der
zudem auch noch einen Brief Asmussens der Angelegenheit vorzeigte.
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Mordhorst wWIl1es diesen Vorwurf energisch zurück un bekundete, „CX

habe L1UI 1 allgemeinen VO': dem durch sittlichen Vertfall und Untreue beding
ten Mangel Ehrlichkeit der Gesinnung gesprochen un habe darauf hinge-

343
wıesen, da{fß Hunderte VO  a Meineiden geschworen selen

Sodann wurde auch Asmussen November 1921 vorgeladen und ZUr

Sache befragt. Nachdem zunächst einem Gespräch mit Mordhorst fest-

gestellt worden WAaTrT, welche Besprechung sich gehandelt habe, ag Aı
ussen ausS, seiner Erinnerung nach Mordhorst folgende Worte be-
merkt habe „‚Denken Sie die Hunderte Von Meineiden, die 1n der Kirche gC-
schworen werden.‘ Ich faßte diese AÄußerung auf, daß der Herr Generalsuper-
intendent daran denke, daß viele Pastoren ihren Religionseid gebrochen hätten.
Von dem Religionseide oder VOoIn Eiden der Pastoren i1st ausdrücklich nicht die
Rede gewesen Ich meine mich bestimmt erinnern, daß Von Meineiden in

der Kirche die Rede gewesen 6e1.  44344 Asmussen berichtete weiter, daß
Clausen auf einem Missionsfest 1n ade ber seıne Unterredung mıit

Mordhorst unterrichtet un! ihm auch das Wort VO Meineid erzählt hätte,
allerdings ohne wWIl1ssen, da{fß Clausen davon Ööffentlich Gebrauch machen würde.

Asmussens Aussage verdeutlicht, daß Clausens Unterstellungen, das
Protokoll Ge1 VO  > dem Konsistorialrat Büchsel manipuliert worden?*, vollkom-
Inen haltlos sind. Fest steht ach dieser Wiedergabe des Gesprächs jedoch, daß
VO  - einem Eid der Geistlichkeit und Religionseid nicht die Rede SeEWESEN 16+

Tatsache ist aber auch, da{fß Hans Asmussen dem Pastor Clausen und s@1-
elr theologischen Haltung cehr ahe stand, Was zurückzuführen ist auf die reg«c
Mitarbeit VO  3 Asmussens Vater hbis dessen Tod 1 Lutherischen Verein,
die durch 1n der „Köstlichen Perle“ veröffentlichten Aufsätze  348 A ande-
1E auch 1n ınem Briefwechsel zwischen Clausen und Asmussen
Ausdruck kam'  347. Von daher ist anzunehmen, Asmussen den gleichen
Sinn wıe Clausen 1n die Worte des Generalsuperintendenten hineingelegt
un sie auf den Religionseid der Pastoren bezogen hat Asmussen MU: sich
schon mit dieser Tendenz Clausen gewandt haben, enn WIT meınen,
celbst Clausen sich nicht ohne rund veranlaßt gyesehen Hat! derartige Vor-
würfe auch 1n der Heftigkeit vorzutragen. WAar fand in diesem Wort endlich
seine These VO: Meineid bestätigt, aber bestärkt wurde Clausen 1ın selIner

Haltung schließlich durch einen Brief Asmussens VO August 1921, 1n dem
dieser nochmals 1U  ’ schrif£tlich die Bemerkung Mordhorsts bestä-
tigte“®

Bleiben WIT bei der Person Hans Asmussen, können WIT 1n diesem Zusam-

menhang auf einen Brief des Pastors Böttger, Helgoland, verwelisen. Dieser
teilte April 1924 seinem Generalsuperintendenten muıt, daß er sich -
schließend Asmussen 1177 Februar 1921 bei ihm vorgestellt hätte Da aus

dem Gespräch mit Mordhorst Rückschlüsse auf die Unterredung zwischen
jenem und Asmussen ZeZoOgEN hatte, zumal beide Aussprachen zeitlich einander
gefolgt und die Themen die gyleichen geEWESECN eın dürften, berichtete el

VOIl seiner Vorstellung. Inhalt cseien anderem die zerrutteten Zustände ZC-
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esen, und daß doch „eigentlich viele Hunderte von Meineiden geschworen WUTFr-
den  ”“ da die Beamten der alten wıe der Regierung ihren Eid geleistet hätten.

Auf Grund VO:  3 Erfahrungen während des Studiums urteilte ber As-
USSEN, daß dieser „jedes Mittel für recht hält, wenn gilt, jemanden be-
kämpfen, der seine dogmatische Einstellung nicht teilt“249

Da Nnu  3 die theologische Einstellung Asmussens 1n die ähe VO der
Clausens anzusiedeln ist, ist anzunehmen, daß seinem theologischen Mit-
streiter Argumente für den Streit mit der Landeskirche iefern wollte, zumal ihm
dieser bekannt war  350 In diesem Zusammenhang mussen WIT darauf hinweisen,
daß Asmussen ZwWar während seiner Vernehmung von seiner Interpretation
der Aussage Mordhorsts nicht abrückte, aber Schluß des Protokolls
besonders vermerken ließ, hätte seinerzeit icht der Disziplinargewalt des
Konsistoriums unterstanden351

Wie dem auch sel, Clausen übernahm ungeprüft die Mitteilung As-
MUSSECNS, Da die theologische Einstellung von Adolf Mordhorst VOoNn der
Generalvisitation her kannte, unterließ tunlichst, sich bei ihm VvVon der Rich
tigkeit der Äußerung erkundigen, ummn sich nicht eın Argument 1n seinem Kon-
flikt nehmen lassen. Als 1U der Generalsuperintendent seine Worte richtig-
stellte und sich VONn der Clausenschen (oder Asmussenschen?) Unterstellung di-
stanzierte, Asmussen 1 Protokoll auch die Einschränkung machte, VO' Reli-
gionseid Ge1 nicht gesprochen worden, WAar Clausen eın  S, Beweismittel ZUT: Ver-
teidigung seiner Haltung entzogen.

ber gerade dadurch wurde ihm 1n seinem Kampf das Amtsenthebungs-
urteil unfreiwillig Munition geliefert; enn sowohl 1ın seinem „Offenen Brief“
als auch 1n der Schrift das Konsistorium forderte Clausen wiederholt
dazu auf, den Konflikt VOoOT einem Ööffentlichen Gericht klären. Er versuchte,
indem den besagten Satz VO  »3 Mordhorst immer mehr ausmalte***, die-
se  »3 als Person hinzustellen, die notorisch die Unwahrheit Sapge. 50 unterstellte

Clausen, daß Mordhorst, nachdem dieser bestritten hatte, VO  3 den Mein-
eiden 1n der Kirche gesprochen haben, zunächst den revolutionierenden
Marinesoldaten, dann den Lehrern un Soldaten den Meineid vorgeworfen habe

Das Hauptanliegen Clausens aber War c5S, darzustellen, daß seine Behaup-
tung ber den Ausspruch des Generalsuperintendenten seiner Absetzung gC-
führt habe Auf diese Weise versuchte die andeskirchliche Gerichtsbarkeit 1n
Miß£kredit bringen, indem s1e verdächtigte, s1e habe 1n den Verfahren
ihn unredlich gehandelt, Dazu wIlies sowohl 1n seinem „Offenen Brief“” als auch
1ın seiner Schrift auf das angeblich manipulierte Protokaoll Asmussens als auch

358auf die Nichtanerkennung eines Entlastungszeugen hin
Schließlich stellte sich Clausen durch seine Bemerkung, er hätte

Mordhorst Von der „überfaulen Meineidsgeschichte Ööffentlich lossprechen”
sollen“®*, völlig 11$s Abseits, zumal 1n dem Schriftsatz überhaupt nicht auf diese
Angelegenheit hingewiesen wird.

Wenn WIr dieses Problem abschließend betrachten, mMmussen  ar WIr dem Ergeb-
11 kommen, daß Clausen sich 1er sehr auf einen Gedanken, der zudem auch
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noch aus sekundärer Quelle stammte, festgelegt hatte, sich ann sehr hinein-
steigerte, daß Vvon ihm gefangengehalten und ihm wollte mit seinen Aus-
führungen VOoT sich selbst bestehen nicht mehr entrinnen konnte.

Das Fazit War dann die schon oben erwähnte Verhandlung VOT dem Kieler
Schöffengericht, die mit seiner Verurteilung endete.

Zusammenfassung UN Bewertung

Wenn wir die Auseinandersetzungen zwischen der Landeskirche und Clau-
sen bewerten wollen, haben WITr verschiedene Aspekte beachten.

Zunächst stand die Landeskirche während der etzten Konflikte mit Clau-
sen 1n schwerem Existenzkampf. Hatte S1€e sich doch mit der Trennung von dem
preußischen Staat abzufinden und eine eigene Kirchenverfassung schaffen.
Andererseits hatte s1e mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, die durch die
Geldentwertung bedingt aren, kämpfen  855_ Und 1n diese Situation hinein
agitierte u Clausen und rief um Austritt aus der Kirche auf Dabei fand
CT, durch die einsetzende Austrittsbewegung begünstigt, einen interessierten Zu-
hörerkreis, der sich VOoOT allem aus der der Kirche entfremdeten Arbeiterschaft und
aus sektiererischen Kreisen zusammensetzte. Die Resonanz auf sgeine Ausführun-
gen blieb jedoch wıe auch der Bericht Von der Öffentlichen Veranstaltung 1
Kieler Gewerkschaftshaus Vo Dezember 1923 zeigt sehr gering  850 ber
immerhin verursachte 1n kirchlichen Kreisen durch seine Vorträge eine erheb-
liche Unruhe, daß 1n iel verschiedene Veranstaltungen von Kirchengemein-
den stattfinden mußten, ihre Glieder ber den wahren Sachverhalt der Kon-
Flikte der Landeskirche mit Clausen unterrichten‘'  357

Durch seine extreme Lehre VO  ”3 der Verbalinspiration angetrieben, die sich 1
Laufe der Jahre Zu Fanatismus entwickelt hatte wıe auch das Schlußwort 1n
seinem Prozeß VOT dem Schöffengericht zeigt hat Clausen die verschiede-
nen, ihm nicht entsprechenden theologischen Lehrmeinungen und deren Vertreter
au f's heftigste angegriffen, S16 beleidigt und verleumdet.

Es steht fest, daß Clausen nicht wıe Ffälschlicherweise immer wieder
darzustellen versuchte durch eın Lehrzuchtverfahren aus dem Amt entfernt WOT-
den ist. Er meinte, diese Auffassung deshalb vertreten können, weil das
Wort Mordhorsts VO  j den Meineiden auf den Diensteid der Pastoren be-
ZOR und darin die Abwendung von der Verbalinspiration verstand. Durch diese
Argumentation sollte der Eindruck entstehen, als ob der Fall Clausen eın Lehr-
prozeß sel, als dulde die Landeskirche 1n ihren Reihen keinen die Verbalinspira-
tion vertretenden Geistlichen. Diese Darstellung konnte schon deshalb von
Clausen ohne Schwierigkeiten vorgetragen werden, weil für den Bereich der
schleswig-holsteinischen Landeskirche eın Lehrbeanstandungsgesetz gab, SO11-

dern alle Lehrzuchtfälle durch das Disziplinargesetz, durch das auch Clau
358sen kirchenrechtlich ZUurTr Verantwortung BeZOgEN wurde, entschieden wurden

Daß die Landeskirche zudem Pastoren, die sich die Verbalinspiration zBe-
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bunden wußten, lehrmäßig nichts unternahm, können WIT bei Kaftan nach-
lesen: „Theologen, die Von der Verbalinspiration icht lassen können, sollen WITr,
solange 61€e diese mıit gutem Gewissen vertreten, 1in ihrem Irrtum verstehen
suchen.

Niemand wird auch das Engagement, mıiıt dem Clausen für sSeine
Lehre eintrat, einzuwenden haben Nicht der Inhalt seliner Auffassung,
sondern die Art und Weise seines Autftretens und sSe1INes Eintretens für s1e steht
1mM Mittelpunkt der ihm geübten Kritik. Weisen WIT 1n diesem Zusammenhang
nochmals auf die verschiedenen Verunglimpfungen 1n seinem Organ, IID  1€ KÖöst-
iche Perle”, hin Es folgten seine freiwillig und ohne Aufforderung eıtens des
Konsistoriums abgegebenen Versprechungen, sich 1n Zukunft 1n seinen uße-
rungen mäßigen, die sich aber spater nıe gebunden wußte. Den She-
punkt SeiINer Aktivitäten bildete schließlich neben den Vorwürten die a1il-

geblich ihren Religionseid verletzenden Pastoren VoTrT allem seine Aufforderung
ZU Austritt aus der Landeskirche.

Wenn WIT nach dem Hintergrund der Aktionen Clausens fragen, haben
WIT auf das Problem, wıe 5 wissenschaftliche Theologie mıiıt der Gemeinde-
frömmigkeit 1n Einklang bringen kann, verweısen. Dieses Phänomen bedeu-
tet 1ler keineswegs einen Sonderfall, sondern hat und wird jede Theologen-
generation aufs LEUE beschäftigen. Clausen i1st 5 offensichtlich nicht g..
lungen, seine wissenschaftliche Universitätsausbildung miıt der ihm begegnenden
Gemeindetheologie verbinden. Durch welche Kreise Z lutherischen Ortho-
doxie gefunden hat; annn leider letztlich nicht mehr nachgezeichnet werden, aber
se1ine Breklumer Gemeindetätigkeit 1n überwiegend pietistischer Umgebung dürf-
te erheblich dazu beigetragen haben*®® Bedauerlich ist NUur, daß eım Vortra-
ScH seiner theologischen Gedanken die Wege der sachlichen, geistigen Ausein-
andersetzung verließ, die er zunächst Ja eingeschlagen hatte, und endlich jedes
Augenmadßs verlor.

Allerdings können WIT auch der Landeskirche, insbesondere dem Konsisto-
T1UmM und den führenden Geistlichen nicht den Vorwurtf11, Clau-
Sen früher energischer vorgegangen ein. Sein theologischer Standort WarTr weıt
VOT dem Ersten Weltkrieg durch sSe1iNne Beiträge 1 Kirchen- und Schulblatt allen
Beteiligten bekannt. Wie sollten ihm L1L1UINL seine Grenzen deutlich gemacht WeI-

den, wWenn seiner theologischen Haltung immer wieder durch Männer wıe
Wacker, Matthiesen, Bracker, Freytag, Asmussen und zahlreiche

Laien bestärkt und auch durch den Vertrieb der „Köstlichen Perle“ finanziell
unterstutzt wurde  381 Immerhin WarTr durch die „Köstliche Perle“ das Sprach-
rohr dieser kleinen Bewegung den Lutherischen Verein, der die Interessen
dieser ruppierung bis zuletzt wahrgenommen hat, Gce1 durch seinen Aufruf
und die Beteiligung der Wahl WE“ verfassunggebenden Synode oder auch die
Durchführung Von Kundgebungen w1e etwa der Tag „Alter Glaube“ 1n Neu-
unster.

TSt verhältnismäßig spat rückte INa  ’ VO Clausen ab, etiwa 1mM Zusam-
menhang mıt seinem Artikel AAOT dem Richterstuhl uUunSsSeTes Herrn Jesu Christi“



aco Ferdinand Clausen Todenbütte.

ber auch die landeskirchliche Presse hat sich Clausen und seinen Anhän-
gern gegenüber nicht kritisch verhalten. Mit Notizen wI1e etwa „Mit Clau-
SCe11 befassen WIT unls nicht“ »62 oder ironischen Bemerkungen‘  363 konnte INa  3 dem
Problem nicht gerecht werden. Trst als das Konsistorium den Fall aufgriff und

ZUE Verhandlung VOTLT dem Schöffengericht 1n iel kommen sollte, wurde
auch 1 kirchlichen Blätterwald diesbezüglich lebendiger. Jedoch ist die gericht-
iche Klärung sicher auch auf die Aufforderung des Kirchen- und Schulblattes
zurückzuführen, diese 1ın die Wege leiten‘'  364 Eigentlich hätte sich das Kon-
sistorium schon den 1n verschiedenen Tageszeitungen erschienenen ”  f-
fenen Brief“ ZUr Wehr setzen und Clausen 1n seine Grenzen verweisen
ussen.  a Denn immerhin können WIT feststellen, dafß sich ach dem Juli
1924 nicht wieder die schleswig-holsteinische Landeskirche 1n heftiger
Form geäußert hat

Von £alsch verstandenem Bewußtsein geleitet, wıe WIT S auch 1n der Darstel-
ung VO'  } Kaftan „Wo stehen wir2“ vorfinden®®, unternahm 1119a  ’ nichts g ‚-
AT Clausen un mufßlte sich auch den Verdacht gefallen lassen, da{fß die
Amtsenthebung Clausens willkürlich und nicht Recht erfolgt se]1.

dem nicht WAaT, haben WIT oben dargestellt. Obwohl sich Clausens
Mitstreiter 1MmM Lutherischen Verein VOIL seinen etzten Auftritten und Aussagen
distanzierten, können WIT bei einer abschließenden Betrachtung Clausens
theologische Heimat und sein VO  > daher resultierendes Verhalten nicht unbe-
rücksichtigt sein lassen.

Julius Kaftan außert sich ber diese Richtung 1n einem Brief seinen Bruder:
„Die heutigen Altlutheraner haben einen starken Stich 1Ns Sektiererische, und die
Vereinslutheraner bilden eben eine Partei in unseTrerTtr Landeskirche und schließen

‘56keineswegs alle ein, die ihrem Teil auch Lutheraner sSe1in wollen.
Und tatsächlich finden sich bei Clausen ın der „Köstlichen Perle“ verschie-

dene Hinweise, denen 11141l eine sektiererische Tendenz entnehmen ann,
dabei denken WIT nicht LLUT seine Aufforderung ZU. Austritt aus der Landes-
kirche. Besonders fallen die Formulierungen der ersten Person Pluralis auf, die
einen separatistischen Charakter tragen wIı1e etiwa „WI1Fr Altlutherischen”“, „WITr
Altgläubigen“, „WITr Christen”, während er seine Kontrahenten unter anderem
mit „die sogenannten Christen“” +ituliert?®. uch £511t die Einseitigkeit auf;
etwa, daß das eil VO  5 der Verbalinspiration und der unbedingten Einhaltung
der Confessio Augustana abhängig macht. So mussen WIT auch seine Folgerung
verstehen, der einzige Ausweg bei Glaubensdifferenzen mıit der Landes-
kirche der Übergang 1n eine utherische Freikirche ist. In diesem Zusammenhang
können WIT auch, insbesondere, WEe: WIT die landeskirchlichen und kirchen-
rechtlichen Maßnahmen Clausen betrachten, seine Haltung dem Kon-
sistorium gegenüber einordnen. WAar spricht Clausen nicht VO'  3 einer
Säkularisation der irche durch ihre Verwaltung, aber eine gewlsse Neigung
diesbezüglich 5ßt sich bei seinen Äußerungen nicht verleugnen. Galt das Kon-
sSistorium als bürokratischer Apparat seinerzeit doch als 1e nstanz der Kirche,
wenn nicht als die Kirche selbst.
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Deshalb verlegt Clausen auch fälschlicherweise die Herkunft der S08g
Mittelpartei und Vertreterin der allgemein der Landeskirche herrschenden
Theologie in das Konsistorium:'  368.

Von daher erklärt Clausen die Anhänger dieser andeskirchlichen Rich-
tung als meineidig und ungläubig, während SEe1INe Lehre und Kreise als gläu-
big darstellt Und nicht zuletzt wollen WIT auf die Endzeitberechnungen Clau-
sSens hinweisen, die ebenso bei fast allen Sekten wWwenn auch bei Clausen
icht VOIl dieser Bedeutung den wesentlichen Lehrauffassungen gehören.

Clausens Verhaltensweise gegenüber der schleswig-holsteinischen Landes-
kirche steht keineswegs isoliert da denn auch während seiner Tätigkeit als frei-
kirchlicher Pastor 1n Bochum polemisierte heftig die dortige Landeskirche
und griff diese

Wenn WIT versuchen, diese ruppierung theologiegeschichtlich einzuordnen,
können WITr auf die verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte verweisen,
der sich immer wieder Gruppen fanden, 661e sich motiviert durch mehr oder wenl-
ger grundsätzliche Lehransichten Von den jeweils offiziellen Kirchengemeinschaf-
ten lösen wollten und/oder sich Von ihnen TrTeENNtTeNn

In unserem Zusammenhang G1 11UTr auf die VOT allem 1m Jahrhundert AauUuUs
der evangelischen Kirche hervorgegangen verschiedenen separatistischen ewe-
gungen hingewiesen.

In Deutschland haben WIT wWwenn WIT uns auf das Luthertum beschränken
mıit der Bildung VOonNn Iutherischen Freikirchen tun, die sich hauptsächlich

adus Protest die Einführung der altpreußischen Union konstituierten.
Die älteste lutherische Freikirche finden WIT schon 1830 1n Schlesien, 1n deren

Folge sich lutherische Freikirchen 1n Nassau, Hessen, 1 hannoverschen und ba-
dischen Raum bildeten.

Diese Kreise standen VOT allem mit pietistischen Erweckungsbewegungen un
der lutherischen Orthodoxie, ıIn diesem Zusammenhang auch mit dem rechten
Flügel des amerikanischen Luthertums, der Missourisynode, 1n Verbindung®®,

Hier haben WIT auch die die Jahrhundertwende entstehenden „Lutheri-
schen Vereine“ einzuordnen, als dessen Hauptvertreter 1n Schleswig-Holstein
nach seinem Gründer, dem Pastor Emiul Wacker, der Todenbütteler Pastor JTacob
Ferdinand Clausen galt

Diese Bewegungen, 1n denen sich VOT allem andeskirchliche Christen sammel-
ten, haben, verkehrt Uun:! separatistisch 6S1e sich auch 1n ihren Auswüchsen ze1g-
ten, gegenüber einer sich 1n vielen außeren Dingen ohl einrichtenden Kirche oft
eın berechtigtes Anliegen vertreten In diesem Fall mussen WIT aber betonen, daß
die Auseinandersetzungen mit dem Lutherischen Verein und insbesondere mit

Clausen eın belebendes Element für das kirchliche Leben VOT allem be-
dingt durch sSe1ın unversöhnliches Verhalten gewesen sind.
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ME  NG

Heinrich Wilhelm Heydorn (1873—1959) wurde nach dem Theologiestudium in
Kiel un Berlin 1905 ordiniert, War Hilfsgeistlicher 1n iel 5—1 Pastor in
Breslau Hauptpastor iın Burg a. Im Jahre 1911 wurde

ZU Pastor für St Catharinen, Hamburg, erwählt un: amtierte dort VO April
1912 bis seiner Amtsenthebung 1 Mai 1921 Die Entziehung der Rechte des
geistlichen Amtes erfolgte dort 1m AÄAugust 1922 In se1ine schleswig-holsteinische
Dienstzeit fallen die 100 Thesen, 1in denen unter anderem die Auferstehung
Jesu bestreitet. In Hamburg wurde Mitglied des Monistenbundes und vollzog
Ersatzhandlungen für Taufe Uun: Trauung, ebenso ieß 1mM Gottesdienst Schrift-
lesung und Gebet fort vgl Jensen, Die Hamburgische Kirche und ihre Geist-
lichen seit der Reformation, 1958; RGG®?®*® IL, 1874 fI außerdem Anm 7)
Friedrich Andersen (1860—1940), Pastor St Johannis 1ın Flensburg,
War S] Redakteur des Kirchen- und Schulblattes Durch seine Schrift
„Antiklerikus” aus dem re 1907 begann der Konflikt zwischen der Landes-
kirche und ihm. Andersen wandte S1C] hauptsä  ich das und die
Jungfrauengeburt; außerdem warf INa  3 ihm 1r! Feiern bei Urnenbeiset-
ZUNgeN VO  — br wurde gen seiner Lehren, insbesondere SCcHh seines „unwürdi-
gecn und gehässigen“ JTones mit einer „Warnung”“” bestraft (KGVBI 1913, M ff.)
aco Ferdinand Clausen (28 1864—15 wurde 1891 ordiniert,

1891 für Breklum ernannt, WarTr ce1it dem 1896 Pastor 1in Toden-
büttel und wurde dort 1922 seines Amtes enthoben. Anschließend aus der Landes-
1r ausgetreten, War Pastor verschiedener freikirchlicher Gemeinden.
GVBI 1911, ffI T1a VO: Maärz 1971

Heydorn wechselte April 1912 1n den Dienst der Hamburgischen Kirche
GVBI 1913, AA ff J Erlaß VO: 4, Juni 1913
Die Amtsenthebung erfolgte Oktober 1922 (KGVBI 1922, m7T
Vor dem Schöffengericht War gseCcn Beleidigung angeklagt un wurde 1n der
Hauptverhandlung Juli 1924 cn Beleidigung einem Monat Gefängnis
mit Bewährung verurteilt. Schon 1922 War aus der Landeskirche ausgetreten

1L923; Nr. Z}
Leben 1mM Licht, Wochenschrift Christen, Hrg Heydorn (Die 100 Thesen PE1T-

schienen 1910 in Nr 52 desselben Blattes). Heydorn, Die 100 Thesen,
Breslau 109171 Kaftan, Wo stehen wir?, Schleswig 1911 Heydorn,
Wohin gehen wir?, Burg 1911 Links oder rechts? Heydorn? Kaftan? Von
einem Laien der schleswig-holsteinischen Landeskirche, Glückstadt 1914 Kaf-
tan Offener Brief den Verfasser der Schrift; „Links oder rechts? Heydorn?
Kaftan?” a  n Landeskichliche Rundschau 1914, Nr. 5/ 55—58 Kaftan,
Erlebnisse und Beobachtungen des ehemaligen Generalsuperintendenten VO  - Schles-
WIg Theodor Kaftan, HKG, Reihe II Heft 14, iel 1924 (im folgenden:
Kaftan, Erlebnisse), 3247 Auch 1m Briefwechsel der Gebrüder Kaftan WIT'!
diese Auseinandersetzung einige Male erwähnt.
Kirchen- und Schulblatt für die Herzogthümer Schleswig, Holstein Uun: Lauen-
burg 4—18. 1851 mußte die Herausgabe auf Grund eines Verbots der däni-
schen Regierung eingestellt werden. Neuherausgabe: Schleswig-Holsteinisches KIr-
chen- und Schulblatt, später: Schleswig-Holstein-Lauenburgisches Kirchen- und
Schulblatt Zum Fall Andersen: Kaftan, „Opfer des Inspira-
tionsdogmas“ KSBI 1907, Nr. 7 437 ffI ders., Inspirationsdogma, CSBI
1907, Nr 449 HI ders., Zur Frage des Inspirationsdogmas, SBI 1907,
Nr. 44, 521 Bestmann, Das „Opfer des alten Inspirationsdogmas” KSBI
1907, Nr. 393; 413 ff.; LKR 1913, 125 ff.; 1913, Nr 14, 357
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Der Fall Clausen, Dargestellt 1m Auftrage des Landeskirchenausschusses auf Grund
des amtlichen Aktenmaterials, jel 1924 (im folgenden: Der Fall Außerdem
erwähnen LUr Hahn, Geschichte des Kieler Konsistoriums, Landeskirchen-
amt, HKG, Reihe IL, Bd. 23/24, 1967/68, (im folgenden: Hahn,
A, und Chr Kinder, Neue Beiträge ZUTrE Geschichte der evangelischen Kirche
ın Schleswig-Holstein und 1m eich 4—1  J Flensburg 132Z; den Kon-
flikt
„Die Köstliche Perle“, UOrgan des schleswig-holsteinischen Lutherischen ereins
S—  J 1E  D herausgegeben 1924 bis 1027 Von 1911 bis 1923 War Clausen
der Herausgeber, VO:  - 1924 Pastor Hamann, Hohenwestedt. Die Zeitschrift
erschien bis 1917 zweimal;, dann 1Ur noch einmal 1mM Monat.
Adolif Mordhorst (18 1866—27 wurde 18590 ordiniert, 1893
Pastor ın Süderhastedt, 1899 ın Schleswig-Friedrichsberg, 1908 Propst Kiel, ab

1917 königlicher Generalsuperintendent für Holstein. Mit Einführung der
Kirchenverfassung 1924 wurde ZU. Bischof für Holstein Be*-

wählt Im Zusammenhang mi1t dem Umsturz 177 re 1933 wurde zugleich mıit
dem Bischof für Schleswig, Völkel, auf der sogenannten braunen Synode Z
Rücktritt ezwungen un: ahb 1934 1n den Ruhestand versetzt. Bis 1945 über-
nahm dann die Leitung des Landesverbandes für Innere Mission. Während
der Bearbeitung des Themas gelang mır Einblick ın das hinterlassene Privat-
archiv VO'  3 Bischof Mordhorst nehmen. In den Unterlagen fand sich
neben Zeitungsnotizen, einer beglaubigten Abschrift des Gerichtsurteils
Clausen ein Brief des Pastors Böttger, Helgoland, der sich 1n diesem Zusam-
menhang hinsichtlich der Person des Hans Asmussen äußerte, da dieser ine icht
unwegsentliche 1n der etzten Auseinandersetzung mi1t Clausen spielte.
Da keine kirchliche Akte über Clausen mehr vorhanden ist, mußlte ich wäh-
end.der Vorbereitungen für diese Abhandlung mehrere Nachforschungen über das
Verbleiben Clausens anstellen. Das War insofern schwierig, als einige Ein-
wohnermeldeämter der Orte, in denen Clausen gewohnt Hät keine Unterlagen
über diesen Zeitraum Z Verfügung hatten. So ist dieser Abschnitt meiner Arbeit
hauptsächlich auf mündliche Auskünfte VO:  3 Zeitgenossen bzw. heute noch leben-
den Anhängern Clausens, die ich ausfindig machen konnte, gegründet. Inten-
sivere Nachforschungen blieben teilweise gcn der fehlenden schriftlichen Unter-
lagen ohne Erfolg Nähere Einzelheiten werden in den betreffenden Abschnitten
angeführt.
Königliche Verordnung VO 1867, 1867, Nr. 106, 1669; KABI] 1868,

— - Göbell, Zur Entstehung der Schleswig-Holsteinischen Landes-
1r  €e, Heinrich Rendtorff, Berlin 1958,
Verordnung über die Ausübung der Rechte des Staates gegenüber der evangelisch-
lutherischen Kirche der Provinz Schleswig-Holstein VO: 1878:; 1878,
Nr. 26, 287 ff.; ABI 1878, ff. ; Kaftan, Erlebnisse, 252, 263 f 267

Chalybaeus, Sammlung der Vorschriften und Entscheidungen betreffend das
Schleswig-Holsteinische Kirchenrecht. Ein Handbuch für Geistliche, Kirchenälteste
und Synodale, Schleswig (im folgenden Chalybaeus), uch L: P 1"/
Chalybaeus, uch D II ffl
Die Gemeinden, Parochialverbände, Propsteisynodalverbände und der Gesamt-
synodalverband Körperschaften Öffentlichen Rechts. Wolgast, Die recht-
1C Stellung des schleswig-holsteinischen Konsistoriums, HKG, Reihe 1L, Heft Ö,
Kiel 1916, 239.)

Wolgast, A, a., OI 284
Chalybaeus, Buch { IL 2' 267 aumgarten schriehb 1n diesem 7usam-
menhang 1n seinen Lebenserinnerungen, daß® CT, kirchliche Amtshandlungen
als Klinikseelsorger und Vikar VO  z St ı1Kolaı versehen können, auch den
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Religionseid unterschreiben mußte Baumgarten, Meine Lebensgeschichte, 1IUü-
bingen 1929, 136.)
Verordnung V, 1867, betreffend die Vereidigung der Beamten 1n den mit der
Preußischen Monarchie vereinigten Landesteilen (G5S 18367, Nr 8I 132) Mitglie-
der des Konsistoriums un die Pröpste hatten außerdem beim Amtsantritt den Eid
auf die preußische Verfassung eisten (Chalybaeus, Z7L)
Chalybaeus, 155 f£;; insbesondere In der Instruktion werden den General-
superintendenten Anweisungen erteilt, dafß 61e insbesondere darauf achten ha-
ben, dafß „das allein seligmachende Wort Gottes, wıe 1n den Schriften alten und

Testaments verfasset, dem Sinn des heiligen Geistes gemäß, nach Anwei-
Suns der ungeänderten Augsburgischen Confession, eın und lauter, hne alle
Zerstümmelung oder Verfälschung gelehret und AT wahren Gottesfurcht anNnsgC-
wendet“ wird.

1889, VO Oktober 1889; 1ın Kraft getireten Oktober 1889
Art des Staatsgesetzes VO April 1878 (Chalybaeus, 375)

halybaeus, uch I VII 3 377
Das Kirchengesetz VO: 1920 übertrug endgültig die Rechte des Königs als
Träger des landesherrlichen Kirchenregiments und die kirchenrechtlichen Befug-
nısse des Ministers der geistlichen Angelegenheiten einem Landeskirchenaus-
schuß Kirchengesetz V, 1920, staatsgesetzlich bestätigt 1921

(KGVBI 1921,;, HI 1921, Nr. 39, - 385, 2092 . 23296
19241; 95,
1922; 124

Preußisches „Kirchengesetz betreffend das Verfahren bei Beanstandung der Lehre
VO  3 Geistlichen“ VO 1909, erlassen 1910 unı veröffentlicht 1m

des Preußischen Oberkirchenrats XXXIV, 1910, 7 f Zwar War die An-
nahme bzw. der Erlaß eines Shnlichen Gesetzes in Schleswig-Holstein auf der
C Gesamtsynode 1912 diskutiert worden (Eingabe des Pastors Bestmann,
Urc ehn Unterschriften unterstützt). Aber Kaftan beendete die Diskussion
mıit den Worten ”  1ır dürfen doch nicht tun, als ob 1n unNnseTel Landeskirche
keine Lehrzucht gebe. Es handelt sich 1n diesen Verhandlungen LLUT die Form,
1n welcher c1e ausgeübt werden soll.“ (Verhandlungen der GF Gesamtsynode, Ak-
ten 197.)
Die Missionsgesellschaft wurde 1876, der Landesverein 1875 gegründet. Vgl

Bracker, Unter der Fahne des Kreuzes, Breklum 1926 Pörksen, Die
Weite eines NsSsCmH Pietisten, Breklum 1956 Unter dem Sendungsauftrag Jesu
Christi, Völkel, Breklum 1953 Handbuch der Inneren Mission 1n Schleswig-
Holstein, Kaftan, hrsg. Gleiß, Bordesholm V OT, Ramm, Geschichte
der ersten fünfzig re des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-
Holstein HK' Reihe 1L, 3 1974/75, 126—164

Göbell, Kirchliches Leben die letzte Jahrhundertwende, Nordelbingen 22
1954, WL
Erich Schaeder (1861—1936), e0o VO:  - 1899 bis 1918 O; Professor für systema-
tische Theologie in Kiel, galt als „positiver” Theologe. SBI 1904, Nr. L; Sp.

Göbell, Kirchliches Leben, 179

Göbell, Kirche, Recht und Theologie ın vier Jahrzehnten; Der Briefwechsel der
Brüder Theodor un:! Julius Kaftan, Bde München 1967 (im folgenden: @7
bell, Kirche, t F
Otto Baumgarten (1858—1934), Hochschullehrer 4—1 War aM Professor für
praktische Theologie 1n iel VO:  - 18594 bis 1926 Er galt als Anhänger der liberalen
Theologie und War als solcher VO: 1912 his 1921 Vorsitzender des Ev. Sozialen
Kongresses. Im Jahre 1919 War Mitglied der dt Friedensdelegation. Vgl
RGG®* L, 814; RGG® r 934; Baumgarten, Meine Lebensgeschichte, Tübingen
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Theodor Kaftan (1847—1932), ordiniert 1872, vom Januar bis September 1873 Pa-
StOTr 1n Kappeln, 1n Apenrade, chulrat 1n Schleswig, 1884
bis 1886 Propst 1n Tondern, Generalsuperintendent VO':  3 Schleswig.
Kaftan War besonders der Inneren Mission verbunden und VO:  - Vor-
sitzender des Landesvereins für Innere Mission. Im übrigen verweise ich auf den
Briefwechsel der Brüder Kaftan: Göbell, Kirche, echt (s Anm. 31) Dort
finden WITr iıne ausführliche Bibliographie Kaftftans. RGGS I1L, 1088

Kaftans Theologie wurde und wird vgl Göbell, Kirche, Recht, als
Vermittlungstheologie bezeichnet. Er selbst wendet sich 1n seinen Erinnerungen

diese Deutung, indem chreibt „Gelegentlich habe ich rlebt, daß 119a  >

versuchte, die VO:  - MI1r vertretene Theologie als ıne Art Vermittlungstheologie
deuten. Keine Deutung konnte alscher se1in. Meine Theologie ist G- konfessio-
ne. Theologie.“ Kaftan, Erlebnisse, 335.) Die sich Kaftan gTup-
pierende theologische Richtung wurde seinerzeit allgemein auch als die „Positiven”,
die „Halbmodernen“ (im Gegensatz Baumgartens Anhänger, die als die „Mo-
dernen“ galten) un:! als „Mittelpartei” bezeichnet.
Emil Wacker (1839—1913), Pastor 1n Rikenis 1867, 1n Flensburg 1872—1910, Rek-
tor der Diakonissenanstalt 76—1910, Begründer des Lutherischen ereins 1908
und der Flensburger Lutherischen Konferenz, herausragendes Werk Wacker,
Die Heilsordnung 1898, neu herausgegeben VO:  - Pörksen U, d.y, rdo
Salutis, Breklum 1960.

Kaftan, Die Auslegung des uth Katechismus mit einem Anhang: Der ate-
chismusunterricht auf Grund des lutherischen Katechismus. Schleswig 1892,

Baumgarten, Kaftans Auslegung des lutherischen Katechismus 1901  \
Nr. ffl Baumgarten, a. n 144

Kaftan, Weshalb WITr Professor Baumgartens nNEeuUue Konftession ablehnen,
SBI 1902, Nr. C Sp. 133 f Zitat Nr. X Sp 146 Kaftan, Zur Katechis-
musauslegung, 1902, Nr. @ 21—23, p P A
Einige Bemerkungen Professor aumgartens Kritik der Auslegung des luthe-
rischen Katechismus V, Kaftan (Ziese), KSBI 1902, Nr. 9, 5Sp Was
nun? Wurmb) KSBI 1902, Nr. 3, Sp Zur kirchlichen Lage (Andersen)
SBI 1902, Nr 1 J 5Sp ; S , Nr. 18, 5Sp glaube iıne heilige christ-
iche Kirche (Clausen), SBI 1902, Nr &L, 5Sp. WF
Eingabe VO: Juli 1902, HK 1902, Nr. 38, 161, Nr 39, 167 Die Ant-
wWOort des Kultusministers erfolgte ET Mai 1903 un:! wurde rst Juli 1903

zugestellt. SBI 1903, Nr. 2 J 5Sp. Z
HK 1902, Nr. 4 J Z01, Nachrichten.
Franz Martin Rendtorff (1860—1937), 1891 Klosterprediger und 1896 Studiendirek-
tor des Predigerseminars 1n Preetz; habilitierte sich a 1902 1in Kiel,
1902 Professor, 1908 O. Honorarprofessor für praktische Theologie un! Neues
l1estament

1903, Nr. ft.
KSBI 1903, Nr. 1 J 5Sp 109

Kaftan, Vier Kapitel VO:  } der Landeskirche, Schleswig, 1903,
Siehe dazu: aumgarten, d.,. a., 0O FE fI Göbell, Kirchliches Leben, 181

Kaftan, Moderne Theologie alten Glaubens, eit- und ewigkeitsmäßige Be-
trachtungen. Theologisch interessierten Evangelischen dargeboten, Schleswig 1905,

ver Aufl.); Kaftan, Zur Verständigung über moderne Theologie
des alten Glaubens, Schleswig 1909
Siehe Anm.

Kaftan, Wo stehen wir?
Ders., d. a. O.,
Ders., d.,. d. O
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Ders., a.,. O;
Ders., Erlebnisse, P 161

Baumgarten, . A, 0 142
Völkel, Erinnerungen aus meıinem Leben, Kiel, O,

1im 3/ $ etr An 2‘ &4 Mt 22,43
RGG)3, I1IL, 5Sp 773

Die Deutsche VII, 384, 29,
utter, Compendium Locorum Theologicorum

Locus De scriptura uid est scriptura sacra?®? Est verbum Dei, impulsu
Spiritus prophetis et apostolis litterarum monumentis consignatum de essentia
et voluntate Dei 1nOos instruens.

Hollaz, Examen theologicum acroamaticum.
Prolegomenon 1L, 1 L S 114, 122)

Ratschow, Lutherische Dogmatik zwischen Reformation und Aufklärung,
Gütersloh 1964 118 „Quenstedt: ‚Non solum 15 et sententias 1n scriptura

contentas sSe  rar sensumn verborum prophetis et apostolis inspiravit spiritus
sanctus, quas SU!‘ idiomate sSulsque verbis PIo arbitrio vel efferunt vel exornarent
sed etiam psamet verba et singulas individualiter spirıtus sanctus
SaCcris scriptoribus suppeditavit inspiraviıt et dictavit.“
SBI 1907, Nr 3 ‚J 5Sp 401—404
SBI 1907, Nr 36, 5Sp 429
SBI 1907, Nr Z Sp 629, 632
SBI 1907, Nr 41, 5Sp 485
SBI 1907, Nr 41, op 490

66 SBI 1907, Nr 4 J 5Sp 490
1913, Nr 19, Sp.

68 SBI 1904, NT 34, Sp 357
69 SBI 1904, Nr. 34, 5Sp 257

SBI 1904, Nr. 34, 5Sp. 357
7ı SBI 1904, Nr 34, 5Sp 258

KSBI 1904, Nr 3 J 5Sp 359
1910, Nr 9, 5Sp. 1915, Nr 7I Sp

SBI 1904, Nr. 34, 5Sp 259
75 SBI 1904, Nr. 36, 5Sp 282
76 CSBI 1904, Nr. 3 J 5p 383

1910, Nr. I, öp
1919, Nr. 6,

SBI 1907, Nr SA Söp 413 ff.; Nr. AT Sp 437 ffl Nr 38, 5Sp 449 ff.; Nr. 41, 5Sp
485 f£.; Nr. 43, Sp 512 ff.; Nr. 44, 5Sp 521 {f.; Nr 48, 5Sp 578 ff.; Nr. 49, op 591 ffI
SBI 1907, Nr 49, Sp 594
Nr. Sp 629
SBI 1904, Nr. 3, 5Sp. 268
KSBI 1907, Nr. 4 M op 594
SBI 1907, Nr. 49, p 595
SBI 1907, Nr 49, Sp 595 Kaftan meıint ın einem spateren Brief seinen
Bruder hierzu, daß einem „Vertreter der Verbalinspiration 1mM ‚Kirchen- und
Schulblatt’ 1n die Enge getrieben habe, da{s icht mehr Jappen konnte“.

Göbell, Kirche, Recht Brief 192 VO Juni 1908, 404,

1919, Nr. 6, 1920, Nr. 9, Wie in Genesis „geschrieben
steht, ist bei der Schöpfung zugegangeln, Das verbürgt uns Christi Wort und
Person“”. 1919, Nr D

86 1911, Nr. 21, 5Sp
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1915, Nr. 7 Sp
1919, Nr 6l
I912; Nr 7 Sp.
1918, Nr 5I
1915, Nr. 7I 5Sp „Christus ist dritten Tage AaAUs seinem Grabe hervorge-

gangen, lebendig, leibhaftig, 1n Fleisch und Blut, mit sehenden Augen, mıit hören-
dem Ohr, mit atmender Brust un schlagendem Herzen, wıe 1900808 Einer, der 1mM
gesunden Leibesleben über diese Erde geht.“ 1918, Nr. 4I 3I vgl 1910,
Nr. 16, 5Sp 4 ; 1915 Nr 8I 5Sp 4 ; 19153, Nr 15 5Sp. 5I 1915, Nr. I3 Sp 1918, Nr

1920, Nr 4l „Das leere Grab ist Iso ıne Tatsache, die durch nichts aus

der Welt eschafft werden kann Solange noch der Leichnam eines Verstorbenen
1n der Gruft liegt, kann VO:  » einer Auferstehung icht die ede se1in.  46 1920,
Nr 4l

1918, Nr 5!
19I3, Nr 14, 5Sp
1911, Nr 2 J 5Sp.
1915; Nr 9, 5Sp 1I Nr. f 5Sp ffI Nr. S, Sp. Nr. 12 Sp il .

1916, Nr 1'I 5öSp 2I Nr. 1 B 5Sp
„Keıin ernster Christ kann noch der Tatsache vorübergehen, daß die VO: Daniel
geweissagten 31/o Zeiten der muhammedanischen Bedrückung des heiligen Landes
abgelaufen sind und da{fs damit wıe Daniel bezeugt, das göttliche Signal ZU An-
bruch der ‚Zeit des Endes gegeben ist 008 1916, Nr. 1O; Sp.

1918, Nr. 12,
100 1919, Nr. 2I
101 1916, Nr. 18, 5Sp 1920, Nr 1 \ Z „Die Lehre VO: 1000jährigen Reich

widerspricht sowohl dem Wortlaut als uch dem els der Schrift.“
102 Kaftan, Erlebnisse, 162
103 1919, Nr 5I
104 Der Fall,
105 1919, Nr D,
106 1912, Nr. II Sp. 1 1914, Nr 1:
107 „Aber wWwWenln WITL Christus und der lauben ollen, bleibt dann die Wis-

senschaft? ESs ist doch ine ausgemachte Sache, da{fs die Wissenschaft 1 Recht ist!
Wer das bestreitet, Seiz sich dem FEluch der Lächerlichkeit aus. 50 hören WIFr hri-
sten fragen. Nun WIFTr meıinen, dafß WITr nicht für ıne Wissenschaft verantwortlich
sind, die wider ott streitet Mag 661e sehen, 61€e bleibt Wir hüten Gottes Wort,
die Wissenschaft WO. ihre Fehler celbst korrigieren, Das ist nicht 1Nsere

Sache 1920, Nr 9,
108 SBI 1905, Nr 2 J Sp 225
109 KSBI 1905, Nr 2 J 5Sp 332
110 KSBI 1905, Nr 40, Sp. a
111 SBI 1905, Nr. 40, 5Sp 470
g B 1914, Nr. IS 5Sp L „Was uI1Ss scheidet ist, mıit einem Wort alles! Ein anderer

Glaube, iıne andere Versöhnung, ıne andere Sündenvergebung, ine andere (Z8=
rechtigkeit, iıne andere Heiligung, eın anderes Gotteswort, eın anderes Bekenntnis,
eın anderer Christus, eın anderer (1 1914, Nr. 11- 5Sp Z  / „Was uns
Altlutherischen VO:  - allem Ganzmodernen un Halbmodernen scheidet, ist die Ver-
söhnung der Welt Urc| Christi stellvertretendes Leiden und Sterben, das WIFr -
erkennen und die Anderen verwerftfen.“ 1912, Nr. 7 Sp

113 1914, Nr. £3; 5Sp
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114 1911, Nr Sp Aus der „Köstlichen Perle“ kennen WIT folgende e-
zeichnungen „WIX Lutherischen J „WIX Altgläubigen „WIX Bibelgläubigen „WIX
Altlutherischen

115 1911 Nr 8, Sp
116 1911 Nr ÖD7
T 1910 Nr 1;:9p
118 1912 Nr 8, 5p. 9
119 1913 Nr Söp
120 1912 Nr Sp 1912 Nr öp
12 1914 Nr op. 1
122 1910 Nr op. 1
123 1912 Nr 5öp
124 1913 Nr 1, Sp

1910 Nr 5Sp
126 1918 Nr 5:3
124 1919 Nr
128 1919 Nr
129 1921 Nr
130 1919 Nr
131 1921 Nr
132 1919 Nr
133 1919, Nr 5.5. 16
134 1919, Nr - C NC DB i DW D C C D U U3 u U WB
135 1916, Nr. Z J Sp A& „Die n wIie der große Haufe unNnseTIer Theologen

redet das sind die wirklich Ungläubigen, wWIie sehr S61€e sich uch rühmen, daß 61©

ott vertrauen und das S! Leben glauben Sie fahren ZUr Verdammnis WIe

sehr 661e uch überzeugt sind daß S16 selig werden.“” 1918 Nr Söp
136 Lügner nennt Christus die Theologen seiner eit Warum? Darum, wel. S16 weder

ott noch Gottes Sohn noch Gottes Wort noch Gottes Willen noch Gottes Heils-
ordnung alten und und verstanden Und Teufelskinder nennt 61€e

Warum? Darum weil 61€e ihrer völligen Verständnislosigkeit für es Was Czoöt=-
tes und Christi 15 sich Todfeindschaft wider Christus und damit uch wider
ott erhoben Und N.  u das beobachten WILr 1Un uch unNnseren heutigen heo-
logen Sie leugnen theoretisch un:! praktisch n  ‚u das, Was die jüdischen Theolo-
gen Christi eit auch schon geleugnet en 1912, Nr 9p

137 1913 Nr 7, 9007
138 1922 Nr
139 1919 Nr
140 1910 Nr
141 1910 Nr : . Dn 5 f  Sp  Sp
142 1910 Nr D Sp
143 1910 Nr S: 5Sp Nr Söp
144 1910 Nr D, 5Sp
145 1910, Nr n 5öp
146 1910, Nr 8, 5Sp
147 1910, Nr 1E Sp 2/ „Aber den Teufel, der Missourı regiert, habe ich i Lichte

des Wortes Gottes durchschaut.“ 1910, Nr 16, 5Sp 8; Nr. 2 ır 5Sp 5$f£
148 1910 Nr Sp
149 KP 1910 Nr öp 1913 Nr Sp 8 f
150 1910 Nr 5Sp
151 1913 Nr \p 9 f
152 1910 Nr Sp 1913 Nr Söp 9 f 1910 Nr 5Sp
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153 Kaftan unternahm seiner Schrift „Wo stehen wir?“ neben der Kritik
Heydorn ine Standortbestimmung der Landeskirche. Er bedauerte besonders die
Zuspitzung der Gegensätze, die die Landeskirche ihrem Bestand Frage stell-
ten 50 zeichnete ine Zukunftsschau, die insbesondere VO:  5 den Gemeindebil-
dungen dUSS111$ un:! denen den einzelnen Gemeindegliedern freistellte, sich
der Gemeinschaft der 516 sich hingezogen ühlten, anzuschließen (Th Kaftan,
Wo stehen wWIr?, f Clausen deutete diese Ausführungen als Aufteilung
der Landeskirche Gemeinden, Kirchen und Pastorate für die Altgläubigen auf
der und für die Modernen auf der anderen Seite.

154 911, Nr. 5Sp 586 f 4 Nr 5Sp
155 Nr Sp
156 1912 Nr 5Sp
157 KP 1919 Nr
158 Nr
159 1920, Nr A, Er sagt dazu: „Man kann verstehen, daß mancher sich

aus der Landeskirche mit samıt ihrem Heer VO:  - Irrlehrern auf Kanzel und Altären
hinwegsehnt. 1920, Nr. 1,

160 etr das Verfahren den Pastor Diakonus Eduard Diekmann, Wesselburen
(1847—1913) gen Veröffentlichung der Artikel „Der 1Dlısche Geschichtsunter-
richt der Volksschule und „Entgegnung der Schleswig-Holsteinischen Schul-
zeıtung 1878 Nr und Diekmann rhielt ernsten erweis Das
Konsistorium legte SCe1NeTr Entschließung Diekmann fest daß die Pa-
storen sich den Glaubensgehalt „muit den egrifflichen Hilfsmitteln ihrer eit sich
anzue1gNeN und den Begriffen ihrer Hörer nahezubringen en  D KABI 1878
und Anlage Stück

161 KP 1912 Nr Sp 1919 Nr
162 P 1912 Nr Sp
163 1919 Nr
164 1919 Nr „Wenn e11 Theologe behauptet und dabei bleibt daß der

Herr Christus ein Bibelkritiker nach der Weise der Modernen bis die Kirchen-
ICcgK1CIUNSECN hinein gewesen Ware, ist entweder ein unverbesserlicher
Dummkopf oder ein wissentlicher Lügner Ein drittes gibt nicht Wenn U:  3
e 111 eologe Falle Lehrprozesses als Sachverständiger auf seinen Eid be-
kunden würde, da Christus die Heilige Schrift ganz Sinne der modernen Kri-
tiker behandelt hätte, WUr  o  de sich des wissentlichen, kaltblütig überlegten
Meineids schuldig machen e 1919 Nr —

165 KP 1919 Nr
166 KP 1921 Nr 6,
167 1920 Nr
168 1920 Nr
169 1921 Nr A{  A S  NN U
170 1921 Nr S_ 1f
171 Das Ergebnis der Wahl ZUrTr Landeskirchenversammlung der Propstei Rendsburg

zeigte, daß die „Bekenntnisliste“ keinen Bewerber die Versammlung nach Rends-
burg schicken konnte Es wurden ewählt Hef 83013 Stimmen, Pahl 6822 Gtelt-
VÄANR 7988 Reimer 6816 Von der „Bekenntnisliste“ erhielten alle Bewerber 2200
Stimmen (unter ihnen Pastor F+reytag und Pastor Clausen) 1921 Nr

214 f
ÜF 2 1911 Nr 5öp
173 Nr Sp
174 1911 Nr op. 9
175 1911 Nr 5Sp. 8
176 1911 Nr 17, Sp S Anm 153
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177 1912, Nr. 1913, Nr.
178 1912, Nr. 19, 5Sp.
179 1913, Nr %, Sp.
180 1913, Nr. 1914, Nr.
181 1913, Nr. K Z 5Sp
182 KP 1913, Nr 24, Sp-
183 1914, Nr.
184 1914, Nr. 3, Sp
185 1914, Nr 8, Sp
186 1914, Nr. 8/ p
187 1922, 278
188 Der Fall,
189 Der Fall,
190 1914, Nr 12, Sp. *, „5o spricht Luther. Ein Prediger muß B-  en allein wel-

den, also, daß die Schafte unterweise, wıe s1e rechte Christen sollen se1in, SONMN-

dern auch daneben den ölfen wehren, dafß s1e die afe icht angreifen un
nicht mıit alscher Lehre verführen un! Irrtum einführen, wIıe denn der Teufel icht
ruht. Nun 1119  - jetzund viele Leute, die ohl leiden mögen, daß INan das
Evangelium predige, wenll INa  e Ur B  en wider die Wölfe schreitet und wider die
Prälaten predigt. Aber wenn ich schon recht predige und die aie ohl weide
und lehre, ist’s dennoch nicht der Schafe gehütet und c1e verwahret, daß
nicht die kommen und sie wieder davonführen. Denn Was ist das gebauet,
wenn ich Steine auswerfe, und ich sehe einem andren Z der sS1e wieder einwirft?
Der Wolf£ kann ohl leiden, die afe gute Weide haben Er hat s1e desto
lieber, daß s1e fest sind. Aber das kann nicht eiden, daß die Hunde eindll!:
bellen.

191 1915, Nr. E 5Sp
192 Friedrich Freytag (1861—1943), Pastor 1n Nortorf 3—1 Mitglied des

Lutherischen ereins und bis August 1911 Herausgeber der „Köstlichen Perle“.
193 1915, Nr 1913; Nr.
194 Die Ausgabe 1917 der „Köstlichen Perle“ ist leider nicht mehr vorhanden, daß

WIT uns 1n diesem Fall Ur auf die Sekundärliteratur beziehen können. KSBI
1917, Nr 2 l Söp 174 £f.; Nr. 5Sp. 191

195 Der Fall,
196 SBI 1917, Nr. 5öSp. 191
197 Der Fall,
198 HK 1917, Nr. 25, 23 SBI 1917, Nr 3, 5Sp 174, ff. ; d., Flensburger Nord-

eutsche Zeitung 1917, Nr. 143, Artikel „Mahnung ZUTX Duldsamkeit“
199 1922, 278; Der Fall,
200 1919, Nr 4,
201 1919, Nr 4, H Direktor des Predigerseminars War seinerzeit einreich

(von 1906—1924)
202 1919, Nr. 4, 1 Nr. 5I
203 1919, Nr.
204 1919, Nr. 3 f
205 1919, Nr.
206 1919, Nr
207 1919, Nr.
208 1919, Nr H I5 I5 65 O 6 030 n 8a3 Q en
209 1919, Nr. 6,
210 Der Fall, 8I Disziplinargesetz
213 1919, Nr. 4I
212 1919, Nr. 4,
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212a Der Fall, S
213 Der Fall, ” A& Soweit ich iın den mit vorgelegten Nummern (4—6) der Ööst-

en Perle bei der Verteidigung meiner theologisch-dogmatischen Stellung das
sachlich berechtigte Ma überschritten und unberechtigte persönliche Angriffe me
gen die Herren Generalsuperintendenten und andere Mitglieder des Konsistoriums
gerichtet habe, edaure ich das Ich verpflichte mich ausdrücklich, unter dem
Vorbehalt meine theologische ellung auch 1n Zukunft ın sa  er Form ın der
Offentlichkeit nachdrücklich vertreten, 0O  - en yersönlichen Angriffen auf
Mitglieder des Konsistoriums und auf dieses ın seiner Gesamtheit abzusehen.
CZ Pastor Clausen“

214 1922, 278
215 1919, Nr. 9I
216 Der Fall,
DU 1919, Nr. 4I
218 Der Fall,
219 am Zitate: Der Fall,
220 1922, WE
Zn Der Fall,

Der Fall,
223 Dargestellt nach Der Fall, Clausen erklärte Protokall: ‚in diesem

Sinne spreche ich mein Bedauern aus, daß ich den Generalsuperintendenten nicht
vorher VO:  ”3 der Interpellation unterrichtet habe, wıe meın ursprünglicher Wille
wWar daß die Interpellation überhaupt stattgefunden hat; daß der Herr Gene-
ralsuperintendent und das Konsistorium darin einen Angriff auf sich selbst _ge-
sehen aben; daß ich meıne Antwort auf den Beschluß der Eröffnung des Dis-
ziplinarverfahrens 1n diese chroffe Form gekleidet habe sehe die öllige Un-
fruchtbarkeit solcher Diskussionen über den Glauben ın diesen Formen eın und
werde 1n Zukunft dergleichen vermeiden.“

224 Der Fall,
225 1922, 278
226 Der Fall,
2207 AÄußerung Clausens VOoOrT dem Konsistorium; 1922, 174
228 1922, 278,
229 Der Fall,
230 1921, Nr. 36, 187 f.; 1921, Nr. 8, f.; d.,. Anm. E
231 1922, K RA
232 d. d. O.; Propst M Treplin teilte MIr dazu mit Die erste Versammlung 1n Hade-

marschen fand nicht 1m Beisein Treplins sta da seinerzeit 1m Urlaub weilte.
Nach seiner Rückkehr wurde ihm VO:  } der Versammlung Clausens Mitteilung
gemacht, worauf selbst eine LEUE Zusammenkunft der Gemeindeglieder einbe-
rief. Auch dieser erschien Clausen mıit einer grofßen Anhängerschar aus
Todenbütte. Treplin unterrichtete nach der Veranstaltung Bischof ord-
horst, seinen ehemaligen Vikarsvater, VO:  3 Clausens Äußerungen.

233
A, d.,

Schleswig-Holsteinische Landpost 1921, Nr. 116 Die gleiche Ansicht verbreitete
Clausen 1n der „Köstlichen Perle” 1921, Nr 10, „Ich habe VOT wel

Jahren den Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung ersucht, entweder
eın unparteiliches Gericht VO  ”3 Theologen und Juristen bestellen oder die Sache
dem Staatsanwalt ZUuUr Untersuchung überweisen. Vergebens! Es ist VO  ”3 der ganl-
Z  - Sache 3 eın Sterbenswort die Offentlichkeit gekommen. Nur, da{flß 11a  -
M1r hinter meinem Rücken Verleumdungen nachgeworfen hat, VO:  - denen ich jetz
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rst erfahre Kommt doch heraus! Wir stehen Euch VOTL dem Gtaatsanwalt Z

Verfügung [1/
236 KGVBI 1922, 276
2A7 Hans Asmussen (21 18983—30 wurde 1923 ordiniert —-

nächst Pastor der Diakonissenanstalt Flensburg, dann ab 19  n Albers-
dorf ab 1932 Pastor der Altonaer Hauptkirche Wegen seiner Aktivitäten der
Bekennenden Kirche wurde 1934 ZWaNgSWeEIS pensioniert und wWar während des

Reiches mehrfach inhaftiert. Von 1946 bis 1948 WAar dann Präsident der Ver-
waltungsbehörde der EKD, anschließend bis 1955 Propst der ropstei Kiel. Säamt-
1C Zitate: KGVBI 192 DU Da die Meineidsgeschichte ine erhebliche
Rolle i Clausens Argumentation spielt, soll s1e noch i besonderen Ab-
schnitt dargstellt werden

238 1922 273
239 1922, 276
240 1922 Nr 1  :5 19272 Nr
241 1922 Nr
242 1922 Nr
243 1922 Nr
244 1922 Nr
245 1922 Nr
246 1922 Nr J

247 1922 Nr
248 1922 Nr
249 1922 Nr WD D R D H U UU Y
250 1922 Nr.y
251 1922 Nr. 24, 120; mit ) Clausen strebten Bracker und Matthiesen

e 1n Einheitsfront auf dem Tag „Alter Glaube“
252 1922, Nr 137 f Schließlich erscheint als Reaktion auf die Wiedergabe

VO:  - Clausens Aufsatz ein Artikel AT Würdigung des Gen -5Sup Schwerdt-
i11Nann 1922 Nr 153 f -  - Nr p 8 Nr

253 1922 Nr „Die Mitglieder des Vorstandes LLU:  3 stehen nicht alle hinter
allem, Was Herr Pastor Clausen der Köstlichen Perle veröffentlicht hat und auch
icht alle hinter der Art und Weise, w1e dies manchmal geschehen 1st auch icht
hinter der Art un Weise des TiikKkels „Vor dem Ri:  erstuhl Jesu Christi”, da WITLT

die Lehre icht die Person beurteilen en
254 Das Programm dieser Vereinigung findet sich 1922 Nr 184
255 1922 2830
256 1922, 281
257 Das landeskirchliche Disziplinargericht cetzte sich folgendermaßen zZusammmen

Propst Heesch Büsum; Konsistorialrat 5imonis, Konsistorialassessor Carstensen
als Mitglieder des Konsistoriums; Propst Hefß und Pastor Kamm AaUs Rendsburg
als Mitglieder des Propsteisynodalausschusses Rendsburg Die Anklage vertrat
Konsistorialrat Dr Büchsel

258 Als Zeugen Clausen traten Cornelius, Lütjenburg, Lehrer Hansen
die Herren Grube, Gloyer und Matthiesen auf.

259 KGVBI 1922, 282
260 283
261 Dem Angeklagten wurde die Frage vorgelegt, „ob bereit SCl, sowohl der

‚Köstlichen Perle’ als auch der ‚Landeskirche’ ine bestimmt formulierte rklä-
rung ın abzugeben, daß ihm völlig ferngelegen habe, Mitglieder der Landes-
kirche durch Ausführungen Nr der Köstlichen Perle VO April 1922

durch Äußerungen auf dem Tag ‚Alter Glaube Mai 1922
Neumünster herabgewürdigt en  “ 1922 284
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262 Das Urteil autete: „Der Angeschuldigte, Pastor aco Ferdinand Clausen 1n Toden-
büttel wird für schuldig erkannt, sich Urci den Artikel 1n der Köstlichen Perle
Nr. VO April 1922 ‚Vor dem Richterstuhl des Herrn Jesu Christi‘ sOwie durch
seine Äußerungen auf dem Tag alter Glaube 1n Neumünster Mai 1922 der
Achtung, des Ansehens und des Vertrauens, die sSein Beruf erfordert, unwürdig CI-
zeig en und er mıit Amtsenthebung bestraft. Auch werden ihm die Ko-
sten des Verfahrens auferlegt.“ 1922, Z

263 KGVBI 1922, A
264 Protokollbuch der Kirchengemeinde Todenbüttel 56° Am Oktober und

Dezember 1922 fanden noch Sitzungen des Kirchenkollegiums unter Pastor
Clausen stia Seine Auseinandersetzung mıit dem Konsistorium wird 1ın keinem
Protokaoll erwähnt. edigli während der Sitzung des Kirchenvorstandes am Ja-
1Uar 1923 wird Urci den Vakanzvertreter, Pastor Tamm, das Urteil des Diszi-
plinargerichts verlesen. (Archiv der Kirchengemeinde Todenbüttel.)

265 1923, Nr. 1I
266 Andreas Hamann (1872—1939), Pastor Ockholm Kekenis 908—1914;

Hammeleff 4—1 Hohenwestedt 3— Havetoft
267 In den mMI1r vorliegenden Bänden der „Köstlichen Perle“ fehlen ohne twa einen

inweis s  ber den erbileı a., w1ıe SONStT üblich die Ausgaben der Zeitschrift
des Jahres 1924 (abgesehen VO Neubeginn der Herausgabe
November ds ter Hamann 1mM

268 Das Kreuz VO  -} Golgatha, 1927, Nr. 1l (Der and 1927 ist der 1n Ööffent-
lichen Bibliotheken einZig noch zugangige dieser Zeitschrift.)

269 Kieler Neueste Nachrichten 1923, Nr. VO: 1923; Rendsburger Tageblatt
1923, Nr VO 1923 Nach Auskunft des Krüger wurde der „Offene
Brief“” auch 1m Heider Anzeiger abgedruckt Der Jahrgang 1923 dieser Zeitung ist
leider weder beim Verlag noch 1n den Bibliotheken vorhanden. 1923,Nr. 42 4 außerdem: 1923, Nr. 4I

270 III habe meinem ott und Heiland Glauben und Ireue gehalten: das Konsisto-
r1um ber mit Hunderten seiner Pastoren hat Glauben und Treue versagt °

Das ist der Konflikt zwischen Ihnen und mir iın welchem ich Ihrer Amtsgewalt ZU
Opfer gefallen 1N.  u“

Z Offener Brief, 1923, Nr. 15, 3, Sp
272 A, a.

273 KGVBI 1923, &2 1923, Nr. 5;
„Zum Offenen Brief£’ des Pastors Clausen das Konsistorium

Kiel, den Januar 1923
Der rühere Pastor Clausen-Todenbüttel veröffentlicht unter der Überschrift
‚Gott läßt sich nicht spotten’ einen Offenen Brief das Konsistorium des
Herrn Präsidenten Müller 1n Kiel‘ Dieser Offene Brief wiederholt Angriffe,
gen deren Clausen mehrfach disziplinarisch bestraft un schließlich seines Amttes
enthoben ist Die beiden etzten Disziplinarverfahren VO: Mai 1922 un: VO:

Oktober 1922, die mit Rechtsmitteln icht angefochten sind, haben WIFr schon
durch Bekanntmachung VO': Dezember 1922 1mM 1r Gesetz- I: Verordnungs-blatt Z veröffentlicht. Es besteht für uns kein nla auf die erneuten
Anwürte Clausen’s, der AQduUus der Landeskirche ausgetreten ist, einzugehen.
Ev. Luth. Konsistorium Dr. Müller“

274 Abgedruckt sind die Briefe sSOoOWle ine Erklärung des Andresen, der seinen e1I-
sten Brief mit der Bemerkung, se1 Mitglied der Landeskirche, schließt, diese Je-doch spater fortläß@t (vermutlich ist auch der Freikirche beigetreten), ın der
1923, Nr. A,

275 1923, Nr 2/3,
276 1923, Nr. 2/3,
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Z 1923, Nr. 278
278 1923, Nr. 6, In dem „Offenen Brief” chreibt Clausen, 1n der

anzen Gemeinde werde erzählt, daß der Lehrer Nörslau mıit der Klasse die Lie-
der „Schatz, mein Schatz, weich nicht weit VO:  »3 d  mir“”, „Das Lieben bringt groß
Freud, das wissen alle Leut“ und ÖS chlief eın raf bei seiner Magd bis den
hellen Tag  ‚04 eingeübt habe „Das sind die Früchte der modernen Bibelkritik” be-
merkt Clausen. Der zweite Lehrer Ort soll das Lernen des Katechismus einen
„Hokuspokus” genannt aben, während Clausen einem Flensburger Lehrer unter-
stellt, dieser habe geäußert: „Jesus VO  3 Nazareth, dieser Lump!*

279 1923, Nr. 6,
280 „P Clausen 1e 1 ‚Colosseum’ z iel einen Vortrag über e Bibelkriti als

die Todsünde der modernen Kirche, 1 Kampfe mit der Verbalinspiration’.“ KSBI
1923, Nr. „‚Pastor Clausens Angriffe und 11iseire Stellung ZUr Schrif£ft’,
lautet das Thema eines Vortrages, den Feddersen Dienstag, den Februar,
abends Uhr im Konfirmandensaal Knooper Weg halten wird. Eintritt frei.  “
Kieler Zeitung 1923, Nr

281 I)as wahre Gesicht des Kieler Konsistoriums un der landeskirchlichen eistlich-
keit (im folgenden: Das wahre Gesicht), Sn S_ Anm. 331

282 a O.,
283 a ©.,
284 S, 15
285
286 ffl Zitat
287 e e ©& © w a e G ’ Q6 066 27
288 A a O5
289 Der Fall, 8£
290 Das wahre Gesicht,
291 d., a. O., 1 n
292 A, O.,
293 d. d. ,
294 KSBI 1924, Nr. Außerdem übersandte Clausen d den katholis  en Geist-

en des Landes seine Schrift, Was die evangelischen Kreise besonders emporte
SBI 1924, Nr. 9; 1924, Nr. 5D

295 KSBI 1924, Nr 5 1924, Nr. 12 „Der Landeskirchenausschuß hat sich
mit Rücksicht auf die durch die neueste chmähschrift des ehemaligen Pastors
Clausen bedauerlicherweise hervorgerufene Beunruhigung kirchlicher Kreise VeI-
anla gesehen, Clausen gen verleumderischer Beleidigung a) des
evangelisch-lutherischen Konsortiums, seines Präsidenten, C) des Generalsuper-
intendenten Mordhorst, beim Oberstaatsanwalt 1n iel Antrag auf Gtrafverfol-
gunNng tellen. Gleichzeitig en WITr  . Erhebung der Ööffentlichen Anklage
ersucht, da unzweifelhaft ein erhebliches Ööffentliches Interesse der Klarstellung
bestehe das amtliche Material über den Fall Clausen - zusammenstellen
lassen. Die Schrift WIFr: ın nächster eit erscheinen und VO:  3 uUNns unentgeltlich Vel-

sandt werden. CZ Dr. Müller“
296 Stellungnahme 1n 1924, Nr 4D;
297 SBI 1924, Nr
298 Kieler Zeitung 1924, Juli 1924, Nr. 329 Wobei Clausen - umhin konnte,

seine Rede mit den Worten: „Wenn das Gericht ih richte, habe sich selbst
gerichtet. Er G@e1 bereit, mit seinen Gegnern jederzeit VOT den göttlichen Richter-
stuhl treten“” 1eisen. Kieler Neueste Nachrichten 1924, Nr. 170, Blatt
VO: 1924

299 Beglaubigte Abschrift des Gerichtsurteils Clausen aus dem Nachlaß des
Bischofs Mordhorst. Aktenzeichen des Verfahrens: 379/24
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300 Kieler Neueste Nachrichten, 1924, Nr. 170 VO: 1924
301 Vgl ZU: Prozeß die Berichte in  f Kieler Zeitung 1924, Nr. 339 VO 1924

Kieler Neueste Nachrichten 1924, Nr. 1070 VO: 1924, Schleswig-Holsteinische
Landeszeitung (Rendsburg), Nr. 171 VO und 1924 Allerdings haben
die Berichterstatter der letztgenannten Zeitungen den Hergang der kirchlichen
Verfahren und somit die Vorgeschichte des Ööffentlichen Prozesses falsch darge-
stellt Auch 1n der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung mu das Urteil abge-
TU worden se1in, 1Ur sind die Ausgaben dieser Zeitung nicht mehr vorhanden.

SBI 1924, Nr. 2 1924, Nr. 3 J 124
302 1923, Nr. E; z
303 „Offener Brief“: Kieler Neueste Nachrichten 1923, Nr. VO 1 1923, 8]

Sp.
304 19253, Nr. 248 1 Nr. 3, 101 Der Missourikirche wird S1C] lau-

SC  3 in Hohenwestedt angeschlossen aben, da dort seit 1902 1ne Gemeinde dieser
Freikirche bestand Er ist dann uch nach seinem Kirchenaustritt deren Seelsorger
gewesen und hat seinen Dienst VO  $ Heide und iel aus wahrgenommen. Hierzu
se1 auch eine Episode aus der Kieler Kirchengeschichte erwähnt: Infolge des Zu-
sammenbruchs VO  3 1918 wurde die frühere Garnisonskirche, die Pauluskirche, icht
mehr genutzt, zumal die Heilig-Geist-Gemeinde, 1n der das Gebäude lag, ihr e1ge-
Nnes Kirchengebäude wenn auch außerhalb des Gemeindebezirkes besaß Man
bemühte sich jedo die Pauluskirche für die Heilig-Geist-Gemeinde erwerben.
Die Verhandlungen ogen S1' durch bürokratische Schwerfälligkeit bedingt, über
Jahre hin Erst als Clausen Interesse dem Kirchengebäude zeigte un bereit
WAaär , jede geforderte Summe zahlen (zumal sich durch die Gelder der Mis-
sourisynode unterstutzt wußte), wurden die Verhandlungen schnell einem Ab-
schluß gebracht, daß die Pauluskirche Gemeindekirche der Heilig-Geist-Ge-
meinde wurde (u. 1923, Nr. 29, 115)

305 1923, Nr. 1I
306 1924, Nr. Die Zeitschrift „Das Kreuz VO Golgatha”, VO  3 der LLULI noch die

Ausgabe VO 1927 zugänglich ist, stellte ihr Erscheinen 1n dieser Form 1 Deptem-ber 1927 ein, da S1e mıiıt dem Gemeindeblatt der Erlösergemeinde 1n Bochum-

307
Hamme zusammenging (Kreuz VO'  3 Golgatha 1927, Nr. 9/ 144)
Der Anschlufß der evang.-luth. Erlösergemeinde 1ın Bochum-Hamme die Evang.-uth Kirche 1n Preußen (im folgenden Der ns  u!

308 Das Kreuz VO  3 Golgatha 1927, Nr. 5l — P Der Kirchenstreit 1n Bochum-
Hamme. Eine abgenötigte Antwort

309 Der Anschluß,
310 7 d. e®
311 a. O.,
312 A, d. O;
313 d. A, 0Ü Während meiner Nachforschungen über die weiteren Aktivitäten

Clausens habe ich VO  3 seiten der evangelischen Freikirche mancherlei inweis
erhalten. Aus einem mich gerichteten Schreiben geht hervor, daß uch heute die
Diskussion die Entstehung der freikirchlichen Gemeinde 1n Bochum-Hamme
Uun: die Tätigkeit Clausens ihr letztlich noch nicht einem Abschluß BC-kommen ist.

314 14 Auskunft des Einwohnermeldeamtes iel
315 Am Oktober 1923 heiratete Clausen Margareta Friederike Elise Meyersahm.

Die Ehe 1e kinderlos In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen wWeTlI-
den, daß die Kinder VO  3 Jes Georg Asmussen, Hans A., Georg und Martha
während ihrer Kieler Studienzeit nach dem ersten Weltkrieg 1n den Jahren 1920/21
bei der Familie Meyersahm wohnten. Martha Asmussen stand nach ihren eigenen
Aussagen der streitbaren Methode und der Auslegung der Offenbarung durch
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Clausen fern. Dagegen War jedoch Hans Asmussen wıe auch aus den Briefen
hervorgeht, die in der Broschüre „Der Fall lausen“ abgedruckt sind ein  $ An-
hänger VO  3 Clausen. Nicht extrem War Georg Asmussen, der jedoch 1m
Gegensatz seinem Bruder die Konsequenzen Z und wıe Clausen, nachdem

eın erstes Examen VOLr dem Konsistorium abgelegt hatte, 1n die Freikirche
übertrat. Dort War Asmussen in der Vikarsausbildung, Pfarrer in Wittingen/
Gif£fhorn 1923, 1n Hohenwestedt 1923/24 und 1n roß Liebringen/Thüringen bis
1926 Er trat dann wieder ın die Landeskirche ein, mußte dort noch einmal das
7zweiıte Examen ablegen, wurde 1928 ordiniert und übernahm die Pfarrstelle auf
Nordstrand; später hat noch 1n Haddeby amtiert

316 L# UusSsKun: des Landwirts Friedrich Krüger, Nordstrand, Süden In seinem Besitz
efinden sich noch mehrere Exemplare des hektographierten Sonntagsblattes „Das
Kreuz VO:  - Golgatha”, die ich einsehen konnte Es handelt sich bei Clausens
Ausführungen Bibelauslegungen und Predigten, jedoch hne polemischen Cha-
rakter. Nach Aussage des Krüger hat Clausen immer wieder betont, daß

nicht ZU Austritt aus der Landeskirche aufrufen wolle, sondern 1Ur inhaltlich
ihr Kritik übe Krüger ist VO!:!  3 daher auch immer Mitglied der Landeskirche

geblieben
317 Nach Angaben des Landwirts Krüger.
218 Clausen predigte 1944 (Datum ist nicht mehr ermitteln) über den ext

Joh 1I 1—7, in der Kirche Todenbüttel Eine Predigtnachschrift VO:  ' Clau-
se  3 selbst wurde mir als Nachweis überlassen.

319 Siehe Anm 101
320 E Aussage des Landwirts Krüger.
321 Pastor Puschke konnte sich sehr gut den Fall Clausen erinnern. Nach

seiner UuskKun: War Clausen zuletzt Mitglied der dänischen ev.-luth Kirche.
(Von der dänischen Gemeinde 1n Husum, die uch für Nordstrand zuständig ist,
konnten diese Angaben icht bestätigt werden, da ine Kartei VO: früheren (Ze=
meindemitgliedern B-  &A vorhanden ist und ıne Mitgliedschaft uch nicht aus Kir-
chenbüchern ersehen ist.) 50 timmte It Puschke Bischof Wilhelm
Halfmann (1896—1964) einer landeskirchlichen Trauerfeier Clausens Frau
stand dem orhaben skeptisch gegenüber, zumal s1e in ihrem Mannn wıe auch
der Todesanzeige 1n dem Schleswig-Holsteinischen Tageblatt entnehmen ist
immer noch den „Glaubenskämpfer“ cah Daher konnte, wI1e Puschke berichtete,
auch kein seelsorgerliches Gespräch ohne ihr Beisein stattfinden. Allerdings konnte
mıiıt ihm VOT seinem Heimgang das heilige Abendmahl gefeiert werden. In der
Schleswig-Holsteinischen Tagespost, Rendsburg, 1950, Nr. 273, erschien nach der
Trauerfeier eın Artikel, der hier wiedergegeben werden soll „Pastor Clausen Z

etzten Ruh:  D gebettet. Todenbüttel urch den ertont VO: nahen Kirchturm
das Trauerglockengeläut. Die Kirchenältesten tragen den Sarg mit den sterblichen
Überresten ihres einstigen Seelsorgers 1Ns Gotteshaus. ahlreiche Frauen und
Männer, alle 1mM vorgerückten Alter, folgen dem Sarge. In atemloser Gtille auscht
die Trauergemeinde den Worten des Geistlichen Pastor Puschke der ein Bild
des Glaubenskämpfers Pastor Clausen erstehen läßt re hat der (e=
meinde 1ın Ireue gedient. Er War eın rechter 5Daemann, der wahren Christenglauben
1n die Herzen seiner Hörer pflanzen verstand. In seinen Predigten vermochte

die Menschen packen und aufzurütteln. Kein  Wunder, daß das Gotteshaus
ftmals bis ZU: etzten Platz gefüllt WAarT. Be1l Ausbruch des ersten Weltkrieges
vermochte der KRaum icht einmal alle fassen viele gekommen,
den Segen ihres Seelsorgers mit 1NSs Feld nehmen. Auch jene Kirchenvisi-
tatıon nach dem Krieg en. manch seiner Verehrer. Stand icht dä; wıe einst-
mals Luther VOT dem Reichstage Worms. Er wagte Cc5, frei un:! offen aufzutre-
ten, den wahren Christenglauben verteidigen.“ Nach seinem ode kam
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noch einmal einer Kontroverse zwischen Bischof Halfmann und Frau
Clausen, wel. Halfmann 1n einem Nachruf für den verstorbenen Bischof

Mordhorst in der „Kirche der Heimat“ 1951, Nr. 6, schrieb E (d ord-
horst, Verf.) konnte keine Feindschaften festhalten und sah selbst über schwere
Kränkungen hinweg, wıe sS1e ihm 1n dem Fall des Pastors in Todenbüttel, VOTLT
em aber bei seiner Amtsentsetzung widerfuhren.“ Frau Clausen verwahrte
sich einem vier Schreibmaschinenseiten umfassenden Brief (im Besitz des

Krüger) diesen Satz, tellte den Fall nochmals aus ihrer Sicht dar und
beschuldigte VOoOrT allem den verstorbenen Bischof Adolf Mordhorst. Nach Auskunft
des Krüger haben sich ohl VO  3 Frau Clausen veranlaßt wel Anhänger

Clausens, unter ihnen der vorgenannte, 1m Sinne VO:  3 Frau Clausen den
Bischof Halfmann gewandt. Eine Antwort haben sie jedo! nicht erhalten.
Somit ist deutlich, daß die Landeskirche diese Auseinandersetzungen für abge-
schlossen betrachtete und S1e icht noch einmal diskutieren wollte.

322 In seinem „Offenen Brief“ und der Schrift „Das wahre Gesicht des Kieler Konsi-
storiums und der landeskirchlichen Geistlichkeit“.

323 Verhandlungen der XI ordentlichen Gesamtsynode der evangelisch-lutherischen
Kirche der TOvVinz Schleswig-Holstein VO: Oktober bis Oktober 1909,
Kiel 1910 (im folgenden Verhandlungen),

324 Verhandlungen, 81; Riewerts führte d. aus: llI erinnere 1n diesem Zu-
sammenhang die Vorwürfe, die 1n etzter eit wIıe schon 1n früheren Jahren aus
den reisen der Gemeinden diejenigen Geistlichen gerichtet sind, die dem
Madfßstab der lehrgesetzlichen Auffassung VO':  - Schrift und Bekenntnis M  J
icht bestehen können. Diesen ist Eidbruch vorgeworfen worden; ist gesagtworden: s1e hielten das nicht, Was s1e bei ihrer Ordination geschworen hätten.
Vor allem sind die Kreise, die sich dem lutherischen Verein ZUSsSamMMECNSgE-chlossen aben, aus deren Mitte heraus SO Vorwürtfe rhoben worden sind.“”

325 1914, Nr. 3, 5Sp ff.; 1919, Nr 4, f.; Nr. 9, ff. ; 1921, Nr. 6, f.;
Nr. 10, X 1922, Nr. 4,

326 ABI 1878, Anlage 10,
3227 1911, Nr. 18, Sp 73 1912, Nr. 3 Sp. ff. ; Nr. 4I Sp ffI Nr. 7} 5Sp. 1 Nr. 8,

5p ff.; Nr. 9, 5Sp 1 J Nr. 1 J Sp. 16; Nr. 1 J 5Sp Nr. 19, 5Sp. £.; 1913, Nr. 1I
5Sp 9; 1914, Nr. 4, 5Sp. 1 1919, Nr. 4, 6; 1921, Nr. 1 J

228 1912,; Nr. S, SPp.
329 1912, Nr. D 5Sp
330 KABI 1878, 4I 1919, Nr. 4I
331 Koopmanns Schreiben ist B- offizieller Natur. Er richtet sich 1n einem Brief, der

auszugsweise 1m SBI 1870, Nr. 24, Sp 350 abgedruckt ist, die Geistlichen
und nımmt dem „Programm für die ahlen ZUTC außerordentlichen schleswig-holsteinischen Provinzialsynode“ 1870, Nr. [eigentl. 19], 27 Gtel-
lung. In dem Programm heißt C „daß die herkömmliche Verpflichtung der Geist-
en sich MNUur auf den 1n der Augsburgischen Confession bezeugten evangelischenGlauben und die reformatorischen Grundsätze der Rechtfertigung Aaus dem Glauben
und der alleinigen Autorität des göttlichen Wortes 1ın der heiligen Schrift, nicht
ber auf die theologische Ausführung dieser Grundsätze beziehe“. Koopmann
warnt VOLr einer derartigen Interpretation und schreibt: nI habe Euch darauf
hingewiesen, we. einen 1nnn die euere Theologie dieser Unterscheidung ZWI1-
chen dem ıın der Augsburgischen Confession bezeugten evangelischen Glauben‘’
und der ‚theologischen Ausführung’ geben ermag. „1n Eurem Eide ist ‚von
theologischer Ausführung’ nicht mıit einer Silbe die Rede.“

332 1919, Nr. 9I
333 1919, Nr. 9I i A
334 1914, Nr.
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335 1914, Nr
336 1914, Nr
23237 1919, Nr
23238 1919, Nr 9I
320 1921, Nr 6, f Nr. 10, 1922, Nr. 4, Der Fall,
340 Der Fall, 1 J 1922, AT
341 Schleswig-Holsteinische Landpost 1921, Nr. 116
3242 1922, 22
343 1922, 272
344 Der Fall,
2345 Diesen Vorwurf erhebt Clausen 1n seinem „Offenen Brief” (a A, und 1n seiner

Schrift das Konsistorium (a A, C £;)
346 Der Rektor Jes Georg Asmussen (1861—1914), Vater VO  3 Hans AÄAsmussen, WAarTr

Mitbegründer des Lutherischen ereins und chrieb auch mehrere Beiträge für die
„Köstliche Perle”“.

347 So teilte Asmussen dem Generalsuperintendenten ın einem Brief VO: August
(Der Fall, mit JJ * Euer Magnifizenz werden M1r die eın persönliche Be-
merkung auch icht übel auslegen, wenn ich M1r gestatte gen, daß ich 1n der
Sache allerdings 1n der Beurteilung der kirchlichen allgemeinen Zustände weithin
Herrn Pastor Clausen zustimmen mu eın Bruder Georg Asmussen hingegen
schrieb Artikel für die „Köstliche Perle“ (z. 1923, NrT. und gab schließlich
1924 in Heide „Das Schleswig-Holsteinische Sonntagsblatt” heraus, das wıe die
„Landeskirche“ berichten weiß „selbstverständlich ınter dieser harmlosen
ar chts anderes ist als ein Sprachrohr für Clausen“. 1924, Nr. 15,

348 Brief Asmussens Clausen VO 1921 iın dem U. A, heißt JJ *“ Teile ich
Ihnen mit, Mordhorst dem Tage, als ich mich ZU Examen meldete, mir
ungefähr ag ‚Es sind schauerliche Zustände 1n der Kirche und WITF:! noch
schlimmer, das ist uch kein Wunder, denn ott kann sich auf die Dauer icht
spotten lassen und dann wOoTrTtlı Denken S5ie die vielen Hundert Meineide,
die 1n der Kirche geschworen werden.’ Dies 1n aller File herzlich. BeZz. Hans
Asmussen.“ (Der Fall. 18.)

349 Brief des Pastors Böttger, Helgoland, Mordhorst:
„Helgoland, den 10. April 1924

Euer Magnifizenz!
Als ich kürzlich auf einige Tage nach Haus eilen mußte, wel meın ater iemlich
hoffnungslos daniederlag, uüuberlie mMIr Herr Propst eifort die Clausensche
chmähschrif£t Als ich s1e gelesen, hielt ich für meine Pflicht bei dem augen-
blicklichen Stand der Dinge nicht länger schweigen und FEuer Magnifizenz £ol-
gendes unterbreiten. Als ich 1im Februar 1921 Zu Examen bei Euer Magnifi-
enz mich vorstellen wollte, traf ich auf dem Wege VO der Universität nach dem
Konsistorium alten Rathaus Asmussen und erfuhr VO  - ihm, dafß sich _-

ben vorgestellt habe wurde dann VO  3 Euer Magnifizenz empfangen und das
Gespräch kam auf die Zzerruttetiten Zustände 1m welt- und kirchlichen Leben Auch
wurde das Versagen uUuNserTer Marine Ausgang des Krieges Erwähnung getan.
Wir sprachen darüber, wılıe doch eigentlich viele Hunderte VO:  3 eineiden geschwo-
IeE  w würden, weil Beamte des Staates, der ule wie der Marine ohnes weiteres
wıe der alten Kegierung der ihren Eid geschworen hätten. Von Mein-
eiden innerhalb der Kirche War icht die Rede Dies Gespräch äßt vielleicht einen
gewlssen auf das Gespräch zwischen Euer Magnifizenz und ÄA'Ss-
INUuSSsen.
Zudem muß ich noch bemerken, daß Asmussen ohl auch manchmal feige
ist für versteckte AÄußerungen, die getan, mıiıt seiner Person einzutreten., 50
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entsinne ich mich eutlich einer typischen Seminarstunde: Homiletische Übungen
beim Herrn Geheimrat Baumgarten. Asmussen hatte iın der HI Geistkirche ine
Übungspredigt gehalten. Fast die IN Predigt wWar ine Anklage die bis-
herige Lebensarbeit VO  3 Herrn Geheimrat 1n taktlosen, ja geradezu gemeın ab-
älligen Ausdrücken. Die Anspielungen deutlich ; sS1e blieben weder Herrn
Geheimrat noch den Teilnehmern den homiletischen Übungen verborgen. Die
Kritik der Predigt War M1r übertragen. Als ich Asmussen seine verkappten An-
griffe nachwies, die klar und offensichtlich zutage lagen nach dem Urteil der zahl-
reich ZUT: Kritik erschienenen Studenten, nicht für seine Äußerungen ein-
zutreten, sondern behauptete LIUTL allgemein gesprochen haben Ich bin damals

dem gekommen, dafß Asmussen jedes Mittel für recht hält, wenn

gilt, jemanden bekämpfen, der seine dogmatische Einstellung nicht teilt Soll-
ten Euer Magnifizenz VO  3 meiner Mitteilung eDrauc! machen, bin ich jeder-
eit bereit einer protokollarischen Erklärung.
Ganz ergebenst CZ Böttger, Pastor,

Helgoland”“
350 Der Fall,
351 Der Fall,
352 Das wahre Gesicht,
253 Dieser Zeuge sollte aussSagen, Was Mordhorst AÄAsmussen gesagt habe

Dieses Vorhaben wWar insofern unsinn1g, als niemand außer den beiden Gesprächs-
partnern bei der Unterredung zZzuUugegen War und zudem e1 ZALE Sache ausgesagt
hatten.

354 Das wahre Gesicht,
355 Hahn, A, d. D
356 Auf dieser Öffentlichen Veranstaltung 1e Clausen den ersten eil seiner

Schrift das Konsistorium als Vortrag: „Ihr sollt das Heiligtum nicht den
Hunden geben!“ Das zahlreich erschienene Publikum setizte sich ın seiner Mehr-
zahl aus Arbeitslosen, einigen Sektierern und LUr wenig Sacnlıc| Interessierten
INMMeNlN. Während der Fall Clausen 1n der seinem Vortrag folgenden Diskussion
ZUr Sprache kam, wurde sS1e VO  } sozialistischen un! kommunistischen Agitatoren
dazu genutzt, ZU: Kirchenaustritt aufzurufen, Was sich schlıelislic| mıit lau-
S7115 Zielen deckte. Die eigentliche Absicht Clausens, seine Anliegen der Of-
fentlichkeit vorzutragen, dürften ihren Zweck nicht erfüllt haben Vielmehr wird
die Versammlung einer kommunistischen Propagandaveranstaltung umfunk-
tioniert worden se1n, zumal I1LaIl S1e mit dem Absingen der Internationale be-
schloß nach Der Fall, 5

357 Das wahre Gesicht, 13, d, Anm 280
358 Vgl die Lehrzuchtverfahren Diekmann, Lühr, Kühl, Andersen und Heydorn.
359 Kaftan, Erlebnisse,
260 Siehe dazu: Pörksen, Die Weite eines nNngen Pietisten, Breklum 1956
261 In diesem Zusammenhang 11 ich auf olgende Worte Clausens verweisen,

AauUus denen eutlich wird, wıe sehr sich durch die Mitteilung Asmussens 1n
seiner Haltung bestärkt fühlte „Man hat M1r gesagt, könne einem hohe Geld-
strafen und a Gefängnis einbringen, wenn 111a  3 die bibelkritischen Irrlehrer
des Meineids beschuldige. bin ehr ruhig bei der Sache, und habe jetz meinen
Kronzeugen verantwortlicher Stelle Kommt einmal ZU Treffen, dann werde
ich ihn in Anspruch nehmen, und wıe ich will, und dann hat der Staatsanwalt
das Wort!“ 1921, Nr. 6,

362 1923, Nr 4,
363 „Es ıst überhaupt jammerschade, daß der Lutherische Verein- schon Christi

und der Apostel Zeiten existiert hat Dann wären doch gewIlsse Worte Christi,
die fast den Eindruck machen, daß Subordinationer BeWESECN ware, Mt 19,
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26, 39 ; Marc 13 etwas orthodoxer formuliert worden, dann hätte die Selig-
preisung doch den richtigen Wortlaut bekommen: ‚Selig sind die Streitsüch-
tigen’, dann ware vielleicht die Briefliteratur des durch ine kurz ZC-
£aiste orthodox-lutherische Dogmatik ersetzt worden, Was ıne ungeheure Verein-
fachung der nachfolgenden Kirchen- und Dogmengeschichte bedeutet hätte.“ (SHKBI
1919, Nr. 43, 43.)

364 KSBI 1924, Nr.
265 Kaftan, Wo stehen wir?, „Das Kieler Konsistorium, dem ich als General-

superintendent angehöre, ist 1 Verlaufe des Falles Heydorn mehrseitig ange-
griffen worden. Die Behörde verteidigt sich icht Das Kieler Konsistorium hat
diese Stellung bis dahin behauptet, da{fß selbst Verdächtigungen ihm unter-
stellter Geistlicher geschwiegen hat In Beamtenkreisen wird das kaum verstanden
werden. Auf dem Gebiet der Kirche ist diese Haltung der igenar‘ dieses Ge-
bietes willen die richtige. Ein Konsistorium darf icht einmal den Schein erwecken,
als suche seine Ehre und die Ehre seiner Mitglieder.”“

266 Julius Kaftan (1848—1926); 1873 Professor 1n Basel, 1883 1n Berlin auf dem Lehr-
stu Schleiermachers; Mitglied und ab 1919 Vizepräsident des Ev. Oberkirchen-
rats, Bruder V, Kaftan. Göbell, Kirche, Recht Brief Nr. 1957,; 345

23267 1912, Nr. ı® 5Sp 1910, Nr. 8] 5Sp 1919, Nr. z
268 1913, Nr E, 5Sp
369 RGGS3 I Sp. 541
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